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Z U S A M M E N F A S S U N G  

An den Schienengüterverkehr werden hohe Sicherheitsanforderungen gestellt. Im 
Schienengüterverkehr werden sehr grosse Mengen von Gütern mit unterschiedlichen 
Eigenschaften transportiert (z.B. auch Gefahrgut). Das Bundesamt für Verkehr (BAV) 
hat ein Team der Büros Interface Politikstudien Forschung Beratung, Luzern, Rapp 
Trans AG, Zürich und Kurt Moll, Rechtsanwalt, Bern mit einer externen Evaluation 
der Thematik beauftragt. Im Rahmen dieser Evaluation wurden relevante Dokumente 
gesichtet, statistische Grundlagen ausgewertet und Expertengespräche geführt. Als 
zusätzliches methodisches Element fand im Frühsommer 2012 eine Online-Befragung 
bei 20 Personen im BAV sowie 99 externen Akteuren – vertreten waren alle relevanten 
Akteurkategorien – statt. In einer ergänzenden Befragung wurden einige Fragen, die 
sich aufgrund der Online-Befragung als besonders relevant erwiesen hatten, vertieft. 

Die Evaluation hat Optimierungspotenzial zutage gefördert und auf Herausforderun-
gen im europäischen Kontext hingewiesen. Es drängt sich jedoch kein grundsätzlicher 
Kurswechsel in der Sicherheitspolitik des BAV im Schienengüterverkehr auf (Ausnah-
me: angedachte Veränderungen im Rahmen des New Approach). Die Sicherheitspolitik 
des BAV wird von den Marktakteuren als transparent, nachvollziehbar und der Sache 
dienend wahrgenommen. Zur weiteren Verbesserung der Sicherheitspolitik im Schie-
nengüterverkehr werden aufgrund der Evaluationsergebnisse strategische Stossrichtun-
gen und konkrete Massnahmen vorgeschlagen.  

B e a n t w o r t u n g  d e r  E v a l u a t i o n s f r a g e n  
Auf Basis der empirischen Grundlagen wurden die Evaluationsfragen folgendermassen 
beantwortet: 

a)  Welche Parameter sind für die Sicherheit im Schienengüterverkehr besonders  
relevant? 

Die Zahl der relevanten Parameter mit Einfluss auf die Sicherheit ist gross und vielfäl-
tig: Als besonders wichtig stellte sich die Ebene Regulierung/Bestimmungen/Kontrollen 
heraus, aber auch technischen Aspekten wie dem Zustand von Rollmaterial/Equipment 
und Infrastruktur sowie der Ausrüstung mit Sicherungs- und Kontrollanlagen wurde 
hohe Bedeutung beigemessen. Die Ausbildung und Erfahrung des Personals wurde als 
weiterer Faktor genannt. Zentral ist aber letztlich vor allem ein zweckmässiges Zu-
sammenspiel aller Parameter.  

b) Welche Auswirkungen hatte die Marktöffnung auf die Sicherheit im Schienengü-
terverkehr? 

Im Rahmen der Evaluation war keine signifikante Veränderung der Sicherheit in den 
letzten Jahren als Folge der Marktöffnung nachweisbar. Aufgrund der komplexen Wir-
kungszusammenhänge ist davon auszugehen, dass sich die Wirkungen verschiedener 
Einflussgrössen teilweise (z.B. Marktöffnung, Sicherheitsausrüstung) kompensieren 
können. Aus der Datenanalyse ergaben sich für die Entwicklung der Sicherheit in den 
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letzten Jahren folgende Ergebnisse, die allerdings nicht in einem kausalen Zusammen-
hang mit der Marktöffnung stehen müssen: 

- Die Unfall- sowie die Getötetenrate stiegen leicht an; die Zahl der Ereignisse mit 
Gefahrguttransporten nahm leicht ab. 

- Das Sicherheitsniveau war bei Ganzzügen höher als beim Einzelwagenladungsver-
kehr. 

- Das Sicherheitsniveau auf der Schiene ist nach wie vor deutlich höher als auf der 
Strasse; die Strasse hat in den letzten Jahren aber aufgeholt. 

-  Die Statistiken der ERA und der UIC und die Interviews deuten auf internationaler 
Ebene auf eine Verbesserung der Sicherheit im Schienenverkehr hin.  

c) Wie lässt sich das BAV hinsichtlich seiner Aufgaben, Kompetenzen, internen Or-
ganisation und Outputs beurteilen? 

Die Aufgabenteilung im BAV mit den drei Phasen Normierung, Prävention und Über-
wachung erscheint sinnvoll und zielführend. Die Evaluation hat aber auch gezeigt, dass 
der Regelkreis noch nicht in allen Fällen wunschgemäss funktioniert. Der risikoorien-
tierte Ansatz mit stichprobenweiser Überprüfung bewährt sich. Handlungsbedarf be-
steht vor allem bei folgenden Themen:  

-  Die Zielsetzungen bezüglich Sicherheit im Schienengüterverkehr sollen präzisiert 
werden, auch als Grundlage für ein verbessertes Monitoring und Controlling. 

- Es braucht klare strategische Leitlinien zur Europäisierung des Schienengüterver-
kehrs (u.a. im Rahmen der beschlossenen Umsetzung der Interop-Richtlinien). 

-  Die Anregungen der Marktakteure sollen im BAV systematisch aufgenommen 
werden, insbesondere in der normativen Phase. 

d) Funktioniert die Kooperation des BAV mit den externen Akteuren? 

Die Marktakteure betrachten das BAV einhellig als konstruktiven und verlässlichen 
Partner, dessen Politik im Sicherheitsbereich meistens gut nachvollziehbar ist. Sie beto-
nen aber, dass sie sich bei der Umsetzung neuer Vorgaben mehr Unterstützung durch 
das Amt wünschen, weil die Umsetzung des komplexen Regulativs für viele zu einer 
Belastung geworden ist. 

e) Hat das BAV die Sicherheitsziele erreicht? Zeigen die Massnahmen Wirkung? 

Die (sehr allgemein gehaltenen) Sicherheitsziele gemäss Sicherheitskonzept BAV wur-
den – soweit sich dies aufgrund der Datenlage eruieren liess – eingehalten. Die Analyse 
der Verkehrs- und Ereignisdaten ergab keine wesentliche Veränderung des Sicherheits-
niveaus in den letzten zehn Jahren: Positive und negative Veränderungen halten sich die 
Waage. Die Marktakteure nehmen aber eine positive Wirkung der BAV-Tätigkeit auf 
die Sicherheit im Schienengüterverkehr wahr. Die Kontrolltätigkeit des BAV erachten 
sie als wirksam. 
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F ü n f  s t r a t e g i s c h e  S t o s s r i c h t u n g e n  f ü r  w e i t e r e  V e r b e s s e r u n g e n  d e r   
S i c h e r h e i t  i m  S c h i e n e n g ü t e r v e r k e h r  
Aufgrund der Evaluationsergebnisse werden fünf strategische Stossrichtungen zur wei-
teren Verbesserung des bereits hohen Sicherheitsniveaus im Schienengüterverkehr vor-
geschlagen: 

1. Sicherheitsziele konkretisieren 

Die bisher geltenden Ziele gemäss Sicherheitskonzept BAV sind sehr allgemein gehal-
ten. Eine Konkretisierung der Ziele für den Schienengüterverkehr scheint vordringlich 
und machbar, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Entwicklung auf europäi-
scher Ebene. Es wird jedoch empfohlen, die Sicherheitsstandards nicht ohne Kosten-
Nutzen-Analysen zu erweitern und damit die Konkurrenzfähigkeit des Schienengüter-
verkehrs zu gefährden; im Vergleich zum Strassenverkehr sind die Standards der Schie-
ne schon heute sehr hoch und kostenintensiv.  

2. Monitoring und Controlling verbessern 

Neben klaren Zielen braucht eine Wirkungsbeurteilung auch gute Monitoring- (Früh-
warnfunktion) und Controllingprozesse (Steuerungs- und Führungsinstrument). Heute 
werden zwar Schienengüterverkehrsdaten und Ereignisdaten erhoben, es fehlt jedoch 
eine systematische und standardisierte Aufbereitung, Analyse und Dokumentation von 
Kenngrössen zur Sicherheit im Schienengüterverkehr sowie ein Vergleich mit dem 
Schienenpersonenverkehr und dem Strassengüterverkehr.  

3. Effektivität und Effizienz der Kontrolltätigkeit kontinuierlich verbessern 

Möglichkeiten zur Verbesserung der Effektivität und Effizienz der Kontrolltätigkeit 
bieten sich insbesondere durch den vermehrten Einsatz von automatischen Zugkont-
rolleinrichtungen aller Art, aber auch durch die Erarbeitung eines Konzepts, das bei 
Fehlverhalten der Marktakteure adäquate Sanktionsmöglichkeiten vorsieht.  

4. Der Funktion des internen Regelkreises mehr Aufmerksamkeit schenken 

Mit geeigneten Massahmen muss die Kommunikation zwischen den drei Phasen ver-
bessert und eine praxisgerechte Weiterentwicklung des Regulativs und der verschiede-
nen Bewilligungsprozesse gewährleistet werden (auch hier unter Berücksichtigung ab-
sehbarer Veränderungen im Rahmen des New Approach).  

5. Der Europäisierung des Schienengüterverkehrs vermehrt Rechnung tragen 

Die Europäisierung des Schienengüterverkehrs mit einer Zunahme der Akteurvielfalt 
halten wir für die wichtigste Veränderung im Schienengüterverkehrsmarkt. Für die 
Schweiz und das BAV bedeutet das unter anderem, dass mit der direkten Kontrolltä-
tigkeit im Hoheitsgebiet der Schweiz immer weniger Wirkung im Sinne einer nachhal-
tigen Verhaltensänderung der betroffenen Marktakteure erzielt werden kann. Grössere 
Bedeutung kommt deshalb in Zukunft der internationalen Zusammenarbeit für die 
Etablierung einer gemeinsamen europäischen Sicherheitskultur zu. Hier muss die 
Schweiz Einfluss nehmen und ihre Position noch vermehrt einbringen. Im Zusammen-
hang mit der Umsetzung der EU-Richtlinien zu Interoperabilität und Sicherheit in der 
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Schweiz laufen im BAV bereits entsprechende Aktivitäten. Neben der Aufgabe als nati-
onale Aufsichtsbehörde soll das Amt vermehrt Aufgaben im Bereich des Netzwerkma-
nagements übernehmen, wobei diesbezüglich die Zusammenarbeit mit den Verbänden 
der Marktakteure (z.B. VAP oder VöV, aber auch auf internationaler Ebene) verstärkt 
werden könnte.  

Z e h n  M a s s n a h m e n v o r s c h l ä g e  z u r  U m s e t z u n g  d e r  S t o s s r i c h t u n g e n  
Das Evaluationsteam hat zehn Massnahmen formuliert und in Massnahmenblättern 
vertieft, welche die strategischen Stossrichtungen aufnehmen und konkretisieren. 

A Institutionalisierte Plattform Schienengüterverkehrssicherheit 

Aufgaben dieser Plattform können sein: 

- Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen BAV und relevanten externen 
Akteuren im In- und Ausland, 

- Identifizierung des Handlungsbedarfs,  

- gegenseitige Sensibilisierung für Probleme und Anliegen der Akteure sowie 

- Anstossen von Aktivitäten zur Verbesserung und Optimierung der Sicherheit. 

B Konkretisierung der Sicherheitsziele 

Die Sicherheitsziele für den Schienengüterverkehr sollen für ein wirkungsvolles Sicher-
heitsmonitoring und eine wirksame Massnahmenbeurteilung konkretisiert und operati-
onalisiert werden. Dazu gilt es, ein Zielsystem mit Leistungs- und Wirkungsindikatoren 
aufzubauen. 

C Aufbau und Betrieb Sicherheitsmonitoring/-controlling 

Zur laufenden Überprüfung der Sicherheitsziele soll ein Sicherheitsmonitoring 
und -controlling aufgebaut werden, das eine laufende Beurteilung des Sicherheitsni-
veaus im Schienengüterverkehr ermöglicht; dies im Vergleich zu bisher, im internatio-
nalen Vergleich zu führenden Ländern, im Vergleich zum Strassengüterverkehr und 
eventuell auch im Vergleich zum Schienenpersonenverkehr. 

D Schaffung Instrument für Kosten-Nutzen-Analysen von Sicherheitsmassnahmen 

Mittels Kosten-Nutzen-Analyse kann die Zweckmässigkeit von Massnahmen besser 
beurteilt werden. Damit dies einheitlich erfolgt, sollen Vorgaben beziehungsweise ein 
Instrument für eine einheitliche Kosten-Nutzen-Analyse geschaffen werden. 

E Verbesserte Zusammenarbeit zwischen den drei Phasen im BAV 

Elemente einer verbesserten Zusammenarbeit können sein: 

- systematische Aufbereitung der Erkenntnisse einer Phase zuhanden der anderen 
zwei Phasen im Sinne eines Vorschlagswesens, 

- periodische Regelkreis-Workshops mit Vertretern aus den drei Phasen,  

- periodisches Reporting über die Resultate in den Direktionssitzungen des BAV. 
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F Konkretisierung der Entscheidungsgrundlagen für einen optimierten Risiko-/Stich-
probenansatz 

Es soll weiter konkretisiert werden, auf Basis welcher Grundlagen in welchen Fällen 
Stichproben gemacht werden. Dies umfasst auch die verbesserte Nutzung der Ereignis-
statistik und eine systematische Auswertung der Sicherheitsnachweise usw. 

G Förderung automatischer Sicherheitskontrollsysteme 

Das BAV fördert die weitere Ausrüstung der Infrastruktur und des Rollmaterials mit 
Sicherheitskontrollanlagen mit (u.a.) folgenden Teilmassnahmen: 

- Das BAV unterstützt Forschung und Entwicklung in diesem Bereich. 

- Das BAV verfolgt als „Marktscout“ die technischen Neuerungen auf dem Welt-
markt und informiert intern sowie extern über neue Möglichkeiten der automati-
sierten Sicherheitsüberwachung. 

- Das BAV kann eventuell finanzielle Anreize setzen für Infrastrukturbetreiber, wel-
che die Ausrüstung der Netze mit neuen Anlagen besonders rasch umsetzen. 

H Sanktions- und Meldekonzept 

Ein eigentliches Sanktions- und Meldekonzept fehlt zurzeit. Ausgehend von einer Ana-
lyse der Sanktionsmöglichkeiten des BAV ist der bestehende Spielraum für geeignete 
Sanktionen auszuschöpfen und im Rahmen eines gesamtheitlichen Konzepts abzustim-
men und auszunützen. Dabei gilt es, zu vermeiden, dass ein Sanktions- und Meldekon-
zept zu Fehlanreizen (z.B. zur Nichtmeldung von Ereignissen) führt. 

I Verstärkung internationale Zusammenarbeit 

Das BAV verstärkt die internationale Zusammenarbeit mit europäischen Institutionen 
(ERA, nationale NSA) mit dem Ziel, das Sicherheitsniveau auf europäischen Güterver-
kehrskorridoren durch die Schweiz zu erhöhen. Die Zusammenarbeit soll letztlich vor 
allem von einer nationalen zu einer europäischen Sicherheitskultur führen, ohne dass es 
zu einer Nivellierung nach unten kommt. 

J Verstärkung Aus- und Weiterbildungsangebote 

Das BAV schafft Weiterbildungsangebote für BAV-Mitarbeitende und für die Marktak-
teure. Themen der Weiterbildung (einige Beispiele): 

- Sicherheitsphilosophie/-konzepte im Schienenverkehr (inkl. kulturelle Unterschiede 
im Vollzug), 

- Veränderungen im Markt und Herausforderungen für die Sicherheit, 

- Regulierung zur Sicherheit auf europäischer und auf nationaler Ebene, 

- technische Entwicklungen zur Verbesserung der Sicherheit. 
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R É S U M É  

Le fret ferroviaire doit satisfaire à des exigences élevées en matière de sécurité. Les 
marchandises sont transportées en très grandes quantités (y compris les marchandises 
dangereuses) et elles présentent de nombreuses caractéristiques différentes. LʼOffice 
fédéral des transports (OFT) a chargé une équipe externe, constituée des bureaux Inter-
face Politikstudien Forschung Beratung, Lucerne, Rapp Trans SA, Zurich et Kurt Moll, 
Rechtsanwalt, Berne, dʼévaluer le sujet : ce groupe a étudié des documents pertinents, 
évalué des bases statistiques et mené des entretiens dʼexperts. Il a aussi réalisé, au dé-
but de lʼété 2012, un sondage en ligne auquel ont participé 20 personnes à lʼOFT et 99 
personnes externes représentant toutes les catégories déterminantes de la branche. 
Quelques questions sʼétant avérées particulièrement importantes à lʼissue du sondage 
en ligne, elles ont donc été approfondies dans un sondage complémentaire.  

Lʼévaluation a révélé un potentiel dʼamélioration et souligné les défis à relever dans le 
contexte européen. Il nʼest pas nécessaire de changer en principe la politique de lʼOFT 
relative à la sécurité du fret ferroviaire (exception : adaptations prévues dans le cadre 
de la « New Approach »), étant donné que les acteurs du marché la perçoivent comme 
transparente, compréhensible et utile. Afin de lʼaméliorer, des objectifs stratégiques et 
des mesures concrètes sont proposés sur la base des résultats de lʼévaluation.  

Q u e s t i o n s  p o s é e s  l o r s  d e  l ʼé v a l u a t i o n   
Les questions posées lors de lʼévaluation ont suscité les réponses suivantes :  

a)  Quels paramètres sont particulièrement importants pour la sécurité en fret ferro-
viaire ?  

Les paramètres qui influent sur la sécurité sont nombreux : la réglementation, les dis-
positions et les contrôles jouent un rôle important, mais aussi les aspects techniques 
tels que lʼétat du matériel roulant, de lʼéquipement et de lʼinfrastructure, sans oublier 
les installations de sécurité et de contrôle. Autre paramètre sécuritaire : la formation et 
lʼexpérience du personnel. En fin de compte, cʼest lʼinteraction appropriée de tous les 
paramètres qui est essentielle.  

b)  Quels effets lʼouverture du marché a-t-elle eu sur la sécurité en fret ferroviaire ?  

Lʼouverture du marché nʼa pas entraîné de modifications significatives de la sécurité au 
cours des dernières années. Vu la complexité des relations de cause à effet, il faut partir 
du principe que les effets de diverses grandeurs dʼinfluence (par ex. ouverture du mar-
ché, équipement sécuritaire) peuvent se compenser. Lʼanalyse des données aboutit aux 
résultats suivants en ce qui concerne lʼévolution de la sécurité au cours des dernières 
années ; ces résultats nʼont toutefois pas obligatoirement de lien causal avec 
lʼouverture du marché :  

- Les taux dʼaccidents et de personnes tuées ont légèrement augmenté ; le nombre 
dʼévénements impliquant des marchandises dangereuses a légèrement baissé.  
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- Le niveau de sécurité pour les trains complets est plus élevé quʼen trafic par wa-
gons complets isolés.  

- Le niveau de sécurité reste nettement plus élevé sur le rail que sur la route, 
quoiquʼil se soit amélioré sur la route au cours de ces dernières années.  

- les statistiques de lʼAFE et de lʼUIC ainsi que les interviews laissent présager, sur le 
plan international, une amélioration de la sécurité en trafic ferroviaire.  

c)  Comment lʼOFT est-il évalué en fonction de ses tâches, de ses compétences, de son 
organisation interne et de ses outputs ?  

La répartition des tâches à lʼOFT en trois phases « normalisation », « prévention » et 
« surveillance » est estimée judicieuse et opportune. Lʼévaluation a toutefois aussi 
montré que le cycle régulateur ne fonctionne pas toujours comme souhaité. Lʼapproche 
orientée risques et les vérifications par sondage font leurs preuves.  

Des mesures sont à prendre essentiellement dans les domaines suivants :  

- Les objectifs en matière de sécurité du fret ferroviaire doivent être précisés, afin 
quʼils servent aussi de base à un meilleur suivi ainsi quʼà un meilleur contrôle.  

- Il faut des lignes directrices stratégiques claires en vue de lʼeuropéisation du fret 
ferroviaire (notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la directive sur 
lʼinteropérabilité).  

- Il faut intégrer systématiquement les suggestions des acteurs du marché, notam-
ment lors de la phase normative.  

d)  La coopération de lʼOFT avec les acteurs externes fonctionne-t-elle ?  

Les acteurs du marché considèrent unanimement lʼOFT comme un partenaire construc-
tif et fiable, dont la politique sécuritaire est en général bien compréhensible. Ils souli-
gnent toutefois quʼils souhaiteraient un meilleur soutien de lʼoffice lors de la mise en 
œuvre de nouvelles prescriptions, car la complexité des règlements en a fait une charge 
pour beaucoup dʼentre eux.  

e)  LʼOFT a-t-il atteint les objectifs de sécurité ? Les mesures déploient-elles leurs 
effets ?  

Les objectifs de sécurité (très généraux) visés par le concept de sécurité de lʼOFT ont 
été atteints – dans la mesure où les données le laissent supposer. Lʼanalyse des données 
sur les transports et sur les événements nʼa pas révélé de changement significatif du 
niveau de sécurité au cours des dix dernières années : les modifications positives et 
négatives restent en équilibre. Les acteurs du marché remarquent toutefois que 
lʼactivité de lʼOFT a des effets positifs sur la sécurité en fret ferroviaire. Ils estiment 
que lʼactivité de contrôle de lʼOFT est efficace.  
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C i n q  o b j e c t i f s  s t r a t é g i q u e s  p o u r  a m é l i o r e r  l a  s é c u r i t é  e n  f r e t  f e r r o -
v i a i r e   
Bien que le niveau de sécurité soit déjà élevé, les résultats de lʼévaluation donnent lieu à 
la proposition de cinq objectifs stratégiques destinés à améliorer la sécurité en fret fer-
roviaire :  

1.  Concrétiser les objectifs de sécurité  

Les objectifs actuels du concept de sécurité de lʼOFT sont formulés de manière très 
générale. Il semble prioritaire et faisable de concrétiser les objectifs liés au fret ferro-
viaire, en tenant compte notamment de lʼévolution au niveau européen. Il est toutefois 
recommandé de ne pas étendre les normes sécuritaires sans analyse coût-utilité, ce qui 
menacerait la compétitivité du fret ferroviaire ; en comparaison avec le trafic routier, 
les normes sécuritaires sont actuellement déjà très strictes et onéreuses.  

2.  Améliorer le suivi et le contrôle  

Outre des objectifs clairs, une évaluation de lʼimpact requiert également de bons pro-
cessus de suivi (fonction dʼalerte précoce) et de contrôle (instrument de pilotage et de 
direction). A lʼheure actuelle, on recense les données du fret ferroviaire et celles tou-
chant aux événements, mais il manque un traitement, une analyse et une documenta-
tion systématiques et standardisés des valeurs indicatives relatives à la sécurité du fret 
ferroviaire ainsi quʼune comparaison avec le transport ferroviaire de voyageurs et le 
fret routier.  

3.  Améliorer en permanence lʼefficacité et lʼefficience des activités de contrôle  

Lʼutilisation accrue des dispositifs de contrôle automatique des trains est lʼune des 
principales possibilités dʼaméliorer lʼefficacité et lʼefficience des activités de contrôle ; 
parmi les possibilités dʼamélioration, on notera également lʼélaboration dʼun concept 
qui prévoit des sanctions adéquates en cas de comportement erroné des acteurs du 
marché.  

4.  Accorder plus dʼattention à la fonction du cycle régulateur interne  

Par des mesures appropriées, il sʼagit dʼaméliorer la communication entre les trois 
phases ainsi que de garantir le perfectionnement des règlements et des différents pro-
cessus dʼautorisation afin quʼils soient applicables (toujours en tenant compte des mo-
difications prévues dans le cadre de la « New Approach »).  

5.  Tenir davantage compte de lʼeuropéisation du fret ferroviaire  

Le changement considéré comme le plus important dans le marché du fret ferroviaire 
est lʼeuropéisation de ce dernier, avec en corollaire une multiplication des acteurs du 
marché. Pour la Suisse et lʼOFT, cela signifie entre autres que les activités de contrôle 
direct sur le territoire suisse auront de moins en moins dʼeffet au sens dʼun changement 
durable du comportement des acteurs concernés. Cʼest pourquoi il faut accorder da-
vantage dʼimportance à la collaboration internationale destinée à établir une culture de 
sécurité européenne. La Suisse doit pouvoir exercer son pouvoir dʼinfluence et défendre 
davantage son point de vue. Dans le contexte de la transposition des directives UE sur 
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lʼinteropérabilité et sur la sécurité dans le droit suisse, lʼOFT a déjà lancé les travaux. 
A la tâche dʼautorité fédérale de surveillance sʼajouteront des tâches de gestion du ré-
seau, ce qui pourrait renforcer la collaboration avec les associations des acteurs du 
marché (par ex. VAP ou UTP, mais aussi sur le plan international).  

P r o p o s i t i o n  d e  d i x  m e s u r e s  d e s t i n é e s  à  m e t t r e  e n  œ u v r e  l e s  o b j e c t i f s  
s t r a t é g i q u e s   
Lʼéquipe chargée de lʼévaluation a formulé dix mesures quʼelle a approfondies à lʼaide 
de fiches de présentation et de concrétisation.  

A  Plate-forme institutionnalisée « sécurité du fret ferroviaire »  

La plate-forme peut avoir pour tâche :  

- lʼéchange dʼinformation et dʼexpériences entre lʼOFT et les acteurs externes im-
portants (aux niveaux national et international),  

- la détermination des mesures à prendre,  

- la sensibilisation réciproque aux problèmes et aux revendications des acteurs et  

- le lancement dʼactivités destinées à améliorer la sécurité.  

B  Concrétisation des objectifs de sécurité  

Il faut concrétiser les objectifs de sécurité du fret ferroviaire et les rendre opératoires 
afin que le suivi de la sécurité et lʼévaluation des mesures soient efficaces. Il sʼagit aussi 
de dresser un système dʼobjectifs pourvu dʼindicateurs de performance et dʼefficacité.  

C  Mise en place et exploitation du suivi et du contrôle de la sécurité  

Il faut mettre en place un suivi et un contrôle de la sécurité destinés à la vérification 
permanente des objectifs de sécurité ; le suivi et le contrôle de la sécurité doivent per-
mettre lʼévaluation constante du niveau de sécurité en fret ferroviaire par rapport à la 
situation précédente, par rapport aux pays leaders en la matière, par rapport au fret 
routier et, le cas échéant, par rapport au transport ferroviaire de voyageurs.  

D  Création dʼun instrument destiné aux analyses coût-utilité des mesures de sécurité  

Une analyse coût-utilité permet de mieux évaluer lʼopportunité de mesures. Par souci 
dʼuniformité, il faut créer les prescriptions ou un instrument ad hoc.  

E  Amélioration de la collaboration entre les trois phases à lʼOFT  

Les éléments dʼune meilleure collaboration peuvent être :  

- la mise à disposition systématique des expériences faites au cours dʼune phase, au 
sens de propositions destinées aux deux autres phases,  

- des ateliers périodiques, avec des représentants des trois phases du cycle régula-
teur,  

- un rapport périodique sur les résultats des réunions de la direction de lʼOFT.  
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F  Concrétisation des bases de décision en vue dʼune approche optimisée risque/son-
dage  

Les sondages sont réalisés sur certaines bases et dans certains cas, ce quʼil sʼagit de 
mieux concrétiser : cela inclut une meilleure utilisation des données statistiques des 
événements et lʼévaluation systématique des preuves de la sécurité etc.  

G  Promotion de systèmes de contrôle automatiques 

LʼOFT encourage la poursuite de lʼéquipement en dispositifs de contrôle de la sécurité 
(tant de lʼinfrastructure que du matériel roulant) grâce aux mesures suivantes (entre 
autres) :  

- Il encourage la recherche et le développement dans ce domaine.  

- Il suit en tant que « scout du marché » les innovations techniques et communique 
à lʼinterne et à lʼexterne les nouvelles possibilités de surveillance automatique de la 
sécurité. 

- Il peut créer les incitations financières pour les gestionnaires de lʼinfrastructure qui 
installent particulièrement rapidement les nouveaux équipements sur le réseau.  

H  Concept de sanction et de déclaration  

Il manque à lʼheure actuelle un concept uniforme de sanction et de déclaration. Partant 
dʼune analyse des possibilités de sanction dont dispose lʼOFT, il faut exploiter la marge 
de manœuvre pour obtenir des sanctions appropriées ; il faut également harmoniser et 
utiliser cette marge de manœuvre dans le cadre dʼun concept général. Il sʼagit dʼéviter 
quʼun concept de sanction et de déclaration génère de fausses incitations (par ex. 
lʼomission de la déclaration dʼévénements).  

I  Renforcement de la collaboration internationale  

LʼOFT renforce la collaboration internationale avec les institutions européennes (AFE, 
NSA nationales) dans le but dʼaugmenter le niveau de sécurité dans les corridors euro-
péens de fret à travers la Suisse. La collaboration a pour objectif principal de passer 
dʼune culture nationale à une culture européenne de la sécurité sans quʼil y ait un nivel-
lement par le bas.  

J  Etoffement de lʼoffre de formation initiale et continue  

LʼOFT crée des offres de formation continue pour ses collaborateurs et pour les acteurs 
du marché. Les formations pourraient porter sur les thèmes suivants (quelques 
exemples) :  

- Concepts et conception de la sécurité en trafic ferroviaire (y c. différences cultu-
relles lors de la mise en œuvre),  

- Changements sur le marché et défis pour la sécurité,  

- Réglementation de la sécurité au niveau européen et national,  

- Innovations techniques pour une meilleure sécurité.  



I N T E R F A C E  

 E V A L U A T I O N  S I C H E R H E I T  S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R  1 4  

C O M P E N D I O  

Il traffico merci su rotaia deve soddisfare elevati requisiti di sicurezza poiché la ferrovia 
trasporta ingenti quantità di merci con caratteristiche molto diverse (p. es. anche merci 
pericolose). LʼUfficio federale dei trasporti (UFT) ha incaricato gli studi Interface Poli-
tikstudien Forschung Beratung di Lucerna, Rapp Trans AG di Zurigo e Kurt Moll, 
Rechtsanwalt di Berna di svolgere una valutazione esterna di questa tematica. Per ese-
guirla è stata consultata la documentazione rilevante, si sono valutati i dati statistici di 
base e sono stati condotti colloqui con esperti. Allʼinizio dellʼestate 2012 è inoltre stata 
svolta unʼinchiesta on line presso 20 persone dellʼUFT e 99 attori esterni di tutte le 
categorie rilevanti; con un sondaggio complementare sono state inoltre chiarite alcune 
questioni risultate particolarmente importanti in base allʼinchiesta on line.  

La valutazione ha portato alla luce un potenziale di ottimizzazione ed evidenziato le 
sfide da affrontare nel contesto europeo. Non è tuttavia emersa lʼurgenza di procedere 
a un cambiamento di rotta sostanziale nella politica di sicurezza dellʼUFT per il traffico 
merci su ferrovia, ad eccezione delle modifiche previste nellʼambito del new approach. 
Gli attori del mercato giudicano tale politica trasparente, tracciabile e adeguata. In 
base ai risultati della valutazione si propongono indirizzi strategici e misure concrete 
per migliorarla ulteriormente.  

R i s p o s t e  a l  q u e s t i o n a r i o  
Le risposte al questionario, fornite su basi empiriche, sono riassunte qui di seguito. 

a)  Quali parametri sono particolarmente rilevanti per la sicurezza nel traffico merci 
su ferrovia? 

I parametri rilevanti per la sicurezza sono numerosi e di vario genere: particolarmente 
importanti sono gli aspetti legati alla normativa e al controllo ma anche aspetti tecnici 
quali lo stato del materiale rotabile, dellʼattrezzatura e dellʼinfrastruttura nonché 
lʼequipaggiamento con impianti di sicurezza e di controllo. Al secondo posto figurano 
la formazione e lʼesperienza del personale. In ultima analisi lʼelemento essenziale risul-
ta essere un adeguato coordinamento di tutti i parametri. 

b)  Quali sono state le ripercussioni dellʼapertura del mercato sulla sicurezza del traf-
fico merci su ferrovia? 

La valutazione non ha portato alla luce negli ultimi anni mutamenti significativi delle 
condizioni di sicurezza a seguito dellʼapertura del mercato. Data la complessità delle 
interdipendenze, si presuppone che influssi diversi si compensino a vicenda (p.es. aper-
tura del mercato e attrezzatura di sicurezza). Riguardo allʼevoluzione della sicurezza 
negli ultimi anni sono emersi i seguenti risultati, che tuttavia non sono necessariamente 
legati allʼapertura del mercato da un nesso di causalità: 

- la quota degli incidenti e dei decessi è aumentata leggermente, mentre il numero 
degli eventi con il coinvolgimento di trasporti di merci pericolose è leggermente 
diminuito;  
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- il livello di sicurezza è maggiore per i treni completi che per i carri completi isolati;  

- il livello di sicurezza della ferrovia rimane nettamente superiore a quello della 
strada, anche se questʼultimo ha guadagnato terreno negli ultimi anni;  

- le statistiche ERA e UIC e le interviste effettuate indicano un miglioramento della 
sicurezza del traffico ferroviario in ambito internazionale.  

c)  Qual è il giudizio sullʼUFT per quanto concerne compiti, competenze, organizza-
zione interna e output? 

La ripartizione dei compiti adottata dallʼUFT nelle tre fasi di regolamentazione, pre-
venzione e sorveglianza è ritenuta opportuna ed efficace. Dalla valutazione è però 
emerso che il ciclo regolatore non funziona sempre come dovrebbe; lʼapproccio in fun-
zione dei rischi con verifica a campione si è invece dimostrato valido. Risultano neces-
sari interventi nei seguenti ambiti: 

- precisazione degli obiettivi in materia di sicurezza nel traffico merci su ferrovia 
anche allo scopo di fornire una base per il miglioramento delle attività di monito-
raggio e controlling; 

- introduzione di chiare linee guida strategiche ai fini dellʼeuropeizzazione del traffi-
co merci su ferrovia (anche nellʼambito del recepimento, già stabilito, delle diretti-
ve sullʼinteroperabilità);  

- considerazione sistematica da parte dellʼUFT degli impulsi forniti dagli attori del 
mercato, in particolare nella fase normativa.  

d)  La cooperazione dellʼUFT con gli attori esterni funziona? 

Gli attori attivi sul mercato sono unanimi nel riconoscere che lʼUFT è un partner co-
struttivo e affidabile e che la sua politica in materia di sicurezza è per lo più ben trac-
ciabile. Auspicano tuttavia un maggior sostegno da parte dellʼUfficio nellʼapplicazione 
di nuove direttive poiché lʼattuazione della normativa, ormai alquanto complessa, è 
divenuta per molti troppo onerosa.  

e)  LʼUFT ha raggiunto gli obiettivi in materia di sicurezza? Le misure adottate sono 
efficaci? 

Per quanto è possibile desumere dai dati disponibili, gli obiettivi in materia di sicurezza 
(assai generali) esposti nel concetto di sicurezza dellʼUFT sono stati raggiunti. 
Dallʼanalisi dei dati sui trasporti e sugli eventi non sono emerse variazioni significative 
del livello di sicurezza negli ultimi dieci anni: gli elementi positivi e negativi sono in 
equilibrio. Gli attori del mercato riscontrano tuttavia un effetto positivo dellʼattività 
svolta dallʼUFT sulla sicurezza del traffico merci ferroviario e considerano efficaci i 
controlli svolti dallo stesso Ufficio. 
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C i n q u e  i n d i r i z z i  s t r a t e g i c i  p e r  m i g l i o r a r e  u l t e r i o r m e n t e  l a  s i c u r e z z a  n e l  
t r a f f i c o  m e r c i  s u  f e r r o v i a  
In base ai risultati della valutazione si propongono qui di seguito cinque indirizzi stra-
tegici per migliorare ulteriormente il livello di sicurezza, già elevato, del traffico merci 
su ferrovia. 

1.  Concretizzare gli obiettivi in materia di sicurezza 

Gli obiettivi attuali, esposti nel concetto di sicurezza dellʼUFT, sono formulati in ter-
mini molto generali; per quanto concerne il traffico merci su ferrovia la loro concretiz-
zazione appare urgente e fattibile in particolare di fronte allʼevoluzione in ambito eu-
ropeo. Si raccomanda tuttavia di non innalzare gli standard di sicurezza senza aver 
previamente eseguito unʼanalisi costi-benefici per non pregiudicare la capacità concor-
renziale del traffico merci su rotaia; rispetto alla strada gli standard della ferrovia sono 
già ora molto elevati e onerosi.  

2.  Migliorare il monitoraggio e il controlling 

Per poter valutare lʼefficacia delle misure, oltre a obiettivi chiaramente formulati oc-
corrono buoni processi di monitoraggio (funzione di preallarme) e di controlling 
(strumento di guida e controllo). Attualmente, pur essendovi un rilevamento dei dati 
del traffico merci ferroviario e degli eventi, mancano indicatori della sicurezza che 
siano definiti, analizzati e documentati sistematicamente secondo criteri standard e un 
confronto con il traffico viaggiatori su ferrovia e il trasporto di merci su strada. 

3.  Migliorare continuamente lʼefficacia e lʼefficienza dellʼattività di controllo 

Possibilità di miglioramento in questo campo derivano soprattutto da un maggiore 
impiego di impianti automatici di controllo dei treni, ma anche dallʼelaborazione di un 
piano che preveda sanzioni adeguate in caso di inadempienze da parte degli attori del 
mercato. 

4.  Prestare maggiore attenzione al funzionamento del ciclo regolatore interno 

La comunicazione tra le persone che svolgono le tre fasi va migliorata con misure ade-
guate; occorre altresì garantire un aggiornamento pragmatico della normativa e dei 
vari processi di autorizzazione (anche in questo caso tenendo conto di future modifiche 
nellʼambito del new approach). 

5.  Tener conto in misura maggiore dellʼeuropeizzazione del traffico merci su ferrovia 

A nostro avviso, lʼeuropeizzazione del settore con il relativo aumento dei molteplici 
attori che vi operano rappresenta il cambiamento principale sul mercato del traffico 
merci su ferrovia. Per la Svizzera e lʼUFT ciò significa tra lʼaltro che lʼattività di con-
trollo diretto esercitata sul territorio svizzero risulterà sempre meno efficace per indur-
re un mutamento durevole del comportamento degli attori interessati. Di conseguenza, 
per instaurare una «cultura della sicurezza» comune a livello europeo, assumerà im-
portanza sempre maggiore la collaborazione internazionale. In tale ambito la Svizzera 
deve svolgere un ruolo più attivo per rafforzare la propria posizione. LʼUFT si sta già 
adoperando in tal senso nellʼambito dei lavori per il recepimento in Svizzera delle di-
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rettive UE sullʼinteroperabilità e la sicurezza. Oltre a quelli legati alla funzione di auto-
rità nazionale di vigilanza, lʼUfficio dovrà assumere in misura sempre maggiore compi-
ti di gestione della rete di contatti; in tale contesto la collaborazione con le associazioni 
degli attori del mercato potrebbe rafforzarsi (p.es. VAP o UTP, e anche in ambito in-
ternazionale). 

D i e c i  m i s u r e  p e r  l ʼ a t t u a z i o n e  d e g l i  i n d i r i z z i  s t r a t e g i c i  
Il gruppo che ha effettuato la valutazione ha individuato e approfondito in apposite 
schede dieci misure intese a integrare e concretizzare gli indirizzi strategici. 

A  Piattaforma istituzionalizzata per la sicurezza del traffico merci su ferrovia 

Questa piattaforma potrebbe servire ai seguenti scopi: 

- scambio di informazioni ed esperienze tra lʼUFT e i principali attori esterni che 
operano in Svizzera e allʼestero;  

- identificazione degli interventi necessari;  

- sensibilizzazione reciproca su problemi e richieste degli attori; 

- avvio di attività volte a migliorare e ottimizzare la sicurezza. 

B  Concretizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza 

Gli obiettivi in materia di sicurezza del traffico merci su ferrovia vanno concretizzati e 
attuati per poter svolgere con efficacia il monitoraggio e la valutazione delle misure da 
adottare. A questo scopo va elaborato un sistema di obiettivi che comprenda indicatori 
relativi alle prestazioni e agli effetti. 

C  Miglioramento e gestione del monitoraggio e controlling della sicurezza 

Per quanto concerne la verifica continua degli obiettivi in materia di sicurezza, il moni-
toraggio e controlling dovrebbe consentire una valutazione continua del livello di sicu-
rezza del traffico merci su ferrovia; a questo risultato si può giungere confrontando i 
dati con quelli dei Paesi più avanzati sotto questo aspetto e con quelli del traffico merci 
su strada ed eventualmente anche del traffico viaggiatori su ferrovia. 

D  Creazione di uno strumento per lʼanalisi dei costi e benefici di misure inerenti alla 
sicurezza 

È possibile valutare meglio lʼopportunità di eventuali misure analizzandone i costi e i 
benefici. Affinché tali analisi siano eseguite in modo uniforme, occorrono linee guida e 
uno strumento che garantisca lʼuniformità di esecuzione.  

E  Migliore collaborazione tra le persone che attuano le tre fasi del ciclo regolatore 
allʼUFT 

Questo miglioramento potrebbe interessare i seguenti aspetti: 

- valutazione e comunicazione sistematica delle nuove conoscenze ricavate in una 
delle fasi affinché siano considerate, a titolo di proposte, nelle altre due fasi;  
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- workshop periodici sul ciclo regolatore ai quali partecipano rappresentanti di tutte 
e tre le fasi;  

- rapporti periodici sui risultati alle riunioni della direzione dellʼUFT. 

F  Concretizzazione degli strumenti decisionali al fine di ottimizzare lʼapproccio ap-
plicato ai rischi e alle prove a campione 

È opportuno precisare meglio in quali casi vanno effettuate le prove a campione e quali 
sono le relative basi decisionali. Ciò implica tra lʼaltro un migliore utilizzo della stati-
stica degli eventi e la valutazione sistematica degli attestati di sicurezza.  

G  Incentivazione dellʼuso di sistemi automatici di controllo della sicurezza 

LʼUFT dovrebbe incentivare lʼequipaggiamento dellʼinfrastruttura e del materiale rota-
bile con impianti di controllo della sicurezza nel modo seguente, ad esempio: 

- sostenendo la ricerca e lo sviluppo in questo settore,  

- seguendo sul mercato globale, in veste di osservatore, le innovazioni tecniche nel 
settore della sorveglianza automatizzata della sicurezza e fornendo informazioni in 
merito sia allʼinterno che allʼesterno dellʼUFT, 

- stabilendo incentivi finanziari per lʼequipaggiamento della rete con nuovi impianti 
in tempi rapidi.  

H  Piano di sanzioni e notifiche 

Attualmente manca un piano vero e proprio concernente le sanzioni e le notifiche. In 
base allʼanalisi delle sanzioni cui può far ricorso lʼUFT, il margine di manovra esistente 
per lʼadozione di sanzioni adeguate va definito nellʼambito di un piano generale e 
sfruttato completamente. Occorre tuttavia evitare che tale piano induca comportamen-
ti errati, quali la mancata notifica di eventi. 

I  Rafforzamento della collaborazione internazionale 

LʼUFT dovrebbe rafforzare la collaborazione internazionale con istituzioni europee 
(ERA, NSA nazionali) al fine di migliorare il livello di sicurezza dei corridoi europei 
per il traffico merci che attraversano la Svizzera. Grazie a questa collaborazione si 
dovrà passare in ultima analisi da una cultura della sicurezza nazionale a una cultura 
europea, evitando tuttavia un livellamento verso il basso.  

J  Incremento delle offerte di formazione e aggiornamento 

LʼUFT dovrebbe offrire corsi di aggiornamento ai collaboratori dellʼUFT e agli attori 
del mercato. Questi corsi potrebbero trattare ad esempio i seguenti temi: 

- filosofia e strategie in materia di sicurezza del traffico merci su ferrovia (incl. dif-
ferenze culturali nellʼesecuzione),  

- nuove sfide per la sicurezza a seguito di cambiamenti del mercato,  

- regolamentazione in materia di sicurezza in ambito europeo e nazionale,  

- sviluppi tecnici intesi a migliorare la sicurezza.  
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1  E I N L E I T U N G   

Eine starke Stellung des Güterverkehrs auf der Schiene gehört zu den wichtigsten Pos-
tulaten der schweizerischen Verkehrspolitik. Einem hohen Sicherheitsniveau im Schie-
nengüterverkehr kommt vor diesem Hintergrund eine zentrale Bedeutung zu. Das Bun-
desamt für Verkehr (BAV) möchte im Rahmen einer externen Evaluation Antworten 
auf wichtige Fragen zur Sicherheit des Schienengüterverkehrs. Mit der Studie beauf-
tragt wurde ein Team der privaten Büros Interface Politikstudien Forschung Beratung, 
Luzern, Rapp Trans AG, Zürich und Kurt Moll, Rechtsanwalt, Bern. Im vorliegenden 
Bericht werden die Ergebnisse der Evaluation dokumentiert. In diesem einleitenden 
Kapitel stellen wir zunächst die Ausgangslage und die Ziele der Untersuchungen dar 
(Abschnitt 1.1). Daran anschliessend skizzieren wir das Wirkungsmodell und konkreti-
sieren die Fragestellungen (Abschnitt 1.2), stellen den methodischen Ansatz vor (Ab-
schnitt 1.3) und geben eine Übersicht über den Aufbau des Evaluationsberichts (Ab-
schnitt 1.4). 

1 . 1  A U S G A N G S L A G E  U N D  Z I E L E  D E R  E V A L U A T I O N  

Aufgrund der grossen bewegten Lasten sowie auch der Eigenschaften der transportier-
ten Güter (beispielsweise Gefahrgut) und den damit verbundenen Schadenspotenzialen 
werden an den Schienengüterverkehr hohe Sicherheitsanforderungen gestellt. Aufgrund 
der Intensivierung der Nutzung der Schieneninfrastruktur durch Personen- und Güter-
züge haben Systeme zur Gewährleistung der Sicherheit in den letzten Jahren laufend an 
Bedeutung gewonnen. Mit dem vermehrten Zugang von ausländischen Eisenbahnver-
kehrsunternehmungen zum schweizerischen Schienennetz hat zudem die Komplexität 
der sicherheitsrelevanten Prozesse zugenommen. 

Die Gewährleistung der Sicherheit im Schienenverkehr gehört vor diesem Hintergrund 
zu den zentralen Aufgaben der beteiligten Akteure wie Eisenbahnverkehrsunternehmen 
(EVU), Eisenbahninfrastrukturbetreiber, Systemhersteller und teilweise auch der Verla-
der sowie der Aufsichtsbehörde des Bundesamts für Verkehr (BAV).  

Die allgemeinen Ziele des BAV bezüglich der Sicherheit im Schienengüterverkehr lassen 
sich aus dem Sicherheitskonzept aus dem Jahr 2009 ableiten. Dort wird unter anderem 
festgehalten, „dass die Sicherheit im öffentlichen Verkehr im Vergleich zum heutigen 
Stand mindestens gleich bleibt und mit dem Sicherheitsniveau führender Länder ver-
gleichbar ist.“ Der Begriff Sicherheit umfasst dabei die Sicherheit für die Reisenden, die 
Sicherheit für die Mitarbeitenden (Arbeitssicherheit), den Schutz der Umwelt sowie den 
Schutz Dritter während des Baus, des Betriebs und der Instandhaltung der Infrastruk-
tur.1 

Das BAV richtet seinen Fokus im Rahmen dieser Evaluation auf die folgenden zwei 
inhaltlich zusammenhängenden Themenbereiche.  

 

1
  BAV 2009b, S. 2–3. 
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- Erstens geht es darum, das Thema „Sicherheit“ im System Schienengüterverkehr 
der Schweiz zu analysieren. Es sollen im Rahmen einer Trendanalyse Ereignis-, 
Unfall-, Verunfallten- und Todesfallraten (z.B. sicherheitsrelevante Anzahl Ereig-
nisse pro Tonnenkilometer) ermittelt werden. Ziel ist die Identifizierung der ent-
scheidenden Parameter und die Herausarbeitung der zentralen Wirkungszusam-
menhänge. Dabei gilt ein besonderes Augenmerk den Auswirkungen der Markt-
öffnung von 1999, welche die Akteurlandschaft nachhaltig verändert hat. 

- Zweitens sollen die vielfältigen Tätigkeiten des BAV als verantwortliche Auf-
sichtsbehörde in diesem Bereich einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Tut 
das BAV das Richtige, macht es zu viel oder zu wenig und wie effizient geht es da-
bei vor? 

Im Einzelnen sollen im Rahmen der Evaluation die folgenden neun Themen bearbeitet 
werden:  

a) Allgemeine Charakterisierung der Sicherheitsaspekte im Schienengüterverkehr 
(zentrale Parameter, Wirkungszusammenhänge usw.) 

b) Veränderungen der Sicherheit im Schienengüterverkehr aufgrund der Marktöff-
nung (zentrale Entwicklungen, Unterschiede zwischen Marktsegmenten usw.) 

c) Aufgaben und Kompetenzen des BAV 

d) Interne Organisation im BAV (Schnittstellen zwischen den Bereichen usw.) 

e) Outputs des BAV 

f) Kooperation mit den externen Partnern (EVU usw.) 

g) Wirkung der Tätigkeiten des BAV auf das Verhalten der Akteure  

h) Zielerreichung bezüglich Sicherheit im Schienengüterverkehr 

i) Optimierungspotenziale: Massnahmen 

Die Evaluation konzentriert sich erstens auf die Normalspurbahnen, der Güterverkehr 
auf den Meterspurstrecken mit den dort andersartigen Marktverhältnissen wird ausge-
klammert. Zweitens beschränkt sie sich auf den Bereich „Safety“ (technische Sicher-
heit). Nicht behandelt werden „Security“-Aspekte (Schutz vor widerrechtlichen Hand-
lungen). 

Die Evaluation bewegte sich in einem dynamischen Umfeld. Da sich die Beschaffung 
wichtiger Grundlagendaten zu Beginn der Evaluation aus verschiedenen Gründen ver-
zögerte, begannen parallel zu unseren Untersuchungen bereits erste Arbeiten zur Um-
setzung der EU-Richtlinien zu Interoperabilität und Sicherheit im Rahmen der Bahnre-
form 2. Die künftige Aufgabenverteilung war nicht Gegenstand der vorliegenden Eva-
luation, bei der Formulierung der strategischen Stossrichtungen und der Massnahmen 
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sowie wo nötig auch im Text werden wir aber Querbezüge zu dem als „New Ap-
proach“ bekannten neuen Ansatz herstellen.2 

Zum Projekt wurde vom BAV eine Begleitgruppe eingesetzt, welche Vorgehen und 
Ergebnisse der Evaluation an drei Sitzungen mit dem Evaluationsteam diskutierte. Der 
Anhang enthält eine Liste der Mitglieder der Begleitgruppe (A1.4). 

1 . 2  W I R K U N G S M O D E L L  U N D  D E T A I L L I E R T E   
F R A G E S T E L L U N G E N  

In diesem Abschnitt skizzieren wir zuerst die zentralen Wirkungszusammenhänge in 
einem vereinfachten Wirkungsmodell und formulieren danach die detaillierten Frage-
stellungen der Evaluation. 

1 . 2 . 1  W I R K U N G S M O D E L L  
Im folgenden Wirkungsmodell sind die wichtigsten Wirkungszusammenhänge verein-
facht aus der Sicht des BAV dargestellt. 

D 1 .1 :  Wirkungsmodel l  der  Eva lu at ion  aus  S ich t  des  BAV 

  
 

Zur Stufe des Inputs gehören zunächst die verkehrspolitischen Ziele der Schweiz (z.B. 
der Stellenwert der Sicherheit im Verkehr, aber auch andere verkehrspolitische Ziele), 
die übergeordneten rechtlichen Grundlagen und allfällige Vorgaben auf den verschie-
denen politischen Ebenen, die Ereignismeldungen der EVU an das BAV, aber auch 
Umfeldentwicklungen wie die politischen Trends im europäischen Umland, technologi-
sche Fortschritte usw. 

Die Stufe System BAV fasst die relevanten internen Prozesse im Amt zusammen. Es 
geht also vor allem um die Betriebskontrollen, Inspektionen, Audits, Risikoanalysen 
usw. und vor allem auch um die Art und Weise, wie diese Prozesse ausgestaltet sind 
(Schnittstellen, Doppelspurigkeiten usw.). 

Die Stufe Output bezieht sich auf die Produkte der Tätigkeit des BAV: Bewilligungen, 
Zulassungen, Kontrollberichte, Auflagen: Entsprechen diese den Vorgaben, sind sie 
zielgruppenadäquat usw.? 

 

2
  BAV 2012b. 

Input

Verkehrspolitische 
Ziele, gesetzliche 

Grundlagen,
Meldungen EVU,
Entwicklungen im 

Umfeld

Output

Bewilligungen,
Kontroll-
berichte, 

Auflagen usw.

Impact

Verhaltens-
änderung 
bei den 

Akteuren

Outcome

Sicherer Schienen-
güterverkehr,

Nebenwirkungen 
auf andere 
Amtsziele

System BAV

Vollzugsprozesse im 
BAV: Inspektionen, 

Audits, Finanzierung, 
interne Organisation 

im Amt usw.
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Die Stufe Impact nimmt die Verhaltensänderungen der betroffenen Akteure (hier also 
vor allem der EVU) in den Blick. Erfolgt die vom BAV gewünschte Reaktion auf die 
Outputs und wenn nicht, aus welchen Gründen nicht? 

Letztlich am wichtigsten sind die Outcomes: Werden die sicherheitspolitischen Ziele 
des BAV erreicht? Gibt es unerwünschte Nebenwirkungen? 

1 . 2 . 2  D E T A I L L I E R T E  F R A G E S T E L L U N G E N  
In diesem Abschnitt werden zu den im Abschnitt 1.1 formulierten übergeordneten Eva-
luationsthemen konkrete Fragestellungen formuliert und den verschiedenen Stufen des 
Wirkungsmodells zugeordnet. Dabei zeigt sich, dass im Rahmen der vorliegenden Eva-
luation sämtlichen Stufen der Wirkungsentfaltung Beachtung zu schenken ist. 

D 1 .2 :  Deta i l l ier te  Frages te l lungen und Zuordnung  zu  Wirkungsebenen  
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a) Sicherheit im Schienengüterverkehrsmarkt      

1. Welches sind die Parameter, welche die Sicherheit im 

Schienengüterverkehr massgeblich beeinflussen? 

x (x)   x 

2.  Wie können die einzelnen Parameter bezüglich ihrer Rele-

vanz eingeschätzt werden (auch differenziert nach Produk-

tionsformen und Verkehrsarten)? 

x (x)   x 

3. Wie können die Wirkungszusammenhänge beschrieben 

werden (wie beeinflussen die verschiedenen Parameter den 

Schienenverkehr bzw. dessen einzelne Segmente)? 

x (x)    

4. Welche Akteure tragen bezüglich Sicherheit im Schienen-

güterverkehr welche Verantwortung? Gibt es Doppel-

spurigkeiten, Lücken oder andere Unklarheiten? 

x (x)    

b)  Marktöffnung       

5. Wie hat sich die Sicherheit im Schienengüterverkehr seit 

der Marktöffnung entwickelt (positiv/negativ/neutral)?  

    x 

6. Gibt es Unterschiede zwischen den Produktionsformen 

(RoLa, KV, Ganzzug usw.), den Verkehrsströmen (Binnen-, 

Transit-, Import- und Exportverkehr) und den betroffenen 

Branchen (Gefahrgut, andere Güter)? 

    x 

7. Was sind Trends im Güterverkehr und Konsequenzen für 

die Sicherheit im Schienengüterverkehr? 

x (x)  (x) x 

c)  Aufgaben und Kompetenzen des BAV      

8. Welche Aufgaben und Kompetenzen hat das BAV im Be-

reich Sicherheit im Schienengüterverkehr? 

 x    

9. Wie ist das Verhältnis von Aufgaben und Kompetenzen 

einzuschätzen? 

 x    

10. Gibt es Bereiche, die kontrolliert werden sollten, die aber 

aufgrund der rechtlichen Ausgangslage gar nicht beaufsich-

tigt werden können? 

 x    
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d) Interne Organisation      

11. Wie ist die interne Regelung der verschiedenen Aufgaben 

des BAV? 

 x    

12. Werden die richtigen Prioritäten gesetzt?  x    

13. Greifen die drei Phasen der BAV-Tätigkeit (regulative und 

präventive Phase sowie Betriebsphase) in einer konsistenten 

Art und Weise ineinander? Gibt es Überschneidungen, Lü-

cken oder andere Unklarheiten? 

 x    

e) Outputs des BAV      

14. Was und wie kontrolliert das BAV?   x   

15. Überprüft das BAV die Wirkung seiner Tätigkeit ausrei-

chend? Welche Tätigkeit weist das beste Kosten-Nutzen-

Verhältnis auf? 

  x   

f)  Kooperation mit Externen (EVU usw.)      

16. Wie gestaltet das BAV seine Tätigkeiten gegenüber den 

Akteuren im Markt? Gibt es einen iterativen Prozess? 

  x x  

17. Wie reagieren die Akteure im Schienenverkehrsmarkt auf 

die Tätigkeiten des BAV? 

   x  

g) Wirkung der Tätigkeit      

18. Lässt sich eine Wirkung der BAV-Tätigkeit auf die Sicher-

heit im Schienengüterverkehr feststellen? 

   (x) x 

19. Gibt es Anzeichen, dass die Subventionspolitik aus der 

Optik der Sicherheit zu falschen Anreizen führt?  

   x x 

h) Zielerreichung      

20. Wird das Sicherheitsziel gemäss BAV-Sicherheitskonzept 

erreicht? 

    x 

i) Optimierungspotenziale: Massnahmen      

21. Mit welchen Massnahmen könnte das Sicherheitsniveau 

weiter verbessert werden? 

 x x   

22. Welcher Art sind diese Massnahmen (interne Organisation, 

Kommunikation mit Akteuren, gesetzliche Anpassungen 

usw.)?  

 x x   

23. Welcher dieser drei Phasen sind diese Massnahmen zuzu-

ordnen? 

 x x   

24. Verfügt das BAV über die notwendigen gesetzlichen Ins-

trumente, um das Optimierungspotenzial wahrzunehmen? 

x     

25. Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis dieser Massnahmen?  x  x x 

26. Wie können die relevanten Akteure einbezogen bzw. besser 

gesteuert werden? 

 x x   
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1 . 3  E V A L U A T I O N S D E S I G N   

Im Folgenden präsentieren wir ein Design, welches eine nachvollziehbare und transpa-
rente Behandlung der im vorhergehenden Abschnitt identifizierten Evaluationsgegen-
stände und der entsprechenden Fragen ermöglicht. Besonders wichtig sind die bewusste 
Verwendung von Vergleichsebenen (Abschnitt 1.3.1) sowie der methodische Ansatz 
(Abschnitt 1.3.2).  

1 . 3 . 1  V E R G L E I C H S E B E N E N  
Bei Evaluationen lassen sich drei Arten von Vergleichen unterscheiden, nämlich Soll-
Ist-Vergleiche, Längsschnittvergleiche und Quervergleiche. Im Rahmen dieses Projekts 
kommen alle drei Vergleichsarten zur Anwendung. Die Gesamtbeurteilung erfolgt auf 
der Basis einer Gegenüberstellung und Synthese der Ergebnisse der verschiedenen Ver-
gleiche. 

S o l l - I s t - V e r g l e i c h e  
Soll-Ist-Vergleiche setzen die Ziele für die Sicherheit im Schienengüterverkehr, die auf 
rechtlicher und politischer Ebene sowie im verwaltungsinternen Vollzug formuliert 
wurden, den tatsächlichen Ergebnissen gegenüber.  

Q u e r v e r g l e i c h e  
Zwei Arten von Quervergleichen konnten durchgeführt werden: 

- Einerseits zwischen den drei Phasen der BAV-Tätigkeit, 

- andererseits zwischen verschiedenen Zielgruppen, wie beispielsweise EVU (gros-
se/kleine), Eisenbahninfrastrukturbetreibern, Verladern (Gefahrgüter und „norma-
le“ Transporte). 

L ä n g s s c h n i t t v e r g l e i c h  
Der Längsschnittvergleich war im Rahmen dieser Evaluation vor allem bezüglich der 
Situation vor und nach der Marktöffnung von 1999 relevant. 

1 . 3 . 2  M E T H O D I S C H E R  A N S A T Z   
Die Evaluation stützt sich auf insgesamt fünf empirische Grundlagen, welche wir im 
Folgenden kurz darstellen. 

D o k u m e n t e n a n a l y s e  
Den Ausgangspunkt der Evaluation bildete die Auswertung der verfügbaren Dokumen-
te und Grundlagen. Zunächst fand sich eine grosse Zahl von Dokumenten auf der 
BAV-Homepage, so beispielsweise das BAV-Sicherheitskonzept, das Konzept Sicher-
heitsaufsicht in der Betriebsphase, die jährlichen Berichte über die Sicherheit im öffent-
lichen Verkehr, rechtliche Grundlagen und weitere Hilfestellungen für die Partner des 
BAV usw. Weitere Dokumente wurden dem Evaluationsteam im Rahmen der Inter-
views zugänglich gemacht. Eine vollständige Übersicht über die verwendeten Doku-
mente gibt das Literaturverzeichnis (Anhang A1.3). 
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E x p e r t e n g e s p r ä c h e / I n t e r v i e w s  
Weiter wurden Gespräche geführt mit acht wichtigen an der Umsetzung der Sicher-
heitsziele im Schienengüterverkehr beteiligten Personen innerhalb und ausserhalb des 
BAV. Eine Liste der befragten Personen sowie der verwendete Gesprächsleitfaden fin-
det sich im Anhang (A1.5 und A1.8). 

A u s w e r t u n g  s t a t i s t i s c h e r  G r u n d l a g e n  
Als weiteres methodisches Kernelement wurden die gemäss Ausschreibung verfügbaren 
Daten ausgewertet mit dem Ziel, die Entwicklung der Sicherheit im Schienengüterver-
kehr beurteilen zu können. Dies umfasste eine Auswertung der Schienengüterverkehrs-
statistik und der Ereignisstatistik des BAV für den Schienengüterverkehr. Für einen 
Vergleich mit der Strasse wurden auch die Strassengüterverkehrsstatistik und die Ver-
kehrsunfallstatistik des ASTRA ausgewertet. Das Vorgehen ist detailliert im An-
hang A1.6 dargestellt. 

O n l i n e - B e f r a g u n g  
Das vierte wichtige methodische Element der Untersuchung stellte eine standardisierte 
Befragung der Akteure dar, welche ein umfassendes und repräsentatives Bild über alle 
relevanten Akteurgruppen geben soll. Die Befragung wurde online durchgeführt, wobei 
den Befragten im BAV und den Externen teilweise unterschiedliche Fragen gestellt 
wurden (vgl. Anhang A1.7.1 und A1.7.2) Die Befragung wurde im Mai 2012 durchge-
führt. Die Umfrage wurde den Befragten mit einem Schreiben von BAV-Direktor Füg-
listaler angekündigt. Der Rücklauf kann insbesondere bei den Externen als sehr gut 
bezeichnet werden. 

D 1 .3 :  Be fragte  Akteurgruppen und Rück lau fquote  

Akteurgruppe Anzahl Befragte Rücklauf (%)3 

BAV 20 70 

Externe total 99 70 

 Internationale Organisationen 10 20 

 Schweizerische Bundesämter/andere nationale Institutionen 

(ohne BAV) 

7 57 

 Eisenbahnverkehrsunternehmen 24 75 

 Infrastrukturbetreiber 23 57 

 Besitzer/Vermieter von Rollmaterial oder Lokomotiven 13 69 

 Personalvermietungsgesellschaften 2 50 

 Logistikunternehmen/Verlader 18 94 

 Andere Akteurkategorie 2 100 

 

V e r t i e f e n d e  B e f r a g u n ge n  
Unsere Erfahrung zeigt, dass die Antworten zu offenen Fragen von Online-Befragungen 
immer wieder gute Ansatzpunkte für vertiefende qualitative Gespräche geben. Wir 

 

3
  Zwei externe Akteure teilten sich bei der Online-Befragung keiner Akteurkategorie eindeutig zu. Da die Online-Befragung anony-

misiert erfolgte, ist keine nachträgliche Zuteilung möglich. Es kann somit minime Abweichungen bei den Rücklaufquoten geben.  
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haben deshalb bei einer Reihe von Personen telefonisch oder per E-Mail vertiefende 
Auskünfte zu wichtigen Aspekten der Evaluation eingeholt. 

1 . 4   A U F B A U  D E S  B E R I C H T S  

Im folgenden zweiten Kapitel beschreiben wir das System Schienengüterverkehr 
Schweiz. Wir zeigen die wichtigsten Einflussgrössen; erläutern Infrastruktur, Konzepte 
und Ressourcen; skizzieren den politischen Rahmen und das Regulativ; beschreiben die 
wichtigsten Akteure und ihre Rollen und dokumentieren schliesslich die Resultate un-
serer Auswertungen von grundlegenden Statistiken und Datenbanken. Das dritte Kapi-
tel enthält die Ergebnisse der eigenen Erhebungen, insbesondere der Online-Befragung 
und der Interviews mit den Akteuren. Im vierten Kapitel beantworten wir auf der Basis 
der beiden vorangehenden Kapitel die Evaluationsfragen und im abschliessenden fünf-
ten Kapitel formulieren wir strategische Stossrichtungen und empfehlen dem BAV 
konkrete Massnahmen zum weiteren Vorgehen. 
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2  D A S  S Y S T E M  S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R  S C H W E I Z  

Im diesem Kapitel soll ein kurzer Überblick über das System Schienengüterverkehr 
Schweiz gegeben werden, selbstverständlich unter besonderer Berücksichtigung des 
Aspekts Sicherheit. Als Grundlage dienen die ausgewerteten Dokumente sowie die Er-
gebnisse der Experteninterviews. 

Als Schienengüterverkehr wird der Transport von Waren, insbesondere auch Gefahr-
gut, im System Eisenbahn bezeichnet. In einem ersten Abschnitt (2.1) geben wir einen 
einführenden Überblick über die wichtigsten Einflussgrössen, welche das System Schie-
nengüterverkehr in der Schweiz prägen. Im zweiten Abschnitt (2.2) beschreiben wir die 
einzelnen Elemente des Systems und die zentralen sicherheitsrelevanten Technologien 
des Schienengüterverkehrs, in einem dritten Abschnitt beschreiben wir den politischen 
Rahmen und das Regulativ (2.3) und der vierte Abschnitt befasst sich mit den Akteu-
ren und ihren Aufgaben (2.4). Im abschliessenden fünften Abschnitt dokumentieren 
wir die Entwicklung der Sicherheit im Schienengüterverkehr in den letzten Jahren auf 
Basis unserer Auswertungen der statistischen Grundlagen (2.5). 

Die Begriffe Sicherheit, Gefahr, Gefährdung und Risiko verstehen wir wie folgt: 

Sicherheit bezeichnet einen Zustand, der frei von unvertretbaren Risiken ist oder der 
als gefahrenfrei angesehen wird. Mit dieser Definition ist Sicherheit sowohl auf ein 
einzelnes Individuum als auch auf andere Lebewesen, auf unbelebte reale Objekte oder 
Systeme wie auch auf abstrakte Gegenstände bezogen. Im Fokus steht die Sicherheit 
eines technischen Systems, nämlich des Schienengüterverkehrssystems einschliesslich 
seines Umfelds. Wie bereits erwähnt wird in diesem Bericht nur die Safety-Komponente 
behandelt und nicht die Security-Komponente von Sicherheit. 

Eine Gefahr ist eine Situation oder ein Sachverhalt, der zu einer unerwünschten Wir-
kung bezüglich der Sicherheit führen kann. Für die vorliegende Untersuchung ist es das 
Potenzial des Schienengüterverkehrssystems, Schaden anzurichten.  

Eine Gefährdung als technischer Begriff bedeutet die Möglichkeit, dass ein Schutzgut 
(Person, Tier, Sache oder natürliche Lebensgrundlage) räumlich und/oder zeitlich mit 
einer Gefahrenquelle zusammentreffen kann. Das Wirksamwerden der Gefahr führt zu 
einem Schaden, etwa zu Verletzung, Erkrankung, Tod, Funktionseinbussen oder Funk-
tionsverlust.  

Das Risiko wird bestimmt durch das Ausmass der möglichen Schädigung der Bevölke-
rung und der Umwelt durch das Schienengüterverkehrssystem infolge eines Ereignisses 
und der Wahrscheinlichkeit mit der dieses eintritt. Es ist das Produkt aus Eintretens-
wahrscheinlichkeit und Schadenausmass eines Schadenereignisses im Schienengüterver-
kehrssystem. In diesem Sinn gilt auch: Gefahren ist man ausgesetzt, Risiken geht man 
ein. 
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2 . 1  D I E  W I C H T I G S T E N  E I N F L U S S G R Ö S S E N  

Welche Einflussgrössen prägen das System Schienengüterverkehr heute am stärksten? 
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit skizzieren wir im Folgenden die zentralen Heraus-
forderungen ganz kurz: 

D 2 .1 :  Die  w icht igs ten  E in f lus sgrössen  

  
 

- Qualitätsanforderungen der Logistikbranche: Nachfrageseitig haben sich die An-
forderungen in den letzten Jahrzehnten tief greifend verändert. Mit der abnehmen-
den Lagerhaltung der Unternehmen hat die rasche und zuverlässige Belieferung 
von Unternehmen und Kunden an Bedeutung gewonnen.  

- Konkurrenz der Strasse: Den Qualitätsanforderungen der Logistikbranche kann 
die Strasse heute in mancher Hinsicht besser entsprechen als die Schiene. Aller-
dings gibt es noch immer bedeutende Mengen an bahnaffinen Gütern und im 
Schienengüterverkehr gewinnen die Konsumgüter gegenüber den Massengütern an 
Bedeutung. 

- Konkurrenz Schienenpersonenverkehr: Gerade in der Schweiz besteht ein Wettbe-
werb um knappe Trassen. Gemäss Eisenbahngesetz wird dabei dem vertakteten 
Personenverkehr der Vorzug gegeben.  

- Güterverkehrspolitik: Die Schweiz fördert im Rahmen der Güterverkehrspolitik in 
erster Linie die Verlagerung von Gütern von der Strasse auf die Schiene mit einem 
Verfassungsauftrag und bedeutenden finanziellen Mitteln. Insbesondere der alpen-
querende kombinierte Verkehr wurde aufgrund dieser Politik gestärkt. 

- Preisdruck: Der Preisdruck in der Logistik und Transportbranche ist hoch, die 
Margen vergleichsweise tief. Die Kosten für Sicherheitsmassnahmen müssen an die 
Kunden weitergegeben werden. 

Sicherheit 
Schienen-

güterverkehr 
Schweiz Marktöffnung

Preisdruck

Vielfalt der 
Akteure

Güterverkehrs-
politik

Konkurrenz 
Personenverkehr

Konkurrenz 
Strasse

Anforderungen Logistik-
branche/Verlader

Sicherheits-
anforderungen
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- Vielfalt der Akteure: Die Marktöffnung beschleunigte auch die Tendenz, immer 
mehr Dienstleistungen im Schienengüterverkehr an Dritte auszulagern. Die Ak-
teurlandschaft ist dadurch vielfältiger und unübersichtlicher geworden. 

- Marktöffnung/Bahnreform: In der Vergangenheit waren die Bahnsysteme in Euro-
pa nationalstaatlich ausgerichtet.4 Aus diesem Grund waren internationale Trans-
portketten in einem Europa mit vielen Einzelstaaten die Addition von Einzelsyste-
men. Mit der Öffnung der Märkte im Schienengüterverkehr nach 1999 hat sich die 
Zahl der Akteure im grenzüberschreitenden Verkehr erhöht und der intramodale 
Wettbewerb hat sich verschärft. Neue Eisenbahngesellschaften sind entstanden 
und die Eisenbahnen nutzen verstärkt die Infrastruktur im Ausland. Allerdings 
sind die technischen, betrieblichen und administrativen Rahmenbedingungen für 
die Eisenbahnen schwierig. Nationale Bestimmungen, unterschiedliche Techniken 
und die fehlende einheitliche Eisenbahnsprache hemmen die Geschäftsentwicklung 
im internationalen Güterverkehr.  

- Anforderungen an die Sicherheit: Die Anforderungen der Öffentlichkeit an die 
Sicherheit sind im Schienengüterverkehr hoch, in der Regel höher als im Strassen-
verkehr. Einige besonders gefährliche Güter dürfen nur mit der Bahn transportiert 
werden. 

Aufgrund des geschlossenen Systems, der Spurführung und umfangreichen Sicherheits-
systemen mit Redundanzen sowie der permanenten Überwachung handelt es sich beim 
Schienengüterverkehr um eine im Vergleich zur Strasse sehr sichere Art des Güter-
transports.5 Diese Sicherheit ist im Schienengüterverkehr von besonderer Bedeutung, da 
grosse Massen bewegt werden und auf vielen Achsen Gefahrgüter nur auf der Schiene 
transportiert werden dürfen. 

2 . 2  I N F R A S T R U K T U R ,  B E T R I E B S K O N Z E P T E ,   
R O L L M A T E R I A L  U N D  P E R S O N E L L E  R E S S O U R C E N  
D E S  S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R S   

Im Folgenden geben wir ohne Anspruch auf Vollständigkeit einen kurzen Überblick 
über System und Technologien des Schienengüterverkehrs. Dabei liegt der Fokus bei 
sicherheitsrelevanten Aspekten. 

2 . 2 . 1  I N F R A S T R U K T U R  U N D  A U S R Ü S T U N G  
Das Schienengüterverkehrsnetz umfasst die Bahnstrecken, die Rangierbahnhöfe, die 
Freiverladeanlagen, die Anschlussgleise und die Umschlaganlagen des kombinierten 
Verkehrs. In der Schweiz wird das Schienennetz für den Personen- und für den Güter-
verkehr genutzt (Mischbetrieb).  

Der Güterverkehr konzentriert sich hauptsächlich auf die Nord-Süd-Achsen (insbeson-
dere Transitverkehr) und die West-Ost-Achse (insbesondere Binnenverkehr) (vgl. Dar-
stellung D 2.2). Aufgrund der zunehmenden internationalen wirtschaftlichen Verflech-

 

4
  VDV 2008. 

5
  VöV 2009. 
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tung hat in den letzten Jahren vor allem der Transitverkehr eine grosse Bedeutung er-
langt. 

D 2 .2 :  Güterverkehrsbe las tungen  au f  dem Sch ienennetz 2008 

  
Quelle: ARE. 

Das Schienengüterverkehrsnetz umfasst heute neben einem Streckennetz von zirka 
5ʼ100 km  

- sechs Rangierbahnhöfe (Limmattal, Basel, Lausanne, Däniken, Buchs, Chiasso). 
Zur Effizienzsteigerung wurde das Rangieren auf grössere leistungsfähige Anlagen 
konzentriert.  

- zirka 230 Freiverladeanlagen. Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Schie-
nenbedienung wurde die Anzahl Bedienpunkte reduziert.  

. rund 1ʼ440 Anschlussgleise an das SBB Normalspurnetz. Der Bestand hat von 
1ʼ840 AnG (1998) auf 1ʼ437 AnG (2009) abgenommen.6 

- rund 35 Terminals für den kombinierten Verkehr.7 

Im Einzelwagenladungsverkehr ist gemäss aktuellen Planungen von SBB Cargo AG eine 
weitere Reduktion der Bedienpunkte vorgesehen. 

Die Wartung und der Unterhalt beziehungsweise der Zustand der Infrastruktur hat 
auch einen Einfluss auf die Sicherheit im Schienengüterverkehr. Entgleisungen von 

 

6
  Rapp Trans AG/ecoptima 2011. 

7
  IVT – ETHZ/Rapp Trans AG/PTV 2011. 
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Güterzügen oder beim Rangieren sind sicherheitsrelevante Ereignisse, welche auch vom 
Zustand der Infrastruktur abhängen können. Verantwortlich für das Schienennetz, die 
Rangierbahnhöfe und Freiverladeanlagen sind die Infrastrukturbetreiber (SBB Infra-
struktur, BLS usw.) beziehungsweise im Fall von Anschlussgleisen und Umschlagtermi-
nals deren Eigentümer. Für den Netzzugang benötigen die EVU eine entsprechende 
Bewilligung (vgl. Abschnitt 2.3). 

Mit zunehmendem Alter der Anlagen nehmen der Kontroll- und Wartungsaufwand 
und damit auch die entsprechenden Kosten zu. Die hohe Auslastung des schweizeri-
schen Schienennetzes führt zu einem entsprechenden Verschleiss der Schieneninfra-
struktur. 

Zur sicherheitsrelevanten infrastrukturseitigen Ausrüstung zählen: 

- Zugsicherungs- und -beeinflussungssysteme: Mit dem Einsatz von Zugbeeinflus-
sungssystemen erfolgt eine kontinuierliche Geschwindigkeitsüberwachung und es 
wird gewährleistet, dass sich auf der Strecke nur ein Zug in einem Streckenblock 
befindet. In Bahnhöfen und Haltestellen können Züge auch einfahren wenn dort 
bereits ein Zug steht (z.B. für das Zusammenkoppeln von Zugkompositionen, Ab-
stellen von Zügen). Bei sicherheitsrelevanten Abweichungen (z.B. zu hohe Ge-
schwindigkeit, Bremsdistanz zum Hauptsignal reicht nicht mehr aus) wird bei ei-
nem Teil der Zugsicherungssysteme der Zug automatisch abgebremst. Heute ist 
erst ein Teil der Strecken mit einem Zugsicherungs- und -beeinflussungssystem 
ausgerüstet. Damit wird auf solchen Strecken bereits ein ausgewogen hohes Si-
cherheitsniveau für den Zugverkehr erreicht. In einzelnen europäischen Ländern 
gibt es verschiedene Sicherheitssysteme, die den internationalen Einsatz von Lo-
komotiven und Lokführern behindern. Die ganze Schweiz wird mit ETCS (Euro-
pean Train Control System) ausgerüstet, aber nur ein kleiner Bruchteil wird über 
Führerstandsignalisierung (Level 2) verfügen. ETCS bringt aber offiziell keine Si-
cherheitssteigerung (quasi analog bestehende Systeme). Mittlerweile verkehren 
zahlreiche Güterzüge auf ETCS-Strecken. Grundsätzlich wäre eine vollständige 
Netzabdeckung mit Zugsicherungs- und -beeinflussungssystemen wünschbar; das 
ist jedoch mit erheblichen Investitionskosten verbunden 

- Zugkontrolleinrichtungen: Aktuell sind gemäss Angaben von SBB Infrastruktur 
auf dem Netz der SBB rund 120 Zugkontrolleinrichtungen installiert. Das Netz 
wird laufend ausgebaut und bis 2017 mehr als 160 Anlagen umfassen. Heute sind 
folgende Arten von Zugkontrolleinrichtungen operativ in Betrieb: 

- Heissläufer- und Festbremsortungsanlagen (HFO/86 Anlagen): HFO messen 
die Temperatur im Bereich von Achslager und Rad beziehungsweise Wellen-
scheibenbremsen. So können heissgelaufene Achslager oder festsitzende Brem-
sen detektiert und Entgleisungen wegen Rad- oder Achsbruch beziehungsweise 
Radschäden aufgrund einer thermischen Ursache beziehungsweise die damit 
zusammenhängenden Schäden (z.B. Gefahrgutunfälle) verhindert werden. 
HFO können weiter indirekt Drehgestell und Böschungsbrände verhindern 
und geben zudem Rückschlüsse auf den Rollmaterialzustand beziehungsweise 
dessen Unterhalt.  
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- Radlastcheckpoints (RLC/19 Anlagen): RLC messen das Gewicht der einzel-
nen Räder. Dies erlaubt Rückschlüsse auf den Beladezustand (Lastverteilung 
im Wagen bzw. Überbeladung) und den Rollmaterialzustand im Bereich Rä-
der und Achsen. So können Entgleisungen wegen Rollmaterialschäden, unge-
eigneter Ladungsverteilung oder Lastverschiebung sowie Schäden an der Inf-
rastruktur aufgrund von zu hohen Lasten vermieden werden.  

- Profil- und Antennenortungsanlagen (PAO/4 Anlagen): PAO messen 
Lichtraumprofilüberschreitungen bei vorbeifahrenden Wagen. So werden Kol-
lisionen wegen Profilverletzungen und Brände durch Fahrleitungsberührungen 
(z.B. Antennen) vermieden. 

- Brand- und Chemieortungsanlagen (BCO/12 Anlagen): BCO messen die Kon-
zentration an Brandgasen und explosiven Gasen von vorbeifahrenden Zügen. 
So können Brände im Anfangsstadium und gewisse Gefahrgutaustritte detek-
tiert werden, bevor sie zu einem Schaden führen. BCO werden bauartbedingt 
in Tunnels platziert, da nur so die für die korrekte Messung nötige Konzentra-
tion an Gasen erreicht wird. 

Prüfanlagen bestehen insbesondere auch an den Grenzen um internationale Züge über-
prüfen zu können. Viele der oben erwähnten Sicherheitssysteme sind redundant, also 
mehrfach vorhanden, um einen Ausfall kompensieren zu können. 

2 . 2 . 2  B E T R I E B S K O N Z E P T E  
Zu den grundlegenden Betriebsformen im Schienengüterverkehr zählen Ganzzüge und 
der Einzelwagenladungsverkehr (inkl. Wagengruppen). Im Ganzzugverkehr verkehren 
die Güterzüge direkt von Anschlussgleis zu Anschlussgleis, vergleiche folgende Darstel-
lung. Diese Produktionsform herrscht im internationalen Güterverkehr (Transit, Im-
port/Exportverkehr) vor. 

D 2 .3 :  Ganzzugverkehr  

  
Quelle: IVT – ETHZ 2008. 

Im Einzelwagen- oder Wagengruppenverkehr ist die Transportkette deutlich komple-
xer. Die Güterwagen müssen in den Knoten (Rangierbahnhöfe, Freiverladeanlagen, 
Anschlussgleise) rangiert werden. Diese Produktionsform spielt im schweizerischen 
Binnenverkehr – neben den Ganzzügen – eine grosse Rolle. 

Im Rangierdienst wird auf Sicht gefahren, das heisst, die Geschwindigkeiten sind sehr 
gering.8 Beim Rangieren wird oft angehalten beziehungsweise angefahren und die 
Fahrtrichtung gewechselt. Rangiereinheiten dürfen in besetzte Gleisabschnitte einfah-
ren. Durch optische und akustische Rangiersignale und durch den Einsatz von Rangier-
funk mit festgelegten Meldungen und Aufträgen wird die Sicherheit des ansonsten ma-
nuell ausgerichteten Betriebs erhöht. Flankenschutzeinrichtungen und betriebliche Re-

 

8
  VDV 2008. 
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gelungen sorgen dafür, dass Zugfahrten nicht durch Rangierfahrten gefährdet werden. 
In bestimmten Bereichen werden Rangierfahrten technisch durch Rangiertrassen gesi-
chert. 

D 2 .4 :  Transportkette  E in ze lwagen-  oder  Wagengruppenverkehr  

  
Quelle: IVT – ETHZ 2008. 

Aufgrund der grösseren Komplexität im Einzelwagenladungsverkehr als im Ganzzug-
verkehr treten beim EWLV auch zusätzliche sicherheitsrelevante Prozesse auf (Zugbil-
dung in Rangierbahnhöfen usw.). Weitere Betriebsformen wie Hub&Spoke, Liniengü-
terzüge usw. sind immer weniger komplex als der EWLV und auch mit weniger sicher-
heitsrelevanten Prozessen verbunden. 

Neben den Transportprozessen spielen auch weitere Prozesse eine Rolle wie zum Bei-
spiel Belad und Entlad von Güterwagen, Ladungssicherung, Umschlag von Behältern 
usw.9 Beim Belad sind die Beladevorschriften der EVU zu beachten, um eine hohe Si-
cherheit zu erreichen und für einen Standard im Bahnverlad zu sorgen. Der Verlader 
hat neben der Ladungssicherung auch die Lastgrenzen und die Lichtraumprofile zu 
beachten. Die korrekte Verladung wird von Wagenmeistern beziehungsweise -prüfern 
des beauftragten Eisenbahnverkehrsunternehmens überwacht. Die Verantwortung für 
eine korrekte Beladung liegt damit bei den EVU. Wichtig ist auch die korrekte Kenn-
zeichnung von Gefahrguttransporten; insbesondere im Ereignisfall muss umgehend 
bekannt sein, um welches Gefahrgut es sich handelt. 

2 . 2 . 3  R O L L M A T E R I A L  
Zum Rollmaterial gehören Lokomotiven (auch als Triebfahrzeuge bezeichnet) und 
Güterwagen.  

Im Fernverkehr werden Streckenlokomotiven und für die Kundenbedienung Rangierlo-
komotiven eingesetzt. In der Schweiz werden Lokomotiven mit Strommotoren (Fern- 
und Nahverkehr) oder Dieselmotoren (Rangieren) angetrieben. Im grenzüberschreiten-
den Verkehr können aufgrund der unterschiedlichen Sicherheits- und Stromsysteme so 
genannte Mehrsystemlokomotiven zum Einsatz kommen. In der Schweiz können EVU 
Lokomotiven kaufen, leasen oder mieten. 

Bei den Güterwagen werden in Abhängigkeit des transportierten Gutes verschiedene 
Güterwagentypen eingesetzt (z.B. Kesselwagen für Mineralöl oder Chemikalien, 
Flachwagen für Container usw.). Die Güterwagen sind in aller Regel im internationa-
len Verkehr einsetzbar. 

 

9
  VDV 2008. 
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Das Rollmaterial und dabei die Güterwagen spielen für die Sicherheit des Schienengü-
terverkehrs eine herausragende Rolle. Da der Ersatz von Güterwagen relativ kapitalin-
tensiv ist, ist der Anteil an älteren Güterwagen hoch.  

Auch beim Rollmaterial nimmt mit zunehmendem Alter der Kontroll- und Wartungs-
aufwand zu. Mit Ultraschall-Prüfanlagen können von aussen unsichtbare Defekte an 
Wagenachsen entdeckt werden. Zur Erhöhung der Sicherheit liess die SBB einen Teil 
ihrer eigenen Güterwagen (für Gefahrenguttransporte) mit Entgleisungsdetektoren 
ausrüsten. Wird eine Entgleisung festgestellt, wird für den Zug automatisch eine Not-
bremsung ausgelöst. 

Besonders gefährliche Güter, etwa Chlor, werden in doppelwandigen Güterwagen 
transportiert, welche das Risiko eines Lecks durch Beschädigung von aussen deutlich 
reduzieren. Wagen mit sensiblen Gütern sind auch mit so genannten Crashpuffern aus-
gerüstet, welche Rangierstösse auffangen können. 

Neben den Bahnen halten weitere Firmen (z.B. Vermietungsgesellschaften, Verlader) 
einen bedeutenden Teil der Güterwagen (30–40%). Es handelt sich häufig um Spezial-
konstruktionen etwa zum Transport von Chemikalien, Autos oder flüssigem Stahl. 
Informations- und Kommunikationstechnologien bieten vielfältige Möglichkeiten, die 
Konkurrenzfähigkeit des Schienengüterverkehrs zu verbessern.10 Besonders sicherheits-
relevant sind so genannte Tracking-and-Tracing-Systeme. Heute kann mit Tracking 
and Tracing, zum Beispiel mittels GPS-Daten oder Daten auf der Basis von RFID-
Ortserkennung, der jeweils aktuelle Standort des Wagens unterwegs präzise ermittelt 
werden, was besonders im Bereich des Gefahrguttransports wichtig ist. Über die reine 
Standortbestimmung hinaus kann Tracking and Tracing mit verschiedenen Kombinati-
onen von Mess- und Übermittlungstechniken auch weitere Daten online übertragen, 
der moderne Güterwagen wird damit zur „Verkehrstelematik-Zentrale“: 

- Temperatur bei Kühlwagen oder Wagen mit heissen Gütern 

- Tankdruck bei Kesselwagen 

- Akku-Ladefüllung 

- Registrierung von Rangierstössen 

- Gleislage (Entgleisungsdetektoren) 

- Schliessungszustand von Ventilen 

Werden gewisse Schwellenwerte überschritten, erfolgt eine Information an die Be-
triebszentrale und via diese an den Lokführer. 

 

10
  VöV 2009. 
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D 2 .5 :  Moderne Güterwagen a l s  k le ine  „Verkehrs te lemat ik -Zentra len“  

  
Quelle: VöV 2009, S. 68. 

2 . 2 . 4  P E R S O N A L  
Um Eisenbahntransporte durchführen zu können, benötigen die EVU insbesondere 
Lokomotivführer, Rangierer und Wagenmeister.11 Vor der Liberalisierung haben die 
EVU ausschliesslich auf ihr eigenes Personal zurückgegriffen. Heute bieten spezialisier-
te Personaldienstleister den EVU qualifiziertes Personal an. 

Die Lokomotivführer (auch als Triebfahrzeugführer bezeichnet) müssen über eine Zu-
lassung zum Führen von Triebfahrzeugen der Eisenbahnen und über Streckenkenntnisse 
verfügen. Rangierer werden für das Kuppeln und Entkuppeln der Fahrzeuge und für 
den Rangierdienst benötigt. Lokrangierführer sind Lokomotivführer und Rangierer in 
einer Person und werden zum Beispiel in der Anschlussgleisbedienung eingesetzt. 

Wagenmeister kontrollieren vor jeder Zugfahrt aus Sicherheitsgründen den technischen 
Zustand der Fahrzeuge und die Einhaltung der Beladevorschriften. 

Aufgrund der Unterschiede bei den Betriebsverfahren und Sicherheitsbestimmungen ist 
es wichtig, die nationalen Eisenbahnsysteme und die jeweilige Landessprache in Wort 
und Schrift zu beherrschen. Die EVU benötigen zum Nachweis der erforderlichen Qua-
lifikation eine Sicherheitsbescheinigung.  

 

11
  VDV 2008. 
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2 . 3  P O L I T I S C H E R  R A H M E N  U N D  R E G U L A T I V   

Für die Beurteilung des normativen Rahmens der Aufgabenwahrnehmung des BAV im 
Bereich der Sicherheit des Schienengüterverkehrs ist in erster Linie das schweizerische 
Regulativ (Verfassung, Gesetze, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen usw.) 
massgebend. In den Bereichen, in denen sich die Schweiz aufgrund staatsvertraglicher 
Vereinbarungen verpflichtet hat, internationales Recht zu übernehmen beziehungsweise 
internationale Standards in das eigene Recht zu überführen, sind solche internationalen 
Normen selbstverständlich ebenfalls zu berücksichtigen. Dabei werden nur verbind-
liche Normen als Teile des Regulativs betrachtet, politische Absichtsbekundungen, die 
(noch) keinen Niederschlag in rechtlich verbindlichen Erlassen gefunden haben, werden 
nicht berücksichtigt. 

Eine umfassende Darstellung des europäischen Regulativs im Schienengüterverkehr ist 
nicht Gegenstand der vorliegenden Studie. Dort, wo internationales Recht Einfluss auf 
die Aufgabenwahrnehmung durch das BAV zeitigt, soll dieser Einfluss kurz beschrie-
ben und analysiert werden. Andere europäische Normen, die in der Schweiz keine Gel-
tung beanspruchen können, werden im Rahmen dieser Evaluation nicht behandelt. 

Abgegrenzt wird das Thema Sicherheit in der vorliegenden Synopsis, indem nur „Sa-
fety“-Aspekte (technische Sicherheit) behandelt werden und „Security“-Aspekte 
(Schutz vor widerrechtlichen Handlungen) ausgeblendet werden. 

2 . 3 . 1  I N T E R N A T I O N A L E S  R E C H T  
D a s  L a n d ve r k e h r s a b k o m m e n  
Im Zentrum der vertraglichen Beziehungen zwischen der Schweiz und Europa steht – 
was den Landverkehr betrifft – das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft (EG) über den Güter- und Personen-
verkehr auf Schiene und Strasse vom 21. Juni 1999 (SR 0.740.72; nachfolgend be-
zeichnet als „Landverkehrsabkommen“). Das Landverkehrsabkommen hält fest, wel-
che Richtlinien durch die Schweiz übernommen werden müssen und legt als wesentli-
chen Grundsatz die Koordination der Verkehrspolitik zwischen der Schweiz und der 
EU fest. Zudem verpflichteten sich die Parteien in Artikel 33 Landverkehrsabkommen, 
den Verbund und die Interoperabilität ihrer Eisenbahnnetze und des kombinierten 
Verkehrs zu entwickeln.  

Gestützt auf diese Grundsätze hat der „Gemischte Landverkehrsausschuss Gemein-
schaft/Schweiz“ am 13. Dezember 2002 die Ausarbeitung einer Vorlage zur Übernah-
me der Interoperabilitätsrichtlinien in der Schweiz beschlossen. Diese Vorlage wurde 
vom Parlament im Rahmen der so genannten Bahnreform 2.2 in der Frühjahrssession 
2012 beschlossen. Damit werden die europäischen Interoperabilitätsrichtlinien (RL 
2008/57/EG) sowie die Sicherheitsrichtlinie (RL 2004/49/EG) in das Schweizer Recht 
integriert; bereits zu einem früheren Stadium wurde das Eisenbahngesetz an die geän-
derte Richtlinie zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft (RL 
91/440/EWG; 2004/49/EG) angepasst (vgl. zum Ganzen die Botschaft zur Bahnre-
form 2 in: Bundesblatt 2005 2415, sowie die beiden Zusatzbotschaften in: Bundesblatt 
2007 2681 und Bundesblatt 2011 911). 
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Inhaltlich beanspruchen aufgrund der Übernahme der internationalen Regelungen in 
diesem Bereich im Wesentlichen die Inhalte der ersten beiden europäischen Bahnpakete 
auch in der Schweiz Geltung. Dies betrifft die folgenden Elemente: 

- Erfordernis der Sicherheitsgenehmigung für den Betrieb der Infrastruktur 

- Streckenbezogene Sicherheitsbescheinigung 

- Unabhängigkeit der nationalen Sicherheitsbehörde und der Unfalluntersuchungs-
behörde 

- Interoperabilität im gesamten konventionellen Eisenbahnsystem (Definition der 
grundlegenden Anforderungen, technische Spezifikationen für die Interoperabilität 
TSI, Konformitätsbescheinigungen, -erklärungen und -bewertungsstellen) 

- Zulassung nationaler Kabotage 

- Mitarbeit innerhalb der Europäischen Eisenbahnagentur (ERA) 

Es besteht zwar bereits ein Konzept zur Umsetzung der EU-Richtlinien zu Interoperabi-
lität und Sicherheit im Rahmen der zweiten Zusatzbotschaft zur Bahnreform 2 des 
BAV. Das Inkrafttreten einiger neuer Regelungen steht zum Zeitpunkt der Erarbeitung 
der vorliegenden Untersuchung noch nicht definitiv fest; die vorgesehenen Anpassun-
gen bilden auch nicht Gegenstand der vorliegenden Evaluation. Bei den voll interope-
rablen Normalspurstrecken der Schweiz werden die Auswirkungen der Umsetzung auf 
die Aufgabenteilung vor allem im präventiven Bereich gross sein. 

Ü b e r e i n k o m m e n  ü b e r  d e n  i n t e r n a t i o n a l e n  E i s e n b ah n ve r k e h r  ( C O T I F ;   
S R  0 . 7 4 2 . 4 0 3 . 1 )  
Die wesentlichsten sicherheitsrelevanten Inhalte des COTIF sind in Anhang B (Einheit-
liche Rechtsvorschriften für den Vertrag über die internationale Eisenbahnbeförderung 
von Gütern (CIM) und – vor allem – in Anlage 1 (zu Art. 4 und 5 CIM) enthalten. Sie 
betreffen den Transport von Gefahrgut. Dieser Bereich kann als der international wohl 
am besten koordinierte Regulierungsbereich im Schienengüterverkehr und generell im 
Gütertransport betrachtet werden. 

Die internationalen Regelungen im Bereich des Gefahrguttransports gelten im Übrigen 
grösstenteils auch für nationale Transporte. 

R I V  u n d  A V V  
Die Zulassung von Güterwagen ist seit jeher ein wichtiges internationales Thema im 
Schienengüterverkehr, da er sich zu grossen Teilen auch ausserhalb nationaler Grenzen 
abgespielt hat und immer noch abspielt; aus Sicht der Schweiz ist dabei sowohl der 
Import und Export als auch der Transitverkehr sicherheitsrelevant. 

Das Kürzel RIV bedeutet „Regolamento Internazionale Veicoli“. Der RIV-Verband 
war eine Organisation, die von der SBB verwaltet wurde und das Ziel verfolgte, den 
grenzüberschreitenden Verkehr von Eisenbahnrollmaterial zu ermöglichen und die 
Betriebssicherheit zu gewährleisten. Der Verband wurde anfangs der Achtzigerjahre 
aufgelöst beziehungsweise in die ständigen Tätigkeiten des UIC (Internationaler Eisen-
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bahnverband) integriert. Die Funktion des RIV wird innerhalb der EU durch die rele-
vanten Interoperabilitätsbestimmungen sichergestellt. Der allgemeine Vertrag für die 
Verwendung von Güterwagen (AVV), der am 1. Juli 2006 in Kraft getreten ist, stellt 
ein multilaterales Vertragswerk des internationalen Eisenbahnverbands (UIC), der In-
ternational Union of Wagon Keepers (UIP) und der European Rail Freight Association 
(ERFA) dar. Er löst das RIV im liberalisierten Schienengüterverkehrsmarkt ab und 
vervollständigt Anlage D des COTIF (einzig die Beladvorschriften des RIV behalten als 
Anlage II weiterhin ihre Gültigkeit). 

2 . 3 . 2  N A T I O N A L E S  R E C H T  
D i e  B u n d e s v e r f a s s u n g 12  
Die hierarchisch oberste Normierungsstufe auf Bundesebene bildet die schweizerische 
Bundesverfassung (BV). Alle grundlegenden Prinzipien und Ziele des Landes und der 
auf der Bundesverfassung basierenden Gesetzgebung müssen mindestens formell (als 
Gesetzgebungskompetenz) in der Bundesverfassung vorgesehen sein. 

Die Eisenbahngesetzgebung und damit der wesentliche Teil des sicherheitsrelevanten 
Regulativs im Schienengüterverkehr basiert auf Artikel 87 der Bundesverfassung. Dort 
wird unter anderem bestimmt, dass die Gesetzgebung über den Eisenbahnverkehr Sa-
che des Bundes ist. Inhaltliche Ziele für die Ausgestaltung dieser Gesetzgebung sind auf 
Verfassungsstufe nur indirekt ableitbar. 

Der Begriff Sicherheit kommt in der Bundesverfassung zwar vor: im Zusammenhang 
mit der äusseren und inneren Sicherheit des Landes beziehungsweise der Landesvertei-
digung (vgl. Art. 2, 57, 173 und 185 BV), der sozialen Sicherheit (Art. 41 sowie Über-
schrift des 8. Abschnitts), der wirtschaftlichen Sicherheit (Art. 94) sowie in vereinzelten 
Bereichen (Stauanlagen, Art. 76 BV; Luftverkehr, Art. 86 BV; Gentechnologie, 
Art. 120 BV). Zur Konkretisierung allgemeiner Sicherheitsziele im Verkehrsbereich 
muss der Umweltschutzartikel (Art. 74 BV) in Anspruch genommen werden, der den 
Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt vor schädlichen oder lästigen 
Einwirkungen bezweckt und das Verursacherprinzip etabliert. 

D a s  E i s e n b a h n ge s e t z  
Das Eisenbahngesetz (EBG; SR 742.101) enthält in verschiedenen Zusammenhängen 
sicherheitsrelevante Bestimmungen: 

- Bewilligung zur Benützung der Infrastruktur (Netzzugang; Art. 9 EBG) 

- BAV als Aufsichtsbehörde (Art. 10 EBG) 

- Meldepflicht (Art. 14a EBG) 

- Unfalluntersuchungen (Art. 15ff. EBG) 

- Pflicht des Bundesrats zum Erlass von Vorschriften (Art. 17 Abs. 2 EBG) 

- Pflicht des BAV zum Erlass von Fahrdienstvorschriften (Art. 17 Abs. 3 EBG) 

 

12
  BV; SR 101. 
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- Verantwortung der Eisenbahnunternehmen für einen sicheren Betrieb der Eisen-
bahnanlagen und Fahrzeuge im Rahmen der Vorschriften (Art. 17 Abs. 4 und 
Art. 19 EBG) 

- Risikoorientierte Beurteilung sicherheitsrelevanter Aspekte durch das BAV im 
Rahmen der Bewilligungsverfahren auf der Grundlage von Sicherheitsgutachten 
und Stichproben (Art. 17b EBG); dies betrifft das Plangenehmigungsverfahren 
(Art. 18ff. EBG), das Betriebsbewilligungsverfahren (Art. 18w EBG) sowie das 
Typenzulassungsverfahren (Art. 18x EBG) 

- Beschränkungen im Interesse der Sicherheit der Eisenbahnen (Art. 21 EBG) 

- Genehmigungspflicht neuere Kreuzungen (Art. 24 EBG) 

- Entscheidungszuständigkeit des BAV (Art. 40 EBG) 

- Bestimmungen betreffend sicherheitsrelevante Tätigkeiten im Eisenbahnbereich 
(Art. 80ff. EBG) 

Basierend auf dem Eisenbahngesetz und der Kompetenz zum Erlass der Vollzugsvor-
schriften des Bundesrats (Art. 97 EBG) wurde eine breite Palette von Ausführungsver-
ordnungen mit sicherheitsrelevanten Bestimmungen beziehungsweise von Konkretisie-
rungen gesetzlicher Bestimmungen erlassen. 

A n d e r e  B u n d e s g e s e t z e  
Das Bundesgesetz über die Anschlussgleise vom 5. Oktober 1990 (AnGG; SR 
742.141.5) enthält im 3. Abschnitt sicherheitsrelevante Vorschriften betreffend Bau 
und Betrieb von Anschlussgleisen. Als Aufsichtsbehörde über sämtliche Anschlussgleise 
fungiert (seit dem 1.1.2010) das Bundesamt für Verkehr. Es hat auch die notwendige 
Betriebsbewilligung zu erteilen (Art. 20 Bundesgesetz über die Anschlussgleise). 

Die gesetzliche Verankerung der bundesrätlichen Kompetenz zum Erlass von Vorschrif-
ten über den Transport gefährlicher Güter findet sich in Artikel 5 des Bundesgesetzes 
über den Gütertransport von Bahn- und Schiffsunternehmen (GüTG; SR 742.41). In 
Artikel 8 GüTG wird sodann festgelegt, dass die einheitlichen Rechtsvorschriften für 
Verträge über die Verwendung von Wagen im internationalen Eisenbahnverkehr (CUV; 
Anhang D zum COTIF) auch im nationalen Verkehr Geltung beanspruchen. Arti-
kel 11 GüTG legt (auch) im Bereich des Gütertransports eine Aufsichtsfunktion des 
Bundesamts für Verkehr fest. Diese Aufgabe und die damit verbundenen Kompetenzen 
dürften sich aber von der allgemeinen Aufsichtsfunktion des BAV gemäss Artikel 10 
EBG nicht unterscheiden.  

Im Bundesgesetz über die Arbeit in Unternehmen des öffentlichen Verkehrs (Arbeits-
zeitgesetz, AZG; SR 822.21) werden ebenfalls sicherheitsrelevante Grundsätze aufge-
stellt. Aufgrund des Geltungsbereichs von Artikel 1 AZG ist allerdings davon auszuge-
hen, dass im Bereich Schienengüterverkehr nur infrastrukturseitig Beschäftigte davon 
erfasst werden. Reine Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) zählen nicht als Unter-
nehmen, die dem AZG unterstellt sind, da sie in der Regel über keine Konzession ver-
fügen. 
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E i s e n b a h n v e r o r d n u n g  u n d  A u s f ü h r u n g s b e s t i m m u n g e n  
Die Eisenbahnverordnung (EBV; SR 742.141.1) kann als grundlegendster Ausfüh-
rungserlass im Bereich des Eisenbahnrechts betrachtet werden. Sie verfolgt ausdrück-
lich die Sicherheit der Eisenbahnen und regelt Bau, Betrieb und Instandhaltung der 
Bauten, Anlagen und Fahrzeuge der Eisenbahnen (Art. 1 EBV). 

Die EBV beschreibt das gesamte Instrumentarium zur Wahrnehmung sicherheitsrele-
vanter Aufgaben und enthält auch die grundlegenden inhaltlichen Bestimmungen. Ge-
meinsam mit den detaillierteren Ausführungsbestimmungen, die das Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) gestützt auf Artikel 81 EBV 
erlassen hat (AB-EBV; SR 742.141.11) ist es für den Schienengüterverkehr massgebend 
und bestimmt den Rahmen, in dem die Eisenbahnverkehrsunternehmen gestützt auf 
Artikel 17 EBG für den sicheren Betrieb verantwortlich sind. 

V e r o r d n u n g  ü b e r  d a s  P l a n g e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n  f ü r  E i s e n b ah n an l a g e n  
Die Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlagen (VPVE; 
SR 742.142.1) regelt Einzelheiten des eisenbahnrechtlichen Baubewilligungsverfahrens 
und sieht vor, dass das BAV Richtlinien über Art, Beschaffenheit, Inhalt und Anzahl 
der einzureichenden Unterlagen erlässt (Art. 3 Abs. 3 VPVE). 

N e t z z u g a n g s v e r o r d n u n g  u n d  A u s f ü h r u n g s b e s t i m m u n g e n  
Die Eisenbahn-Netzzugangsverordnung (NZV; SR 742.122) regelt nicht den Betrieb 
einer Infrastruktur an sich, aber den Zugang zu dieser Infrastruktur. Dabei geht es 
zwar nicht ausschliesslich um sicherheitsrelevante Aspekte, diese stehen aber auch in 
diesem Zusammenhang im Vordergrund. Im Einzelnen sind folgende sicherheitsrele-
vante Bestimmungen in der NZV enthalten: 

- Pflicht zur Beschreibung eines Sicherheitsmanagement-Systems desjenigen Eisen-
bahnverkehrsunternehmens, das den Zugang zu einer Eisenbahninfrastruktur be-
gehrt. 

- Insbesondere die Erfüllung sicherheitsrelevanter Anforderungen, die im Eisen-
bahngesetz, der Eisenbahnverordnung und den zugehörigen Ausführungsbestim-
mungen festgelegt sind, müssen im Zusammenhang mit einem Gesuch um Netzzu-
gang nachgewiesen werden. 

- Das BAV stellt nach erfolgter Prüfung eine Sicherheitsbescheinigung aus (Art. 8 
NZV). 

Die sicherheitsrelevanten Anforderungen, die im Rahmen der Netzzugangsverordnung 
definiert werden, sind grundsätzlich an die um Netzzugang ersuchenden Eisenbahnver-
kehrsunternehmen adressiert. 

Die Ausführungsbestimmungen zur Netzzugangsverordnung (AB-NZV; SR 742.122.4) 
enthalten demgegenüber keine sicherheitsrelevanten Bestimmungen. 

S t ö r f a l l v e r o r d n u n g  
Die Verordnung über den Schutz vor Störfällen (StFV; SR 814.012) stützt sich einer-
seits auf das Umweltschutzgesetz (USG; SR 814.01) und andererseits auf das Gewäs-



I N T E R F A C E  

 E V A L U A T I O N  S I C H E R H E I T  S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R  4 1  

serschutzgesetz (GschG; SR 814.20) ab. Sie bezweckt insbesondere den Schutz vor 
schweren Schädigungen der Bevölkerung und der Umwelt und nimmt eine Quer-
schnittsfunktion wahr. Im Verkehrsbereich erstreckt sich ihr Geltungsbereich auf Anla-
gen der Verkehrsträger Schiene, Strasse und Wasser. Neben der Aufgabenteilung zwi-
schen Bund und Kantonen in diesem Bereich sind in der Störfallverordnung verschie-
dene sicherheitsrelevante Pflichten stipuliert: 

- Allgemeine Sicherheitsmassnahmen (alle zur Verminderung des Risikos geeigneten 
Massnahmen) 

- Einreichung eines Kurzberichts 

- Eventuell Risikoermittlung 

- Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen (bei nicht tragbarem Risiko) 

Die Störfallverordnung weist im Schienengüterverkehr einen engen Bezug auf zu den 
Vorschriften betreffend das Gefahrgut (vgl. dazu die entsprechenden Ausführungen 
Abschnitt 2.3.1). 

Ü b r i g e  s i c h e r h e i t s r e l e v a n t e  A u s f ü h r u n g s b e s t i m m u n g e n  
Weitere Erlasse auf Verordnungsstufe mit sicherheitsrelevanten Bestimmungen im Be-
reich des Schienengüterverkehrs (infrastruktur- und verkehrsseitig) sind: 

- Verordnung über die Konzessionierung und Finanzierung der Eisenbahninfrastruk-
tur (KFEV; SR 742.120) 

- Verordnung über die sicherheitsrelevanten Tätigkeiten im Eisenbahnbereich 
(STEBV; SR 742.141.2) 

- Verordnung über die Zulassung zum Führen von Triebfahrzeugen der Eisenbahnen 
(VTE; SR 741.141.21) 

- Verordnung betreffend die Technische Einheit im Eisenbahnwesen (SR 742.141.3) 

- Verordnung über die Anschlussgleise (AnGV; SR 742.141.51) 

- Verordnung über die Meldung und Untersuchung von Unfällen und schweren 
Vorfällen beim Betrieb öffentlicher Verkehrsmittel (VUU; SR 742.161) 

- Vorschriften des Bundesamtes für Verkehr über den Erlass von Fahrdienst- und 
Betriebsvorschriften für Eisenbahnen (SR 742.170) 

- Schweizerische Eisenbahnen. Schweizerische Fahrdienstvorschriften FDV (SR 
742.173.001) 

- Verordnung über die Arbeit in Unternehmen des öffentlichen Verkehrs (AZGV; 
SR 822.211) 

- Verordnung des UVEK über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn 
und mit Seilbahnen (RSD; SR 742.401.6) 

- Verordnung über den Gütertransport von Bahn- und Schiffsunternehmen (GüTV; 
SR 742.411) 



I N T E R F A C E  

 E V A L U A T I O N  S I C H E R H E I T  S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R  4 2  

V e r w a l t u n g s v e r o r d n u n g e n  
Im Bereich der so genannten Verwaltungsverordnungen, das heisst Richtlinien, Wei-
sungen, Handbücher usw. ist jeweils im Einzelfall zu untersuchen, ob darin Vorschrif-
ten enthalten sind, denen Aussenwirkungen zukommen können oder ob es sich um 
schlichte (generalisierte) Dienstanweisungen handelt. Im letzteren Fall sind solche Ver-
ordnungen nicht mehr zum eigentlichen (verbindlichen) Regulativ zu zählen, auch 
wenn die Beachtung interner Dienstanweisungen durchaus Sicherheitsrelevanz erlangen 
kann oder auch bei der Beurteilung von strafrechtlichen Gesichtspunkten berücksich-
tigt werden kann. Falls solche Verordnungen Aussenwirkungen aufweisen, kann dies 
unter dem Aspekt des Rechtsschutzes bedeutsam werden. Wenn es sich dabei um reine 
Verwaltungsverordnungen handelt, interessieren sie zwar grundsätzlich im Zusammen-
hang mit der vorliegenden Evaluation auch, sind aber nicht zum Regulativ zu zählen. 
Sie können jederzeit formlos abgeändert oder aufgehoben werden. 

Vor dem Hintergrund der vorliegenden Evaluation sind aktuell insbesondere die Richt-
linie zur Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlagen, die 
Richtlinie Typenzulassung für Bauelemente und Sicherungsanlagen sowie die Richtlinie 
Zulassung Eisenbahnfahrzeuge von Interesse. 

V e r t r ä g e  a l s  I n s t r u m e n t e  a u s s e r h a l b  d e s  R e gu l a t i v s  
Noch ein Stück weiter von einer eigentlichen Rechtsverbindlichkeit entfernt als die 
Verwaltungsverordnungen kann auch privatrechtlichen Verträgen eine Bedeutung beim 
Vollzug des Regulativs zukommen. Als Beispiel kann der allgemeine Verwendungsver-
trag dienen, der die Bedingungen der Überlassung von Güterwagen zur Verwendung 
als Beförderungsmittel durch EVU in nationalen und internationalen Eisenbahngüter-
verkehren im Anwendungsbereich des COTIF regelt (vgl. dazu Abschnitt 2.3.1). 

Grundsätzlich gilt, was im Gesetz (verbindlich) geregelt ist. Lässt das Gesetz Spielraum 
für einen Vertragsabschluss oder verpflichtet es gar dazu, kann beziehungsweise muss 
dies von den Parteien im Rahmen ihrer Privatautonomie respektiert werden. Dabei 
entsteht aber nur insofern ein Handlungsspielraum, als das Gesetz einen solchen schafft 
(mittels dispositiven Bestimmungen oder indem es eine Regelung gänzlich der Ver-
tragsautonomie überlässt). 

R e ge l w e r k  T e c h n i k  E i s e n b ah n  
Der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) betreut heute das so genannte „Regelwerk 
Technik Eisenbahn“ (RTE), das zum grossen Teil aus dem früheren SBB-Regelwerk 
hervorgegangen ist. Es umfasst grundsätzliche und allgemeingültige „Regelungen“, die 
von den Bahnen gemeinsam erarbeitet und finanziert werden. Dieses bahnspezifische 
Know-how ergänzt bestehende Normen, nach denen sich der Stand der Technik gemäss 
Artikel 17 EBG definiert. Gemäss eigenen Angaben des VöV umfasst das RTE gegen-
wärtig rund 700 Dokumente. 

2 . 3 . 3  S I C H E R H E I T S P H I L O S O P H I E  D E S  R E G U L A T I V S  
Bei der Betrachtung des gesamten sicherheitsrelevanten Regulativs, das für den Schie-
nengüterverkehr Bedeutung hat, zeigt sich – wie in übrigen sicherheitsrelevanten Berei-
chen – dass keine einheitliche Philosophie, schon gar nicht verkehrsträgerübergreifend 
verfolgt wird (einmal abgesehen vom international durchregulierten Gefahrgutbereich). 
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Mit dem Nichteintretensentscheid des Parlaments zum so genannten Sicherheitskon-
trollgesetz in der Herbstsession 2009 wurde dem letzten Versuch, verkehrsträger- und 
auch bereichsübergreifend Sicherheitsaspekte zu regeln, eine Absage erteilt. Auch wenn 
die Gründe des Entscheids nicht wissenschaftlich untersucht sind, kommt dadurch der 
fehlende gesetzgeberische Wille zur Schaffung einer einheitlichen Sicherheitsphilosophie 
zum Ausdruck. Dieser ist damit verkehrspolitische Realität. 

2 . 4  D I E  A K T E U R E  I M  S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R  

Die Zahl der Akteure im Schienengüterverkehr ist gross, ihre Kompetenzen sind sehr 
unterschiedlich und ihre Interessen lassen sich oft kaum auf einen gemeinsamen Nen-
ner bringen. Besonders sicherheitsrelevant ist dabei die grosse Zahl von Schnittstellen 
zwischen den Akteuren, welche dazu führt, dass Fragen der Verantwortlichkeit in der 
Praxis oft schwer zu beantworten sind. Nach der Öffnung des Schienengüterverkehrs-
markts hat die Zahl der Akteure noch zugenommen und damit hat sich die Komplexi-
tät des Systems weiter erhöht. Die wichtigsten Akteure werden im Folgenden kurz cha-
rakterisiert.  

D 2 .6 :  Die  w icht igs ten  Akteure  im Sys tem Sch ienengü terverkehr  Schwe iz  

  
Quelle: eigene Darstellung.  

2 . 4 . 1  D A S  B U N D E S A M T  F Ü R  V E R K E H R  
Mit Fragen der Sicherheit im Schienengüterverkehr befassen sich verschiedene Sektio-
nen der Abteilung Sicherheit (Prozessführung durch die Sektion Sicherheitsüberwa-
chung und fachliche Verantwortung bei den anderen Sektionen) sowie die Sektion Si-
cherheitsrisiko-Management (letztere steht bei der vorliegenden Evaluation aber ge-
mäss Auskunft des BAV eher im Hintergrund).  

Die Aufgaben des BAV umfassen die Bereiche Regulation, Genehmigung, Überwa-
chung und Sanktion. Seine Tätigkeit als Aufsichtsbehörde ist geleitet vom Grundsatz, 
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dass die Verantwortung für die Sicherheit der Bauten, Anlagen, Fahrzeuge und des 
Betriebs bei den Beteiligten liegt. Das BAV trägt mit seiner Aufsichtstätigkeit jedoch 
entscheidend dazu bei, dass Mängel im Sicherheitsmanagement der Unternehmen rasch 
erkannt und wo nötig umgehend behoben werden. Als grundlegendes Handlungsprin-
zip geht das Amt dabei von einem risikoorientierten und stichprobenweisen Ansatz 
aus, setzt die Mittel möglichst effektiv und effizient ein und legt hohen Wert auf die 
Kommunikation mit den Betroffenen.13  

B e g r i f f s d e f i n i t i o n e n  i n t e r n e  P r o z e s s e  B A V 14 
- Audit: Mit einem Audit werden die Organisation und die Prozesslandschaften 

eines Unternehmens geprüft. Die Prüfung umfasst die Führung, das Führungssys-
tem, die betrieblichen Abläufe, das Zusammenwirken der Prozesse und gibt Aus-
kunft über die Wirksamkeit des Managementsystems in Bezug auf die Sicherheit. 

- Betriebskontrollen: Die Betriebskontrolle dient der vertieften Prüfung von opera-
tiven Abläufen während des laufenden Betriebs, inklusive Ausrüstung und Verhal-
ten des Personals. Sie dient auch der Überwachung der Einhaltung von Betriebs-
vorschriften und Genehmigungsauflagen. Betriebskontrollen können sowohl an-
gemeldet als auch unangemeldet durchgeführt werden. 

- Inspektionen: Die Inspektion findet Anwendung für eine möglichst genaue, sorg-
fältige und umfassende Untersuchung eines Sachverhalts, insbesondere des techni-
schen Zustands von Anlagen oder Fahrzeugen. Inspektionen können sowohl an-
gemeldet als auch unangemeldet durchgeführt werden. 

- Sicherheitsbescheinigung: Bestätigung des BAV an eine Netzbenutzerin, dass die 
Bestimmungen über das einzusetzende Personal, über die einzusetzenden Fahrzeu-
ge, zur Sicherstellung der Haftpflicht sowie zu den Sicherheitsbestimmungen der 
zu benutzenden Strecken eingehalten werden. Die Sicherheitsbescheinigung ist alle 
1 bis 3 Jahre zu erneuern. 

- Unfallarten: 

- Entgleisungen: Entgleisung umfasst alle Fälle, in denen mindestens ein Rad 
des Zuges die Schiene verlassen hat. Entgleisungen von Rangierbewegungen 
oder Instandhaltungsmaschinen werden als „sonstige Unfälle“ eingestuft. 

- Fahrzeugbrände: Feuer und Explosionen in einem Eisenbahnfahrzeug (ein-
schliesslich der Beladung), die bei der Beförderung vom Abgangs- zum Ziel-
bahnhof, in diesen Bahnhöfen oder bei Unterwegshalten oder Unterwegsbe-
handlung auftreten, sind Fahrzeugbrände. Vandalismus zählt nicht dazu. 
Brände während langen Aufenthalten in Rangierbahnhöfen oder Abstellanla-
gen zählen ebenfalls nicht. 

- Gefährdung: Konkrete Gefahrensituation, welche nur durch Zufall oder ra-
sche Reaktion der Beteiligten nicht zu einem Unfall (z.B. Kollision) geführt 
hat.  

- Kollisionen: Kollision umfasst folgende Zugkollisionen und Kollisionen mit 

 

13
  Vgl. BAV 2009b. 

14
  Vgl. BAV 2010a, S. 37–39. 
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Hindernissen im Lichtraum: Zusammenstoss der Spitze eines Zuges mit der 
Spitze oder dem Schluss eines anderen Zuges; (seitlicher) Zusammenstoss 
zwischen einem Zug und einem Teil eines anderen Zuges; Zusammenstoss 
eines Zuges mit Rangiereinheiten, festen Gegenständen wie Prellböcken oder 
Gegenständen, die sich zeitweise im oder am Gleis befinden wie Felsbrocken, 
Erdrutsche, Bäume, verlorene Teile von Eisenbahnfahrzeugen, verlorene oder 
verschobene Ladung, Fahrzeuge und Maschinen oder Geräte zur Fahrwegin-
standhaltung; Zusammenstösse zwischen Rangierfahrten und/oder Instand-
haltungsmaschinen werden als „sonstige Unfälle“ eingestuft; Zusammenstös-
se mit Gegenständen, die an Bahnübergängen von Bahnübergangsbenutzern 
verloren wurden, zählen nicht zu den Kollisionen, sondern zu Bahnüber-
gangsunfällen. 

 

Die sicherheitsrelevante Tätigkeit des BAV lässt sich in die normative Phase, präventive 
Phase und Betriebsphase gliedern:  

- Normative Phase: Das gesamte Regulativ im Bereich Schienengüterverkehr (und 
damit die Gesamtheit der verbindlichen, sicherheitsspezifischen Normen) liegt im 
Aufgabenportfolio des UVEK und damit beim BAV. Dazu gehört die Vorbereitung 
von Bundesgesetzen, von bundesrätlichen Vollzugsverordnungen, von Departe-
ments- und Amtsverordnungen sowie von übrigen (gesetzesergänzenden) Ausfüh-
rungsbestimmungen (wie z.B. den Fahrdienstvorschriften). Auch die Aushandlung 
von internationalen Vereinbarungen obliegt dem Bundesamt für Verkehr. Gerade 
was sicherheitsspezifische Regulierungen betrifft, sind die gesetzgebenden Behör-
den einerseits stark auf einen systemischen Ansatz angewiesen, andererseits treffen 
sie – insbesondere im internationalen Verhältnis – auf bestehende „Schienenre-
gime“, die auch „historisch gewachsen“ sind. Die Bewältigung dieses Spannungs-
felds ist anspruchsvoll und stellt eine der grossen Herausforderungen des Bundes-
amts für Verkehr bei der Weiterentwicklung des sicherheitsspezifischen Regulativs 
des Schienengüterverkehrs dar. 
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D 2 .7 :  Akt ionsbez iehungen des  BAV in  der  normat iven  Phase 

  
Quelle: eigene Darstellung.   

Legende: gestrichelte Linie = BAV hat nur mit einem Teil dieser Akteure direkten Kontakt. 

- Präventive Phase: In dieser Phase kommen verschiedene Instrumente und Mass-
nahmen zum Einsatz wie zum Beispiel Typenzulassungen, Plangenehmigungen, Be-
triebsbewilligungen, die Genehmigung von Betriebsvorschriften und Ausführungs-
bestimmungen, die Zulassung von Personal für sicherheitsrelevante Funktionen 
(vgl. insbesondere die Aufgaben im Bereich der Gefahrgutbeauftragten) sowie In-
vestitionsverfahren und sämtliche übrigen Schienengüterverkehrsförderungsmass-
nahmen. 
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D 2 .8 :  Akt ionsbez iehungen des  BAV in  der  prävent iven  Phase 

  
Quelle: eigene Darstellung.   

Legende: PGV = Plangenehmigungsverfahren; SB = Sicherheitsbescheinigung; NZ = Netzzugangsbewilligung; 

SN = Sicherheitsnachweis; gestrichelte Linie = BAV hat nur mit einem Teil dieser Akteure direkten Kontakt. 

- Betriebsphase: Dazu gehören die Verarbeitung der beim Amt eingehenden Infor-
mationen von EVU und Dritten (Meldewesen, Ereignisse) sowie die drei Instru-
mente der Sicherheitsüberwachung Audits, Betriebskontrollen und Inspektionen.15 
Seit 2005 führt das BAV Betriebskontrollen und Audits durch. 2011 waren es 
34 Audits bei EVU und 15 bei Anschlussgleisbetreibern sowie 164 Betriebskon-
trollen bei EVU. Zwischen 2006 und 2011 hat die Zahl der kontrollierten Güter-
züge von 44 auf 247 und die Anzahl kontrollierter Güterwagen von 862 auf 4554 
zugenommen.16 Die Sanktionsmöglichkeiten werden im geltenden Recht durch das 
BAV als beschränkt bewertet,17 beispielsweise kann das Amt keine Ordnungsbus-
sen gegen EVU verhängen, allerdings – als extreme Massnahme – zum Beispiel die 
Sicherheitsbescheinigung entziehen. 

Für die Definition von Ereignissen und verwandten Begriffen vergleiche den Kas-
ten weiter unten.  

Das Meldewesen ist durch folgende Abläufe charakterisiert: 

- Ereignisse: Meldepflichtig gegenüber dem BAV sind: Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen EVU, Infrastrukturhalter und Anschlussgleisbesitzer. Bei schweren 

 

15
  Vgl. BAV 2010b. 

16
  Vgl. BAV 2012a, S. 24. 

17
  Vgl. BAV 2011e; unklar bleibt in diesem Zusammenhang die Bewertung der allgemeinen Möglichkeiten gestützt auf Art. 86a EBG. 

Auch wenn gesetzlich gefordert ist, dass entweder in einer (individuell-konkreten) Verfügung die Strafbarkeit einer Zuwiderhand-

lung angedroht werden muss oder in einem (generell-abstrakten) Erlass ein Hinweis auf die Strafbarkeit vorhanden sein muss, bie-

tet sich hier doch ein breites Gebiet mit entsprechenden Gestaltungsspielräumen, die einfach genützt werden könnten. 
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Unfällen schaltet das BAV die Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle 
(SUST) ein. 

- Nach Betriebskontrollen bei Güterzügen wird dem EVU vom BAV ein Proto-
koll zugestellt; dieses muss gemäss AVV oder RID weiter informieren, bei-
spielsweise die Wagenhalter. Bei den übrigen Betriebskontrollen und Audits 
ist das Vorgehen anders. Hier erhält das Unternehmen in der Regel nach der 
Überwachung ein mündliches Feedback über die Resultate. Danach wird dem 
Unternehmen ein schriftlicher Bericht mit den Ergebnissen zugestellt. Das Un-
ternehmen muss dem BAV innerhalb einer festgelegten Frist eine Rückmel-
dung zu den im Bericht definierten Auflagen geben. 

- Kontrollen von Rollmaterial durch den Infrastrukturbetreiber: Mängel wer-
den wie Ereignisse an das BAV rapportiert. 

- Kontrollen der Infrastruktur durch die Technischen Kontrolleure/-innen Infra-
struktur (TKI): Meldung erfolgt zirka quartalsweise an die Kommission Si-
cherheit Eisenbahnen (KOSEB). 

D 2 .9 :  Akt ionsbez iehungen des  BAV in  der  Betr iebsphase  

  
Quelle: eigene Darstellung.   

Legende: gestrichelte Linie = BAV hat nur mit einem Teil dieser Akteure direkten Kontakt. 

Zum Vergleich: Die SBB definieren die Begriffe Ereignis, Unfall, Beinaheunfall, unsi-
chere Zustände und unsichere Handlungen wie folgt:18 

- „Ereignis: Alle Vorkommnisse, welche Schäden oder Verluste an Personen 
und/oder Sachen zur Folge haben oder hätten haben können.  

- Unfall: Alle Vorkommnisse, welche Schäden oder Verluste an Personen und/oder 

 

18
  Gemäss Auskunft von Armin Zuber, SBB.  
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Sachen zur Folge haben. 

- Beinaheunfall: Alle Vorkommnisse, welche Schäden oder Verluste an Personen 
und/oder Sachen zur Folge hätten haben können.  

- Unsichere Zustände: Störungen oder Mängel von oder durch Technik, Organisa-
tion und Umwelteinflüsse, welche Schäden oder Verluste an Personen und/oder 
Sachen zur Folge haben oder hätten haben können.  

- Unsichere Handlungen: Nicht absichtliche, unachtsame oder versehentliche Fehl-
leistung (z.B. Fehlhandlungen, Unterlassungen, Pflichtverletzungen, Konzentrati-
onsmängel, Missachtungen, Fehlentscheide), welche Schäden oder Verluste an 
Personen und/oder Sachen zur Folge haben oder hätten haben können.“  

 

2 . 4 . 2  E I S E N B A H N V E R K E H R S U N T E R N E H M E N  
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) sind in- und ausländische Unternehmen in pri-
vatem oder öffentlichem Besitz, welche Personen- und/oder Güterverkehr auf eigener 
oder fremder Infrastruktur betreiben.19 Das Rollmaterial und die Lokomotive müssen 
nicht zwingend Eigentum der EVU sein, sondern können auch von spezialisierten Fir-
men zugemietet werden, was eine zusätzliche sicherheitsrelevante Schnittstelle mit sich 
bringt. 

Zurzeit sind folgende EVU in der Schweiz im Schienengüterverkehr tätig (Stand August 
2011, nur Normalspurbahnen):20 

D 2 .10 :  Marktante i le  der  in  der  Schweiz  t ät igen  grossen  und  k le inen  EVU  

 2008 2009 2010 

Verkehrsleistung Verkehrsleistung Verkehrsleistung 

Mio. Tkm Prozent Mio. Tkm Prozent Mio. Tkm Prozent 

Grosse EVU 11ʼ483 94,9 9ʼ495 90,5 10ʼ091 91,5 

Kleine EVU 622 5,1 999 9,5 937 8,5 

Quelle: BAV. 

Bezüglich Marktanteile dominieren die grossen EVU mit einem Anteil von knapp 
92 Prozent (2010), die kleinen EVU haben einen Anteil von gut 8 Prozent erreicht. 

Die EVU sind zur Tätigkeit im Schienengüterverkehr berechtigt, wenn sie vom BAV 
eine Netzzugangsbewilligung und eine Sicherheitsbescheinigung erhalten haben und – 
falls ein dritter Infrastrukturbetreiber betroffen ist – über eine Netzzugangsvereinba-
rung mit diesem verfügen (vgl. auch Ausführungen zum Regulativ im Abschnitt 2.3).21 

Die primäre Verantwortung für die Sicherheit im Schienengüterverkehr liegt wie oben 
erwähnt bei den EVU. Dies gilt auch für den Fall, dass beispielsweise das Rollmaterial 

 

19
  VöV 2009, S. 131. 

20
  Vgl. <http://www.bav.admin.ch/grundlagen/03604/03611/03612/index.html?lang=de>, besucht am 5. März 2012. 

21
  Vgl. BAV 2010c. 
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von Dritten zugemietet worden ist. Hingegen sind die EVU, wenn sie nicht auf der 
eigenen Infrastruktur verkehren, für deren Sicherheit auch nicht verantwortlich. 

Die erste Kontrolle der technisch-betrieblichen Sicherheit obliegt dem zugführenden 
EVU. Es muss vor der Abfahrt des Zuges eine entsprechende Zuguntersuchung durch-
führen. Bei Vertrauenszügen (v.a. im internationalen Verkehr) gemäss UIC-Merk-
blatt 471-2 obliegt diese Zuguntersuchung der jeweiligen Vorbahn. Dies wird als Ver-
trauensübernahme bezeichnet.  

2 . 4 . 3  B E T R E I B E R  V O N  E I S E N B A H N I N F R A S T R U K T U R  U N D  
G Ü T E R V E R K E H R S S P E Z I F I S C H E N  A N L A G E N  

Zu den Infrastrukturbetreibern zählen neben den Betreibern der grossen Bahnnetze aus 
der Güterverkehrsperspektive insbesondere auch die Besitzer und Betreiber von Termi-
nals (z.B. Swissterminal, HUPAC, SBB Cargo usw.) und Anschlussgleisen (Besitzer von 
Anschlussgeleisen sind: Verlader, Logistik- und Transportunternehmen, Gemeinden 
oder Zweckverbände). Für die Sicherheit der Infrastrukturanlagen (Geleise, Leitungen, 
Bahnhöfe usw.) sind diese Akteure und nicht das jeweilige EVU zuständig. Da in der 
Schweiz der grösste Teil des Netzes sowohl vom Personen- als auch vom Güterverkehr 
benutzt wird, sind güterverkehrsspezifische Sicherheitsfragen „auf der Strecke“ weniger 
zu erwarten, hingegen sehr wohl in Rangierbahnhöfen, Freiverladeanlagen und Termi-
nals für den kombinierten Verkehr sowie auf den ausschliesslich dem Güterverkehr 
dienenden Anschlussgleisen.  

Die Infrastrukturbetreiberin und die EVU schliessen eine so genannte „Netzzugangs-
vereinbarung“ (nach Art. 15 NZV und Art. 9b Abs. 2 EBG) ab, welche auch sicher-
heitsrelevante Aspekte enthält. Diese Netzzugangsvereinbarung muss das EVU dem 
BAV zur Gewährung von Sicherheitsbescheinigung und Netzzugangsbewilligung vorle-
gen. 

Als von den EVU unabhängige Kontrollinstanz betreibt SBB Infrastruktur seit zirka 
1995 eine eigene „Mobile Gefahrgutequipe“ (MGE), welche sie später um die „Techni-
schen Kontrolleure Infrastruktur“ (TKI) erweiterte. Seit dem freien Netzzugang stützt 
die SBB Infrastruktur die Kontrollen auf Artikel 24 der Netzzugangsverordnung. Die 
TKI prüfen neben Güterwagen auch Personenwagen auf die technische Sicherheit. Die 
MGE prüft bei Güterzügen die Gefahrgutwagen stichprobenweise. Die BLS Netz AG 
betreibt seit einigen Jahren ein ähnliches Konzept zur Kontrolle von Güterwagen.22 Bei 
Anschlussgleisen und Terminals sind deren Eigentümer für die Sicherheit verantwort-
lich.  

2 . 4 . 4  V E R L A D E R  U N D  L O G I S T I K U N T E R N E H M E N  
Die verladende Wirtschaft und die Logistikunternehmen stellen eine weitere wichtige 
Akteurgruppe dar. Das BAV steht grundsätzlich mit diesen Akteuren in Zusammen-
hang mit Sicherheitsfragen in Kontakt, allerdings nicht im Sinne einer Aufsichtsbehör-
de. Aufgrund der Interviews hat sich gezeigt, dass die EVU bezüglich des Kontakts mit 
diesen Akteurgruppen eine gewisse Unterstützung durch das BAV wünschen, da auf-
grund der Kundenbeziehung heikle Situationen auftreten können. 

 

22
  Vgl. BAV 2011b. 
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Verlader, Anschlussgleis- und (ehemalige) Privatwagenbesitzer: Zurzeit werden in der 
Schweiz etwa 1ʼ500 Anschlussgleise mehr oder weniger aktiv betrieben. Die Schweiz 
verfügt damit über ein im internationalen Vergleich sehr dichtes Netz. Die Besitzer von 
Anschlussgleisen sind organisiert im Verband der verladenden Wirtschaft VAP (Verla-
der Anschlussgleise Privatgüterwagen). Sie verfügen oft auch über eigenes Rollmaterial. 
Der VAP vertritt dank seiner rund 300 Mitglieder zirka 60 Prozent aller Anschlussglei-
se und über 95 Prozent der Privatgüterwagen in der Schweiz oder etwa 30 bis 40 Pro-
zent aller Güterwagen in der Schweiz.23 

Operateure: Diese Logistikunternehmen betreiben teilweise mit eigenem Wagen, nicht 
aber mit eigenen Streckenlokomotiven, Verkehre auf der Schiene (und z.T. auch auf 
der Strasse). Die Operateure schreiben die Traktion dieser Verkehre bei den verschie-
denen EVU aus. Diese gehören mit zu den grössten Einzelaufträgen von EVU wie der 
SBB oder der BLS. Beispiele von Operateuren: HUPAC, RALPIN, ACTS AG. 

2 . 4 . 5  W E I T E R E  A K T E U R E  
Folgende weiteren Akteure spielen im Bereich der Sicherheit im Schienengüterverkehr 
wichtige Rollen: 

B u n d e s a m t  f ü r  U m w e l t  ( B A F U ) :  S e k t i o n  S t ö r f a l l -  u n d  E r d b e b e n v o r s o r g e  
Das BAFU hat die Aufsicht über den Vollzug der Störfallverordnung. Um diese Funkti-
on wahrzunehmen, kann es bei den Vollzugsstellen der Kantone und des Bundes Anga-
ben über den Vollzug erheben und in ausgewerteter Form den Vollzugsstellen wieder 
zur Verfügung stellen. Zudem erlässt das BAFU Richtlinien und Vollzugshilfen bezie-
hungsweise fördert deren Erarbeitung. Im BAFU ist die Sektion Störfall- und Erdbe-
benvorsorge zuständig für diese Aufgaben. 

Das BAFU (Sektion Störfall- und Erdbebenvorsorge) ist gleichzeitig auch die Fachstelle 
des Bundes im Sinne des Umweltschutzgesetzes (Art. 42 USG). Es hat beim Vollzug der 
Störfallverordnung durch andere Bundesstellen mitzuwirken (vgl. Art. 41 Abs. 2 USG). 

So beurteilt das BAFU bei der Genehmigung von Anlagen durch eine verfahrensleitende 
Bundesstelle die Aspekte der Störfallvorsorge zuhanden dieser Stelle. Der Entscheid 
selbst wird durch die verfahrensleitende Bundesstelle getroffen. 

K o m m i s s i o n  S i c h e r h e i t  E i s e n b ah n  ( K O S E B )  
Die KOSEB dient als Plattform zum Austausch von sicherheitsrelevanten Informatio-
nen zwischen dem BAV und den Marktakteuren, welche via VöV Vertreter entsenden. 
Die KOSEB setzt sich aus einer Projektoberleitung und fünf Arbeitsgruppen (AG) zu-
sammen (AG I: Fahrbahn, Lichtraumprofil, Unterbau+Kunstbauten, Oberbau; AG II: 
Sicherungsanlagen, Telematikanwendungen, Personenwagensysteme, Bahnübergänge; 
AG III: Fahrzeuge; AG IV Bahnbetrieb; AG V: Elektrische Anlagen). 

S c h w e i z e r i s c h e  U n f a l l u n t e r s u c h u n g s s t e l l e  ( S U S T )  
Die Unfalluntersuchungsstelle Bahnen und Schiffe (UUS) ging per 1. November 2011 
gemeinsam mit dem Büro für Flugunfalluntersuchungen in die Schweizerische Unfall-

 

23
  Vgl. <http://www.cargorail.ch/de/organisation.asp/4-0-90-3-1-1/>, besucht am 5. März 2012. 



I N T E R F A C E  

 E V A L U A T I O N  S I C H E R H E I T  S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R  5 2  

untersuchungsstelle (SUST) auf. Die SUST ist wie ihre Vorgängerin unabhängig vom 
BAV. Sie untersucht Unfälle, schwere Vorfälle und Sabotage bei Bahnen, Seil- und 
Standseilbahnen sowie bei Schiffen. Die Zusammenlegung der beiden Dienste bündelt 
das Fachwissen an einem Ort und stellt eine „unité de doctrine“ bei der Unfalluntersu-
chung sicher. Geleitet wird die SUST von einer ausserparlamentarischen Kommission. 
Diese wählt die Geschäftsstelle, welche die eigentlichen Untersuchungen durchführt, 
und kontrolliert die Untersuchungsberichte.24 

S c h w e i z e r i s c h e  A k k r e d i t i e r u n g s s t e l l e  ( S A S )  
Die SAS begutachtet und akkreditiert Konformitätsbewertungsstellen (Laboratorien, 
Inspektions- und Zertifizierungsstellen) aufgrund internationaler Normen. Im Sektor-
komitee „Transport von Personen und Gütern“ ist in jüngster Zeit im Zusammenhang 
mit Entwicklungen auf der Ebene EU die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen für 
so genannte ECM (Entities in Charge of Maintenance for Freight Wagons) bedeutsam 
geworden.25  

Z e r t i f i z i e r u n g s s t e l l e n  
Zertifizierungsstellen sind von der SAS akkreditierte Firmen, welche verschiedene Zer-
tifikate unter anderem für EVU und andere Marktakteure des Schienenverkehrs aus-
stellen. Für sehr verschiedene Komponenten des Eisenbahnverkehrs kann die Konfor-
mität bestätigt respektive es können Zulassungen erteilt werden. Beispiele für Zertifi-
zierungsstellen sind: Sconrail, SQS, NSBIV AG, Prose AG. 

V e r b an d  ö f f e n t l i c h e r  V e r k e h r  ( V ö V )  
Der VöV vertritt als nationaler Dachverband der Transportunternehmen des öffentli-
chen Verkehrs über 130 Transportunternehmen und rund 180 Unternehmen aus Wirt-
schaft und Industrie. Seine Aufgaben umschreibt der Verein wie folgt:  

- „Vertretung der Interessen seiner Mitglieder gegenüber der Politik, Behörden und 
Dritten; 

- Koordination der Transportunternehmen bei nationalen Aufgaben; 

- Plattform für den Erfahrungsaustausch unter den Transportunternehmen; 

- Förderung eines kundenfreundlichen öffentlichen Verkehrs“.26 

Weiter wird unter der Federführung des VöV das Regelwerk Technik Eisenbahn erar-
beitet und nachgeführt. Der Erlass ist dann Sache der Eisenbahnverkehrsunternehmen. 

T r a s s e  S c h w e i z  A G  
Die drei wichtigsten schweizerischen Infrastrukturbetreiber (Normalspur), SBB (Divisi-
on SBB Infrastruktur), BLS (BLS Netz AG) und SOB (Abteilung Infrastruktur) haben 
2006 unter Beteiligung des VöV gemeinsam die unabhängige Trassenvergabestelle 
„Trasse Schweiz AG“ gegründet. Diese ist zuständig für die unparteiische Planung, 

 

24
  Vgl. <http://www.uvek.admin.ch/org/00469/02946/02958/index.html?lang=de>. 

25
  Vgl. SECO/SAS 2010. (Die Schweiz hat die ECM-Verordnung 445/2011 über OTIF übernommen.) 

26
  Vgl. <http://www.voev.ch/der_vov.html>, besucht am 27. März 2012. 
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Zuteilung und Optimierung von Nutzungsrechten (Trassen) auf dem Schienennetz. 
Dies bedingt eine enge Abstimmung zwischen Verkehrsunternehmen, Schienennetzbe-
treibern und der Trasse Schweiz AG. 

H e r s t e l l e r  v o n  R o l l m a t e r i a l  
Für das BAV sind die Hersteller von Rollmaterial in Bezug auf die normative und prä-
ventive Phase wichtige Ansprechpartner. Rollmaterial für den Schienengüterverkehr 
wird mittlerweile kaum noch in der Schweiz hergestellt. Generell lässt sich in dieser 
Branche ein weltweiter Konzentrationsprozess feststellen. 

R o l l m a t e r i a l v e r m i e t u n g s g e s e l l s c h a f t e n  
Neben den Bahnen halten oder vermieten verschiedene spezialisierte Unternehmen 
Rollmaterial und nehmen damit sicherheitsspezifische Aufgaben wahr (z.B. AAE 
Ahaus-Alstätter Eisenbahn Cargo AG, ERMEWA, SAS, Transwaggon). 

P e r s o n a l v e r m i e t u n g s g e s e l l s c h a f t e n  
Personalvermietungsgesellschaften sind Dienstleister, welche spezialisiertes Personal 
(z.B. Lokomotivführer) an EVU und andere Marktakteure vermieten. Mit der Markt-
öffnung hat die Bedeutung von Personalvermietungsgesellschaften zugenommen.27 

E x t e r n e  E x p e r t e n  
„Sachverständige werden nach Art. 6 Abs. 3 und Art. 8a Abs. 4 EBV für eine unab-
hängige, sicherheitsorientierte Prüfung von Dokumenten und/oder Anlagen im Sinne 
des Vieraugenprinzips (gem. Definition im Anhang 1) beigezogen. Eine gemeinsame 
Festlegung des Prüfauftrags oder die Besprechung der Nachweisdokumente verletzt die 
Unabhängigkeitsforderung nicht. Die Sachverständigen-Richtlinie des BAV vom 1. Mai 
2000 regelt die Anforderungen an Sachverständige, ihre Aufgaben und ihr Verhältnis 
zu den beauftragenden Bahnunternehmungen und zu den Projektverfassern/Liefe-
ranten.“28  

2 . 4 . 6  I N T E R N A T I O N A L E  O R G A N I S A T I O N E N  U N D  G R E M I E N  
Neben den ausländischen EVU und Infrastrukturbetreibern spielen vor allem die UIC, 
die ERA und die OTIF wichtige Rollen. 

I n t e r n a t i o n a l e r  E i s e n b a h n ve r b an d  ( U I C )  
Die UIC ist ein weltweiter Fachverband des Bahnsektors mit Sitz in Paris und 197 Mit-
gliedern auf 5 Kontinenten.29 Mitglieder der UIC können sein: 

- integrierte Bahnunternehmen;  

- Infrastrukturbetreiber; 

- Eisenbahnverkehrsunternehmen oder intermodale Betreiber, Fahrzeugvermieter, 
Traktionäre; 

 

27
  Vgl. als Beispiel für eine solche Unternehmung aus der Schweiz <http://www.bahn-support.ch/>. 

28
  Vgl. BAV 2011c, Kapitel 2, Abschnitte 6, 7 und 8. 

29
  Vgl. <http://www.uic.org>. 
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- Serviceunternehmen (Catering, Schlafwagen, öffentlicher Verkehr, Seeverkehr). 

Die UIC fördert den weltweiten Schienenverkehr und stellt sich den Herausforderungen 
der Mobilität und der nachhaltigen Entwicklung. Die Hauptziele der UIC sind: 

- Förderung des Austauschs bester Praktiken zwischen den Mitgliedern (Benchmar-
king),  

- Unterstützung der Mitglieder bei der Entwicklung neuer Geschäftsfelder und neuer 
Aktivitäten,  

- Erarbeitung neuer Möglichkeiten zur Verbesserung der technischen und umwelt-
technischen Leistung,  

- Förderung der Interoperabilität, Schaffung neuer weltweiter Standards für die 
Bahnen (inkl. gemeinsamer Standards mit anderen Verkehrsträgern),  

- Schaffung von Exzellenzzentren (Technologie und Bahnforschung, Management, 
Schulung usw.). 

Im Zusammenhang mit der Sicherheit im Schienengüterverkehr sind das Sicherheits-
benchmarking (jährliche Publikation) sowie die Schaffung von Standards und die 
Merkblätter für die Mitglieder von zentraler Bedeutung.  

E u r o p e an  R a i l w a y  A g e n c y  ( E R A )  
Die ERA setzt sich als Institution der EU zum Ziel, die Sicherheit und Interoperabilität 
des europäischen Schienenverkehrs zu fördern. Damit wird die ERA in Zukunft wohl 
zu einer zentralen Partnerin des BAV in Sicherheitsfragen. Die in Valenciennes (F) an-
sässige Organisation ist seit 2006 voll operativ. Als Drittstaat ist die Schweiz nicht in 
der ERA integriert (nur in Spezialkommissionen).30 Im Zusammenhang mit der Bahnre-
form 2 könnte sich für die Schweiz möglicherweise eine bessere Integration in die ERA 
ergeben. 

Z w i s c h e n s t a a t l i c h e  O r g a n i s a t i o n  f ü r  d e n  i n t e r n a t i o n a l e n   
E i s e n b a h n v e r k e h r  ( O T I F )   
Die OTIF besteht seit 1985. Völkerrechtliche Grundlage ist das Übereinkommen vom 
9. Mai 1980 (COTIF). Vorläufer der OTIF war das 1893 geschaffene Zentralamt für 
den internationalen Eisenbahnverkehr. Zweck dieser Regierungs-Organisation war bis 
zur Unterzeichnung des Protokolls vom 3. Juni 1999 (Protokoll von Vilnius) zur Ände-
rung des COTIF vornehmlich die Weiterentwicklung der seit Jahrzehnten bestehenden 
einheitlichen Rechtsordnungen für die durchgehende internationale Beförderung von 
Reisenden und Gütern mit der Eisenbahn. Es sind dies die Einheitlichen Rechtsvor-
schriften CIV und CIM (vgl. Abschnitt 2.3). Der OTIF gehören derzeit 47 Staaten als 
Mitglieder an. Mit Wirkung vom 1. Juli 2011 ist die Europäische Union diesem Ein-
heitsrecht, dem COTIF, beigetreten. Sitz der Organisation ist Bern.31 

 

30
  Vgl. dazu auch die Dokumentation zum VAP-Forum Güterwagen vom 10. Mai 2012, <http://www.cargorail.ch/>. 

31
  Vgl <http://www.otif.org/index.php?L=0>, besucht am 6. März 2012 
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I n t e r n a t i o n a l e s  E i s e n b a h n t r a n s p o r t ko m i t e e  ( C I T )   
Das CIT ist ein Verband von zirka 200 Eisenbahnverkehrs- und Schifffahrts-
Unternehmen, die grenzüberschreitenden Personen- und/oder Güterverkehr betreiben. 
120 Unternehmen sind dem CIT direkt angeschlossen und 80 Unternehmen indirekt 
über assoziierte Organisationen. Das CIT ist ein Verein nach schweizerischem Recht 
(Art. 60 ff. ZGB) und hat seinen Sitz in Bern. 

I n t e r n a t i o n a l  U n i o n  o f  W a g o n  K e e p e r s  ( U I P )   
Die 1950 gegründete Vereinigung der Wagenhalter UIP mit Sitz in Brüssel ist die 
Dachorganisation der nationalen Vereinigungen von 15 europäischen Ländern, darun-
ter auch der Schweiz. Sie vertritt mehr als 250 Wagenhalter, welche ungefähr 180ʼ000 
Güterwagen besitzen und damit etwa die Hälfte der Tonnenkilometer in Europa bewäl-
tigen. 

2 . 5  E N T W I C K L U N G  D E R  S I C H E R H E I T  I M   
S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R :  A U S W E R T U N G E N  D E R  
S T A T I S T I S C H E N  G R U N D L A G E N  

2 . 5 . 1  Z W E C K / Z I E L  D E R  A U S W E R T U N G E N  
Die Auswertungen sollen dazu beitragen die Entwicklung der Sicherheit im Schienengü-
terverkehr zu beurteilen. Konkret werden die folgenden Fragen aufgegriffen: 

- Wie hat sich die Sicherheit im Schienengüterverkehr seit der Marktöffnung entwi-
ckelt (positiv/negativ/neutral)? 

- Gibt es Unterschiede zwischen Unternehmen, Branchen usw.? 

- Gibt es Unterschiede im Vergleich zum Strassengüterverkehr? 

- Gibt es Unterschiede im Vergleich zum Ausland? 

2 . 5 . 2  V E R W E N D E T E  D A T E N G R U N D L A G E N  U N D  V O R G E H E N  
Folgendes Vorgehen wurde gewählt: 

- Daten- und Informationsbeschaffung bei BAV, BFS, ASTRA und Dritten 

- Auswertung der Schienengüterverkehrdaten 

- Auswertung relevanter Ereignisse/Daten zu Unfällen im Schienengüterverkehr 

- Aufbereitung von verknüpften Sicherheitskenngrössen im Schienengüterverkehr 
(Unfall-, Verunfalltenraten usw.) 

- Aufbereitung von verknüpften Sicherheitskenngrössen im Strassengüterverkehr 
(Unfall-, Verunfalltenraten usw.) 

- Vergleiche mit der Strasse und mit Statistiken aus dem Ausland 

Folgende Statistiken/Daten wurden verwendet: 
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D 2 .11 :  Verwendete Sta t i s t iken /Datengrund lagen  

Datenart Datenquelle Wichtigste Kenngrössen Jahre 

Schienengüterverkehrs-

daten 

BAV Transportleistungen, Transportmengen 2000–2010 

Strassengüterverkehrs-

daten 

BFS Transportleistungen, Transportmengen 2005–2010 

Schienenereignisdaten  BAV Anzahl, Ereignisklasse, Personenschä-

den, Sachschäden, Gefahrgut geladen/ 

freigesetzt (mit Beteiligung Güterzüge) 

2000–2011 

Strassenunfallstatistik ASTRA Anzahl, Personenschäden, Sachschäden 

(mit Beteiligung Lastwagen, Lieferwa-

gen) 

2005–2010 

 

Für die Auswertung sind folgende Einschränkungen zu beachten: 

- Die Schmalspurbahnen wurden bei der Auswertung nicht berücksichtigt. 

- Im Schienengüterverkehr bestehen aufgrund von Änderungen in der Erfassung, bei 
der Meldepflicht und der Meldekultur erst ab 2006 konsistente Ereignisdaten. Es 
war deshalb nicht möglich, sicherheitsrelevante Kenngrössen zwischen 2000 und 
2005 zu ermitteln. Die Daten wurden von der Untersuchung ausgeklammert. 

- Suizide wurden aus der Ereignisstatistik herausgefiltert (nicht beeinflussbar durch 
die Bahnunternehmen). Die Klasse „Offensichtliche Gefährdung gemäss Artikel 24 
NZV“ ist dabei auch nicht enthalten. 

- Eine Auswertung nach Verkehrsart, Branche und Sendungsart war beim Schienen-
güterverkehr nicht möglich, da dies bei den Ereignissen nicht erfasst wurde. 

- Auswertungen nach EVU waren nur für die Jahre 2008 bis 2010 möglich. In den 
Jahren vorher waren diese Angaben nicht enthalten oder nicht verfügbar. 

- Aus Datenschutzgründen wurde bei den Sicherheitskennwerten auf eine Darstel-
lung nach EVU verzichtet. Als Alternative wurde in Absprache mit dem Auftrag-
geber nach grossen und kleinen EVU unterschieden. 

Weitere Informationen zur Methodik der Auswertungen und zu den Daten gehen aus 
dem Anhang A1.6 hervor. 

Eine vollständige Zeitreihe von Sicherheitskennwerten zwischen 1996 und 2011 konn-
te aufgrund dieser Einschränkungen nicht ermittelt werden. Dennoch lieferten die 
Auswertungen wertvolle Erkenntnisse für die Beurteilung der Entwicklung der Sicher-
heit im Schienengüterverkehr. 

2 . 5 . 3  E N T W I C K L U N G  D E S  S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R S -
M A R K T E S  

Zwischen 2000 und 2010 hat die Verkehrsleistung im Schienengüterverkehr nicht zu-
genommen. Die jährlichen Schwankungen sind relativ gering. Markante Auswirkungen 
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hatte die Finanzkrise, welche im Jahr 2009 zu einem Rückgang insbesondere im Tran-
sit- und Import-/Exportverkehr geführt hat. Seit 2010 ist wieder eine Erholung zu be-
obachten. 

D 2 .12 :  Entwick lung der  Verkehrs le is tung im Sch ienengüterverkehr   

( in  M io .  Netto-Tkm)  

  
Quelle: BAV/BFS. 

Der grösste Anteil der Verkehrsleistungen des Schienengüterverkehrs in der Schweiz 
fällt auf den Transitverkehr. Die Verkehrsleistungen des Transitverkehrs sind rund 
doppelt so gross wie die Verkehrsleistungen des Binnenverkehrs. Die Verkehrsleistun-
gen des Import- beziehungsweise Exportverkehrs spielen dagegen nur eine untergeord-
nete Rolle. 

Die beiden grossen EVU erreichen bei der Verkehrsleistung einen Anteil von 92%. Im 
Zuge der Liberalisierung erreichten die kleinen EVU einen Marktanteil von rund 
8 Prozent; in den letzten drei Jahren hat dieser Anteil von 5,2 auf 8,5 Prozent zuge-
nommen (vgl. auch Darstellung D 2.10). Die entsprechenden EVU sind vorwiegend im 
internationalen Ganzzugverkehr tätig.  

Der Anteil des Gefahrgutes an der gesamten Verkehrsleistung betrug in den letzten drei 
Jahren rund 16 bis 18 Prozent. Es sind nur die Bahnen berücksichtigt, welche mehr als 
500 Mio. Tkm pro Jahr in der Schweiz fahren. Die Verkehrsleistung mit Gefahrgut 
blieb konstant. 

11'080 11'172
10'746 10'598

11'489 11'677
12'466

11'952 12'265

10'565
11'074

3'
50

0

3'
34

1

3'
35

1

935 862 892

599
403 439

7'
23

1

5'
96

0

6'
39

1

0

2'000

4'000

6'000

8'000

10'000

12'000

14'000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M
io

. N
et

to
-T

km

Total

Transit

Export

Import

Binnen



I N T E R F A C E  

 E V A L U A T I O N  S I C H E R H E I T  S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R  5 8  

D 2 .13 :  Entwick lung der  Verkehrs le is tungen m it  Gef ahrgut  ( in  Mio .  Netto-Tkm)  

  
Quelle: BAV/BFS. 

Zwischen 2000 und 2010 hat das Verkehrsaufkommen im Schienengüterverkehr um 
rund 2 Prozent zugenommen mit eher geringen jährlichen Schwankungen. Infolge der 
Finanzkrise ist im Jahr 2009 ein markanter Rückgang unter das Niveau von 2000 zu 
verzeichnen. Dies gilt insbesondere für den Transit- und den Import-/Exportverkehr. 
Seit 2010 ist eine leichte Erholung zu beobachten. Im Gegensatz zu den Verkehrsleis-
tungen ist beim Verkehrsaufkommen der Binnenverkehr leicht grösser als der Transit-
verkehr. Import- und Exportverkehr sind jedoch auch bezüglich dem Verkehrsauf-
kommen von geringerer Bedeutung. 

D 2 .14 :  Entwick lung des  Verkehrsau fkommens ( in  Tausend-Netto-Tonnen )  

  
Quelle: BAV/BFS. 
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D 2 .15 :  Entwick lung des  Verkehrsau fkommens nach  grossen  und k le inen  EVU 

 2008 2009 2010 

Verkehrsaufkommen Verkehrsaufkommen Verkehrsaufkommen 

1ʼ000t Prozent 1ʼ000t Prozent 1ʼ000t Prozent 

Grosse EVU 63ʼ336 95,0 56ʼ640 93,4 57ʼ580 91,1 

Kleine EVU 3ʼ330 5,0 4ʼ018 6,6 5ʼ657 8,9 

Quelle: BAV. 

Auch bezüglich des Verkehrsaufkommens dominieren die grossen EVU. Der Anteil der 
kleinen EVU hat zwischen 2008 und 2010 von 5 auf 9 Prozent zugenommen. 

Der Anteil des Gefahrgutes am Verkehrsaufkommen betrug in den letzten drei Jahren 
rund 18 bis 20 Prozent. Es sind nur die Bahnen berücksichtigt, welche insgesamt mehr 
als 500 Mio. Tkm pro Jahr in der Schweiz fahren. Die Gefahrgutmengen haben zwi-
schen 2008 und 2010 geringfügig abgenommen. Gefahrguttransporte wurden vorwie-
gend durch die grossen EVU durchgeführt. 

D 2 .16 :  Entwick lung des  Verkehrsau fkommens Gef ahrgut   

( in  Tausend-Netto-Tonnen)  

  
Quelle: BAV. 

2 . 5 . 4  E N T W I C K L U N G  D E R  E R E I G N I S S E  I M   
S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R  

Bei den nachfolgenden Auswertungen sind die im Abschnitt 2.5.2 gemachten Ein-
schränkungen zu beachten. 

Zwischen 2007 und 2011 ist eine Zunahme der Ereignisse um 5 Prozent zu verzeich-
nen. Das Jahr 2006 sollte für die Interpretation nicht verwendet werden, da eventuell 
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wurden. Der Trend bezogen auf die Ereigniszahl kann als leicht positiv bezeichnet 
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D 2 .17 :  Entwick lung der  Ere i gn i sse  im  Sch ienengüterverkehr  (Züge )  im  

E in f lus sbere ich  der  Bahnen 

  
Quelle: BAV. 

Seit 2006 ist die Anzahl der Ereignisse mit Gefahrgut rückläufig. Der Anteil der Ereig-
nisse mit Gefahrgut liegt zwischen 12 Prozent (2006) und 3 Prozent (2009). 2006 bis 
2008 ist beim Grossteil der Ereignisse mit Gefahrgut auch Gefahrgut ausgetreten, ab 
2009 ist der Anteil rückläufig. Ereignisse mit Austritt von Gefahrgut haben stärker 
abgenommen als die Gesamtzahl Ereignisse mit Gefahrgut. Der Grossteil der Ereignisse 
mit Gefahrgut liegt im Einflussbereich der EVU. 

D 2 .18 :  Ere ign isse  im Sch ienengüterverkehr  mi t  Gefahrgut  (Züge )  im  

E in f lus sbere ich  der  Bahnen 

  
Quelle: BAV. 
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Die folgende Darstellung zeigt die Anzahl der Ereignisse mit Schadenfolgen nach Klas-
sifizierung. Die Suizide und die Klasse „Offensichtliche Gefährdung gemäss Artikel 24 
NZV“ ist dabei nicht enthalten. 

D 2 .19 :  Entwick lung der  Anzah l  Ere ign isse  m it  Schaden fo lgen  nach  Ere ign i sk lassen  

(2006–2011)  

  
Quelle: BAV. 
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- Zusammenstoss bei Rangierbewegung mit Hindernis 

- Zusammenstoss Zug mit Hindernis 

- Zusammenstoss Rangierbewegung mit Arbeitsmittel 

- Zusammenstoss Zug mit Tier 

Am häufigsten treten Ereignisse bei Rangierbewegungen auf. Entgleisungen haben in 
den letzten Jahren stark abgenommen. Die Zusammenstösse haben bis 2010 zuge-
nommen und nachher wieder abgenommen. 

Die folgende Darstellung zeigt die Anzahl Gefährdungen nach Ereignisklassen. 

D 2 .20 :  Entwick lung der  Anzah l  Gefährdungen nach  Ere ign isk la ssen  (2006–2011)  

  
Quelle: BAV. 
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Es dominieren die gegenseitigen Gefährdungen zwischen Zügen, zwischen Zügen und 
Rangierbewegungen sowie zwischen Rangierbewegungen. 

Die Anzahl Ereignisse mit Verletzten und Toten hat sich zwischen 2006 und 2011 
kaum verändert, ist jedoch starken Schwankungen unterworfen. Ereignisse mit Toten 
treten sehr selten auf. Ein eindeutiger Trend lässt sich nicht identifizieren. 

D 2 .21 :  Entwick lung der  Anzah l  Ere ign isse  im Sch ienengüterverkehr  m it   

Ver let zten  und Toten im E in f lus sbere ich  der  Bahnen  

 

  
Quelle: BAV. 

2 . 5 . 5  E N T W I C K L U N G  D E R  E R E I G N I S R A T E N  
Zwischen 2007 und 2011 hat die Ereignisrate (Anzahl Ereignisse pro Mio. Tkm) stag-
niert. Im Jahre 2006 wurden voraussichtlich noch nicht alle meldepflichtigen Ereignisse 
gemeldet. Ein Entwicklungstrend kann heute noch nicht identifiziert werden. 

1

0 0 0

1

0

6

3

5

6

8

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2006 2007 2008 2009 2010 2011

A
nz

ah
l E

re
ig

ni
ss

e mit Toten

mit Verletzten



I N T E R F A C E  

 E V A L U A T I O N  S I C H E R H E I T  S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R  6 4  

D 2 .22 :  Entwick lung der  Ere i gn i sra te  pro  Mio .  Tkm im Sch ienengüterverkehr  

  
Quelle: BAV/BFS. 

Bei den grösseren EVU ist im Vergleich mit den kleinen EVU eine etwa doppelt so hohe 
Ereignisrate festzustellen. Wir gehen davon aus, dass dies damit zusammenhängt, dass 
die kleinen EVU nicht im EWLV tätig sind. Im EWLV treten wegen den Rangiervor-
gängen mehr Ereignisse auf als beim Ganzzugverkehr. Es kann daraus nicht gefolgert 
werden, dass die Sicherheit bei den kleinen EVU grösser ist als bei grossen EVU. 

D 2 .23 :  Entwick lung der  Ere i gn i sra te  pro  Mio .  Tkm nach  grossen /k le inen  EVU 

  
Quelle: BAV/BFS. 

Die Ereignisraten für Gefahrgut sind tiefer als die Ereignisraten bei den übrigen Bran-
chen. Während die Ereignisraten mit Gefahrgut (mit Austritt von Gefahrgut) in den 

0.017

0.026

0.022

0.025

0.026

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

2006 2007 2008 2009 2010

Er
ei

gn
iss

e/
M

io
. T

km

0.023

0.011

0.025

0.017

0.028

0.009

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

grosse EVU kleine EVU

Er
ei

gn
iss

e/
M

io
. T

km 2008

2009

2010



I N T E R F A C E  

 E V A L U A T I O N  S I C H E R H E I T  S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R  6 5  

letzten Jahren abgenommen haben, ist bei den Ereignisraten mit Gefahrgut (mit und 
ohne Austritt) kein Trend auszumachen.  

D 2 .24 :  Entwick lung der  Ere i gn i sra te  pro  Mio .  Tkm mit  Gefahrgut   

 

  
Quelle: BAV/BFS. 

Die Ereignisraten mit Gefahrgut liegen für grosse und kleine EVU in der gleichen Grös-
senordnung. Es lässt sich aufgrund der beschränkten Anzahl Jahre kein eindeutiger 
Trend feststellen. 

D 2 .25 :  Entwick lung der  Ere i gn i sra te  m it  Gef ahrgut  nach  grossen /k le inen  EVU pro 

Mio .  Tkm (m it /ohne Austr i t t  Gefahrgut )  

  
Quelle: BAV/BFS. 
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D 2 .26 :  Entwick lung der  Ere i gn i sra te  m it  Gef ahrgut  nach  grossen /k le inen  EVU pro 

Mio .  Zugk i lometer   

  
Quelle: BAV/BFS. 

2 . 5 . 6  E N T W I C K L U N G  D E R  U N F A L L - ,  V E R L E T Z T E N -  U N D  
G E T Ö T E T E N R A T E N  I M  S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R  
U N D  V E R G L E I C H  M I T  D E R  S T R A S S E  

Für die Berechnung der Unfallraten im Schienengüterverkehr werden alle Ereignisse mit 
Ausnahme der Gefährdungen nach Artikel 24 und der Suizide berücksichtigt, das 
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bezogen, ist der Schienengüterverkehr deutlich sicherer als der Strassengüterverkehr. 
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D 2 .27 :  Entwick lung der  Unfa l l raten  pro Mio .  Tkm im Strassen-  und  

Sch ienengüterverkehr  

  
Quelle: BAV/BFS. 

Die Getötetenrate (Anzahl Getötete pro Mio. Tkm) hat im Schienengüterverkehr zwi-
schen 2005 und 2010 zugenommen. Im Strassengüterverkehr hat sie im selben Zeit-
raum abgenommen. Der Vergleich zeigt, dass die Getötetenrate im Strassengüterver-
kehr im Vergleich zum Schienengüterverkehr deutlich grösser ist. Im Vergleich zu den 
Unfallraten ist der Faktor kleiner (ca. 6 im Jahr 2010) und stärkeren Schwankungen 
unterworfen. Aufgrund der grossen bewegten Lasten sind die Personenschäden im 
Schienengüterverkehr pro Ereignis grösser als im Strassengüterverkehr. Bezogen auf die 
Getötetenraten ist der Schienengüterverkehr deutlich sicherer als der Strassengüterver-
kehr. 
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D 2 .28 :  Entwick lung der  Getöte tenraten  pro  Mio .  Tkm im Strassen -  und  

Sch ienengüterverkehr  

  
Quelle: BAV/BFS. 

Die Verletztenrate (Anzahl Verletzte pro Mio. Tkm) hat im Schienengüterverkehr zwi-
schen 2005 und 2010 leicht zugenommen. Im Strassengüterverkehr hat sie im selben 
Zeitraum abgenommen. Der Vergleich zeigt, dass die Verletztenrate im Strassengüter-
verkehr im Vergleich zum Schienengüterverkehr deutlich grösser ist. Im Vergleich zu 
den Unfallraten ist der Faktor deutlich grösser (ca. 130 im Jahr 2010). Bezogen auf die 
Verletztenraten ist der Schienengüterverkehr deutlich sicherer als der Strassengüterver-
kehr. 

D 2 .29 :  Entwick lung der  Ver le tz tenraten  pro  Mio .  Tkm im Strassen -  und  

Sch ienengüterverkehr  

  
Quelle: BAV/BFS. 
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2 . 5 . 7  I N T E R N A T I O N A L E R  V E R G L E I C H  V O N  S I C H E R H E I T S -
K E N N W E R T E N  I M  S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R  

Die ERA (European Railway Agency) und die UIC (International Union of Railways) 
publizieren seit mehreren Jahren Berichte zur Sicherheit bei den Eisenbahnen. In diesen 
Berichten werden die Entwicklung von statistischen Kenngrössen zu Unfällen aufge-
zeigt und auch Massnahmen vorgeschlagen. Eine Unterscheidung nach Personen- und 
Güterverkehr erfolgt nur teilweise. Vergleichbare Kennwerte zu den in den vorherigen 
Abschnitten aufgezeigten Resultaten konnten nicht identifiziert werden. Ein Problem 
stellen auch die unterschiedlichen Definitionen und Erfassungen von Ereignissen und 
Unfällen dar. 

Die ERA kommt in ihrem Bericht 2012 32 zum Schluss, dass die Sicherheit im Schienen-
verkehr grundsätzlich zugenommen hat; insbesondere hat die Anzahl verletzter und 
getöteter Personen bei Schienenverkehrsunfällen abgenommen. Die Anzahl Unfälle ist 
bei allen Unfallkategorien (Kollisionen von Zügen, Entgleisungen, Unfälle an Bahn-
übergängen) deutlich zurückgegangen. Bei der Hälfte der acht grössten Unfälle waren 
Güterzüge beteiligt. Im Ländervergleich ist die Schweiz leider nicht vertreten. Auch 
fehlt bei den Auswertungen eine Differenzierung nach Personen- und Güterverkehr. 

Auch die UIC kommt in ihrem Bericht33 zum Schluss, dass sich die Sicherheit im Schie-
nenverkehr verbessert hat. Die Getötetenrate und auch die Rate schwerer Unfälle weist 
einen abnehmenden Trend auf. Die Statistik umfasst 20 Bahnen, unter anderem auch 
die SBB. Die Auswertungen lassen jedoch keine Rückschlüsse auf die Unternehmen zu. 

Es wurde zudem geprüft, ob hinsichtlich des Schienengüterverkehrs für ausgewählte 
Länder (z.B. Österreich, Deutschland) Getötetenraten oder Verletztenraten ermittelt 
werden können. Auf der Seite der Transportleistungen wären die Daten auf Länder-
ebene vorhanden. Das Problem liegt auf der Seite der Statistik der Getöteten und Ver-
letzten; die Statistiken der ERA lassen keine Aufschlüsselung nach Güter- und Perso-
nenverkehr zu. 

2 . 5 . 8  F O L G E R U N G E N  
Aus den statistischen Analysen können nachstehende Folgerungen abgeleitet werden: 

- Die Verkehrsleistungen wie auch das Verkehrsaufkommen haben sich zwischen 
2000 bis 2010 kaum verändert. Die Anteile des Transit-, Import- und Exportver-
kehrs haben zulasten des Binnenverkehrs zugenommen. Seit dem Jahr 2000 hat der 
Anteil der neu in den Markt getretenen EVU bei der Transportleistung auf rund 
8 Prozent zugenommen. Der Anteil des Gefahrgutes an der Verkehrsleistung be-
trägt zirka 16 bis 18 Prozent; der Anteil bezüglich des Aufkommens beträgt 18 bis 
20 Prozent. Die Mengen und Leistungen sind in den letzten Jahren stabil geblie-
ben, jedoch werden diese durch eine grössere Anzahl Akteure erbracht. 

- In den letzten Jahren hat sich die Sicherheit im Schienengüterverkehr weder signi-
fikant verschlechtert noch signifikant verbessert. Die Ereignisrate (sicherheitsrele-

 

32
  ERA 2012. 

33
  UIC 2011. 
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vante Ereignisse) stagniert. Die Verletztenrate stagniert seit 2005; allerdings auf 
sehr tiefem Niveau. Unterschiede nach Branchen, Verkehrsarten und Sendungsar-
ten lassen sich statistisch heute nicht ermitteln. Trotz Zunahme der Anzahl 
Marktakteure ist das Sicherheitsniveau gleich geblieben. 

- Positive Entwicklungen: Positiv ist die Abnahme der Ereignisse mit Gefahrgut-
transporten und insbesondere auch der Rückgang der Gefahrgutereignisse mit 
Austritt von Gefahrgut. Entgleisungen und Zusammenstösse (Ereignisse mit ho-
hem Schadenpotenzial) sind deutlich zurückgegangen. 

- Negative Entwicklungen: Die Unfallrate (Unfälle/Mio. Tkm) ist in den letzten fünf 
Jahren im Schienengüterverkehr leicht gestiegen; ohne vertieftere statistische Ana-
lysen lässt sich dies nicht erklären. Die Getötetenrate stagniert beziehungsweise 
zeigt eine leichte Zunahme in den letzten Jahren.  

- Auch wenn die grossen EVU höhere Ereignisraten als die kleineren EVU aufwei-
sen, kann daraus nicht gefolgert werden, dass die Sicherheit bei den kleineren EVU 
grösser ist. Das stärkere Engagement der grossen EVU im EWLV führt automa-
tisch dazu, dass die entsprechenden Raten höher sind (Rangieren usw.). Die Zu-
nahme der Ereignisraten bei den grossen EVU sollte im Nachgang an die Evaluati-
on noch vertieft untersucht werden. 

- Im Vergleich zum Strassengüterverkehr weist der Schienengüterverkehr ein deut-
lich höheres Sicherheitsniveau auf. Strassenseitig ist jedoch im Gegensatz zum 
Schienengüterverkehr ein klar positiver Trend in der Verkehrssicherheit festzustel-
len.  

- Aus den statistischen Analysen lässt sich nicht direkt ein Handlungsbedarf für 
Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit im Schienengüterverkehr ableiten. 

Aufgrund der statistischen Auswertungen kommen wir demnach zum Schluss, dass sich 
die Sicherheit im Schienengüterverkehr seit dem Jahr 2000 nicht wesentlich verändert 
hat. Das Sicherheitsniveau ist deutlich höher als im Strassengüterverkehr. 
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3  E R G E B N I S S E  D E R  E I G E N E N  E R H E B U N G E N   

In diesem Kapitel präsentieren wir die Resultate der eigenen Erhebungen, insbesondere 
der Online-Befragung im BAV und bei den Marktakteuren, aber auch der verschiede-
nen Interviews. Den Ergebnissen zu den einzelnen Themenfeldern vorangestellt sind im 
Sinne eines einführenden Überblicks einige Ausführungen zum Handlungsbedarf ganz 
generell und zum Potenzial denkbarer Massnahmen. 

3 . 1  E R S T E R  Ü B E R B L I C K  Ü B E R  H A N D L U N G S B E D A R F  U N D  
M Ö G L I C H E  M A S S N A H M E N  A U S  D E R  S I C H T  D E R   
B E F R A G T E N  A K T E U R E  

3 . 1 . 1  E I N S C H Ä T Z U N G  D E S  H A N D L U N G S B E D A R F S  D U R C H  
D I E  B E F R A G T E N  A K T E U R E  

Grundsätzlich nehmen die befragten Experten einen gewissen Druck „von aussen“ 
nach mehr Sicherheit wahr, obwohl der Schienengüterverkehr heute im Vergleich zu 
anderen Verkehrsmitteln schon sehr sicher sei. Einmal getroffene Massnahmen liessen 
sich nur schwer rückgängig machen, auch wenn sie kaum Wirkung entfaltet hätten. 
100 Prozent Sicherheit gebe es nicht. Teilweise würden auch wenig effiziente Mass-
nahmen umgesetzt. Grosse Unterschiede sehen die Experten bei den Produktionsfor-
men des Schienengüterverkehrs: Sicherheitsprobleme würden besonders im kombinier-
ten Verkehr und beim Einzelwagenladungsverkehr gehäuft auftreten, der Ganzzugver-
kehr (ohne kombinierten Verkehr) sei dagegen eher unproblematisch. 

Aufgrund der Online-Befragung stufen sowohl das BAV als auch die Marktakteure den 
Handlungsbedarf bezüglich Sicherheit im Schienenverkehr für alle befragten Themen 
als mittel bis eher gering ein. Im Vordergrund stehen damit Optimierungen von Prozes-
sen und nicht deren völlige Neukonzeption. Innerhalb dieser grundsätzlichen Einschät-
zung zeigen sich aber einige interessante Muster (vgl. Darstellungen D 3.1 und D 3.2): 

- Fast durchgängig sehen die externen Akteure grösseren Handlungsbedarf als das 
BAV. 

- Die grössten Unterschiede in den Einschätzungen zwischen BAV und Externen 
zeigen sich bei den Themen „Gemeinsame Sicherheitskultur der Marktakteure“, 
„Aus- und Weiterbildung des Personals“ und „Zusammenarbeit der Marktakteu-
re“. Bei diesen Themen machen die Externen auch klar den grössten Handlungs-
bedarf aus. Aufgrund der Experteninterviews und der ergänzenden Befragung nach 
der Online-Befragung lässt sich der Schluss ziehen, dass dieser Handlungsbedarf 
ganz klar im Zusammenhang mit der zunehmenden Europäisierung des Güterver-
kehrs zu sehen ist. Diese Europäisierung des Schienengüterverkehrs sehen die be-
fragten Akteure als zentralen Trend, auch wenn der Weg zu einem einheitlichen 
europäischen Bahnmarkt und einer vollständigen Liberalisierung noch weit sei. 
Bezüglich der Liberalisierung wird die Schweiz eher als Vorreiterin gesehen, wes-
halb sie die weitere Gestaltung des Prozesses trotz ihrer Kleinheit und Nicht-
Mitgliedschaft bei der EU durchaus beeinflussen könne. 
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- Die drei wichtigsten Untergruppen der externen Akteure (EVU, Infrastrukturbe-
treiber und Logistikunternehmer/Verlader) unterscheiden sich in der Einschätzung 
des Handlungsbedarfs nicht sehr stark. Die Infrastrukturbetreiber betonen, vor al-
lem im Gegensatz zu den Logistikunternehmern/Verladern, die Bedeutung der 
technischen Ausrüstung, während die EVU vor allem bei der unternehmensinter-
nen Organisation in Sicherheitsfragen kaum Handlungsbedarf ausmachen.  

- Die Befragungen im BAV zeigen einen gewissen Handlungsbedarf bei der Ausge-
staltung der Schnittstellen zwischen der normativen und präventiven Phase sowie 
der Betriebsphase (vgl. ausführlicher dazu Abschnitt 3.3). 

D 3 .1 :  E inschätzung des  Hand lungsbedar f s  bezüg l ich  S icherhe it  im  

Sch ienengüterverkehr  durch  das  BAV und d ie  externen Akteure  

  
Quelle: Online-Befragung Mai 2012; BAV N = 11–13, Externe N = 57–63.  

Legende: Mittelwert auf Skala von 1 bis10; 1 = überhaupt kein Handlungsbedarf, 10 = sehr hoher Hand-

lungsbedarf. 

D 3 .2 :  E inschätzung des  Hand lungsbedar f s  bezüg l ich  S icherhe it  im  

Sch ienengüterverkehr  durch  ausgewäh l te  ex terne Akteure  

  
Quelle: Online-Befragung Mai 2012; Eisenbahnverkehrsunternehmen N = 16–17, Infrastrukturbetreiber 

N = 10–13, Logistikunternehmen N = 12–14.  

Legende: Mittelwert auf Skala von 1 bis10; 1 = überhaupt kein Handlungsbedarf, 10 = sehr hoher Hand-

lungsbedarf. 
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3 . 1 . 2  E I N S C H Ä T Z U N G  D E R  M A S S N A H M E N  I N  D E R   
O N L I N E - B E F R A G U N G  

In der Online-Befragung wurde auch die Einschätzung von Massnahmen des BAV ab-
gefragt. Diese Liste von Massnahmen wurde aufgrund der Experteninterviews zusam-
mengestellt (vgl. Darstellungen D 3.3 und D 3.4). Die Ergebnisse lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

- Insgesamt wird den Massnahmen durchaus Potenzial zur Beeinflussung der Sicher-
heit im Schienengüterverkehr eingeräumt. 

- Sowohl innerhalb als auch ausserhalb des BAV herrscht die Meinung vor, dass 
eine Reduktion von Betriebskontrollen und Audits kontraproduktiv wäre. Spar-
massnahmen in diesem Bereich könnten demzufolge zu einer klaren Verschlechte-
rung des Sicherheitsniveaus führen. Im Gegenteil würde eine Zunahme der Über-
wachungstätigkeit aus Sicht der Externen zu einer weiteren Zunahme der Sicher-
heit führen. Das diesbezügliche Potenzial schätzen die EVU allerdings als deutlich 
geringer ein als die Infrastrukturbetreiber. 

- Aus Sicht der Externen bringt ein vermehrtes Engagement des BAV auf internatio-
naler Ebene den höchsten Ertrag für die Sicherheit im Schienengüterverkehr. Dabei 
werden die beiden Massnahmen „internationale Harmonisierung der Regulative“ 
und „Etablierung einer gemeinsamen Sicherheitskultur“ als gleichwertig eingestuft.  

-  Teilweise im Unterschied zum BAV halten die Externen eine aktivere Rolle des 
Bundes bei der Gestaltung des Netzwerks der Marktakteure für bedeutsam. Im 
Vordergrund steht dabei die Schaffung von Weiterbildungsangeboten sowie Mög-
lichkeiten für einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch, aber auch die Sensibilisie-
rung der Marktakteure. Bei dieser Einschätzung stimmen die drei wichtigsten Ak-
teurgruppen weitgehend überein. 

- Aus Sicht des BAV, aber auch der EVU könnten auch verstärkte Sanktionsmög-
lichkeiten einen wichtigen Beitrag zur weiteren Verbesserung der Sicherheit im 
Schienengüterverkehr leisten. Die Infrastrukturbetreiber und vor allem die Lo-
gistikunternehmer/Verlader halten das Potenzial dieser Massnahme dagegen für 
deutlich geringer. 
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D 3 .3 :  Auswirkungen von Massnahmen des  BAV au f  d ie  S icherhe it  im  

Sch ienengüterverkehr :  BAV und externe Akteure  

  
Quelle: Online-Befragung Mai 2012; BAV N = 12–14, Externe N = 62–65.  

Legende: Mittelwert auf Skala von -5 bis +5; -5 = sehr starke Verschlechterung, +5 = sehr starke Verbesse-

rung. 

D 3 .4 :  Auswirkungen von Massnahmen des  BAV au f  d ie  S icherhe it  im  

Sch ienengüterverkehr :  ausgewäh lte  externe  Akteure  

  
Quelle: Online-Befragung Mai 2012; Eisenbahnverkehrsunternehmen N = 15–18, Infrastrukturbetreiber 

N = 11–13, Logistikunternehmen N = 14–16.  

Legende: Mittelwert auf Skala von -5 bis +5; -5 = sehr starke Verschlechterung, +5 = sehr starke Verbesse-

rung. 
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3 . 2  A U S W I R K U N G E N  D E R  M A R K T Ö F F N U N G   

Die Schweiz steht bezüglich Marktöffnung im Schienengüterverkehr gut da. Es gehört 
zu den Ländern welche mit 848 (von 1ʼ000 Punkten) einen hohen Liberalisierungsin-
dex aufweisen.34 Nur vier europäische Länder liegen bezüglich Marktöffnung im Schie-
nengüterverkehr vor der Schweiz. Der Schienengüterverkehrsmarkt wird in Europa von 
international tätigen EVU dominiert. Zum einen sind es Tochterunternehmen der nati-
onalen Staatsbahnen und zum anderen weitere EVU, die in mehreren Ländern aktiv 
sind und überwiegend attraktive Nischen bedienen.35  

Die Schweiz befindet sich wie erwähnt bezüglich Liberalisierung im vorderen Mittel-
feld. Im Transitverkehr ist das Netz für Dritte vollständig geöffnet. Neben SBB Cargo 
und BLS Cargo (in Zusammenarbeit mit deutschen und italienischen Bahngesellschaf-
ten) sind vor allem Crossrail und TX Logistik (eine Tochter von Trenitalia) im Transit-
geschäft tätig. Im nationalen Verkehr hat SBB Cargo faktisch ein Monopol als System-
führer. 

Die Marktöffnung hatte folgende Wirkungen auf den Schienengüterverkehrsmarkt: 

- Stärkere Konkurrenz zwischen den Schienengüterverkehrsunternehmen (intramo-
daler Wettbewerb) mit Markteintritt neuer EVU 

- Bildung von Netzwerken/Kooperationen im Schienengüterverkehr 

- Erhöhung der Produktivität 

- Reduktion der Kosten/Preise im Schienengüterverkehr 

- Erhöhung der Innovationskraft 

Die Marktöffnung in Europa führt auch dazu, dass die Regulierung im Allgemeinen 
und auch bezüglich Sicherheit zunehmend auf europäischer Ebene massgebend wird. 
Damit nehmen die Einflussmöglichkeiten der Schweiz auf die sicherheitsrelevante Re-
gulierung und die Überwachung in der Schweiz ab. 

Die Auswirkungen der Marktöffnung im Schienengüterverkehr auf die Sicherheit wer-
den sowohl durch die externen Akteure als auch durch das BAV insgesamt als sehr 
gering eingeschätzt. Die Mittelwerte bewegen sich auf einer Skala von -5 (sehr starke 
Verschlechterung) bis +5 (sehr starke Verbesserung) für alle Items im Bereich -1 bis +1 
(vgl. Darstellungen D 3.5 und D 3.6). Interessant scheint allerdings, dass das BAV die 
Marktöffnung durchgängig als eher positiv einschätzt, die Externen dagegen eher nega-
tiv. Die Betrachtung der drei wichtigsten Untergruppen der externen Akteure macht 
deutlich, dass dieser Unterschied vor allem auf die kritische Sicht der Infrastrukturbe-
treiber zurückzuführen ist, während die EVU die Situation ähnlich wie das BAV ein-
schätzen (Ausnahme: Gefahrgut) und die Logistikunternehmer/Verlader die Marktöff-
nung sogar deutlich positiver wahrnehmen als das BAV. Dies hat voraussichtlich auch 
damit zu tun, dass Logistikunternehmer/Verlader eine Marktöffnung im Schienengü-

 

34
  IBM 2007. 

35
  Infras/Rapp Trans/Kurt Moll 2012. 
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terverkehr grundsätzlich positiver einschätzen, da sie sich von dieser einen Nutzen 
versprechen. Die EVU (rund 18 Antworten) werden durch die vom Marktzutritt profi-
tierenden EVU beeinflusst; diese haben tendenziell eine eher positive Sicht bezüglich 
der Wirkung der Marktöffnung auf die Sicherheit.  

D 3 .5 :  E inschätzung des  E in f lusses  der  Marktöf fnung au f  d ie  S icherhe it  im  

Sch ienengüterverkehr :  BAV und externe Akteure  

  
Quelle: Online-Befragung Mai 2012; BAV N = 10–13, Externe N = 47–57.  

Legende: Mittelwert auf Skala von -5 bis +5; -5 = sehr starke Verschlechterung, +5 = sehr starke Verbesse-

rung. 

D 3 .6 :  E inschätzung des  E in f lusses  der  Marktöf fnung au f  d ie  S icherhe it  im  

Sch ienengüterverkehr :  Ausgewäh lte  externe Akteure 

  
Quelle: Online-Befragung Mai 2012; Eisenbahnverkehrsunternehmen N = 13–16, Infrastrukturbetreiber 

N = 9–11, Logistikunternehmen N = 9–15.  

Legende: Mittelwert auf Skala von -5 bis +5; -5 = sehr starke Verschlechterung, +5 = sehr starke Verbesse-

rung. 

Auch aus den Interviews ergibt sich kein einheitliches Bild in Bezug auf die Auswirkun-
gen der Marktöffnung auf den Schienengüterverkehr. Vertreter der Eisenbahninfra-
strukturunternehmen gehen von negativen Auswirkungen auf die Schienengüterver-
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kehrssicherheit aus, während andere Akteure positive Auswirkungen sehen (z.B. Wag-
gonvermieter) oder weder positive noch negative Auswirkungen feststellen (z.B. BAV). 

Als negative Faktoren der Marktöffnung wurden genannt: Kostendruck (auch in Bezug 
auf die Reduktion der Zeitbudgets für Kontrollen, Ausbildung usw.), steigender Druck 
auf das Sicherheitspersonal, geringere Professionalität in Bezug auf Sicherheit von klei-
neren Unternehmen, zunehmende Komplexität im Schienengüterverkehr, mehr Schnitt-
stellen. Dies äussert sich auch in erhöhten Beanstandungsquoten von neu in den Markt 
eingetretenen Unternehmen. Dies ist jedoch oft nur zu Beginn der Fall. 

Als positive Faktoren der Marktöffnung wurden genannt: Druck zur Verbesserung der 
Qualität/Qualitätsbewusstsein (auch in Bezug auf Sicherheit), Zahlen der ERA zeigen 
ein positives Bild (für den gesamten Schienengüterverkehr). 

Wir gehen davon aus, dass negative Auswirkungen der Marktöffnung auf die Sicher-
heit grösstenteils durch andere Effekte/Massnahmen kompensiert worden sind (Verbes-
serung Technik, Erhöhung Anforderungen mit Netzzugangsbewilligungen und Sicher-
heitsbescheinigungen, zunehmende Zertifizierungen usw.). 

Aus den Interviews zeigte sich auch, dass das Schienengüterverkehrssystem aufgrund 
der Regulierung und der technischen Sicherheitseinrichtungen ein eher träge reagieren-
des System ist, welches nur beschränkt auf negative Auswirkungen der Marktöffnung 
reagiert.  

Die statistischen Analysen bestätigen dieses Ergebnis. Nach den statistischen Auswer-
tungen hat sich die Sicherheit im Schienengüterverkehr seit dem Jahr 2000 nicht we-
sentlich verändert.  

3 . 3  K O M P E T E N Z E N  U N D  I N T E R N E  O R G A N I S A T I O N  D E S  
B A V   

Die Aufgaben des BAV umfassen wie im Abschnitt 2.4.1 ausgeführt die Phasen Regula-
tion (normative Phase), Genehmigung (präventive Phase), Überwachung und Sanktion 
(Betriebsphase). Seine Tätigkeit als Aufsichtsbehörde ist vom Grundsatz geleitet, dass 
die Verantwortung für die Sicherheit der Bauten, Anlagen, Fahrzeuge und des Betriebs 
bei den Transportunternehmen liegt. Die Online-Befragung im BAV ergab, dass das 
Verhältnis dieser Phasen zwar nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird, dass aber sehr 
wohl gewisse Aspekte als verbesserungsfähig betrachtet werden (vgl. Darstellungen 
D 3.7 und D 3.8). Zum einen erachtet nur eine klare Minderheit der Befragten den 
Stellenwert der einzelnen Phasen als völlig angemessen und zum zweiten wird die Kon-
sistenz der Schnittstellen zwischen den drei Phasen als verbesserungswürdig eingestuft.  

Aufgrund der ergänzenden Interviews lässt sich der Handlungsbedarf bezüglich der 
verschiedenen Schnittstellen folgendermassen charakterisieren: 
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S c h n i t t s t e l l e  z w i s c h e n  n o r m a t i v e r  u n d  p r ä v e n t i v e r  P h a s e  
Von Seiten der Befragten wird eine ungenügende Flexibilität der für den normativen 
Bereich zuständigen Stellen moniert. Auf Vorschläge für Vereinfachungen, welche sich 
aus Sicht der präventiven Phase aufdrängen, werde (mit kaum nachvollziehbaren Ar-
gumenten) nicht oder nur sehr langsam reagiert. 

S c h n i t t s t e l l e  z w i s c h e n  n o r m a t i v e r  P h a s e  u n d  B e t r i e b s p h a s e  
Wiederum aus Sicht einiger Befragten im BAV sind die rechtlichen Grundlagen mitt-
lerweile zu ausführlich und wenig praxisnah. Dies führe dazu, dass insbesondere klei-
nere und mittlere Unternehmen die Übersicht verlieren und dann Bestimmungen falsch 
anwenden würden. Darüber hinaus seien neue Bestimmungen für Unternehmen häufig 
mit substanziellen Mehrkosten verbunden, weil Kosten-Nutzen-Überlegungen bei der 
Normierung einen zu geringen Stellenwert einnähmen, nicht zuletzt auch aufgrund der 
ungenügenden Praxiskenntnisse im Bereich Normierung. Bei der Erarbeitung neuer 
Normen würden häufig nur die grossen Unternehmen konsultiert, die Ergebnisse seien 
dann für mittlere und kleinere Unternehmen oft schwierig umzusetzen. Rückmeldungen 
aus den nachgelagerten Phasen (Prävention und Überwachung) würden von den für die 
Normierung Verantwortlichen sehr häufig ignoriert.  

S c h n i t t s t e l l e  z w i s c h e n  p r ä v e n t i v e r  P h a s e  u n d  B e t r i e b s p h a s e  
Auch hier wird kritisiert, dass einzelne Entscheidungen aus der Prävention bei den 
Unternehmen aus Kostengründen schwer umsetzbar sind. Weiter seien die Feedback-
Prozesse ungenügend: Was mit Rückmeldungen aus der präventiven Phase geschehe, sei 
oft unklar. Umgekehrt seien die in der Betriebsphase tätigen Mitarbeitenden (da immer 
aus- bis überlastet) nicht in der Lage, auf kurzfristige Inputs der präventiven Phase zu 
reagieren.  

D 3 .7 :  Zust immung innerha lb  des  BAV zum Ste l lenwert  der  dre i  Phasen  

  
Quelle: Online-Befragung Mai 2012; N = 12–13. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Der Stellenwert der Überwachung in der Betriebsphase ist im
Vergleich zu den anderen Phasen gerade richtig

Der Stellenwert der präventiven Phase ist im Vergleich zu den
anderen Phasen gerade richtig

Der Stellenwert der normativen Phase ist im Vergleich zu den
anderen Phasen gerade richtig

stimme überhaupt nicht zu stimme eher nicht zu stimme eher zu stimme voll und ganz zu
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D 3 .8 :  Zust immung innerha lb  des  BAV zur  Kons is tenz der  Schn it ts te l len   

zw ischen den dre i  Phasen  

  
Quelle: Online-Befragung Mai 2012; N = 10. 

3 . 4  K O O P E R A T I O N  M I T  D E N  E X T E R N E N  P A R T N E R N   

In der Online-Befragung wurden die Akteure nach der Häufigkeit und Wichtigkeit der 
gegenseitigen Kontakte befragt sowie nach ihrer Zufriedenheit mit diesen Kontakten. 
Die folgenden Darstellungen (D 3.9, D 3.10 und D 3.11) zeigen die Resultate.  

Bezüglich der Häufigkeit der Kontakte zeigt sich, dass die EVU die wichtigste Schnitt-
stelle zwischen den Akteuren darstellen. Dieses Ergebnis ist sicher plausibel und wenig 
überraschend. Hingegen erstaunt es auf den ersten Blick, wie unterschiedlich die Ak-
teure die Häufigkeit der gegenseitigen Kontakte einschätzen, so etwa bezüglich der 
Kontakte zwischen dem BAV und den EVU: Die Befragten im BAV schätzen, monatlich 
4,4 Mal Kontakt mit EVU zu haben, die EVU geben aber nur 2,1 Kontakte monatlich 
an. Dies ist durchaus möglich, da eine Person im BAV mit vielen EVU Kontakt haben 
kann. Weiter gehen die Befragten in den EVU von monatlich 1,6 Kontakten zu Logis-
tikunternehmen/Verladern aus, umgekehrt sehen diese aber 7,5 Kontakte zu EVU.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Die Schnittstelle zwischen präventiver Phase und Betriebsphase
ist konsistent ausgestaltet

Die Schnittstelle zwischen normativer Phase und Betriebsphase
ist konsistent ausgestaltet

Die Schnittstelle zwischen normativer und präventiver Phase ist
konsistent ausgestaltet

stimme überhaupt nicht zu stimme eher nicht zu stimme eher zu stimme voll und ganz zu
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D 3 .9 :  Häu f igke i t  der  Kontak te  zwischen ausgewäh lten  externen Akteuren und 

dem BAV 

  
Quelle: Online-Befragung Mai 2012; BAV N = 14, EVU N = 18, Infrastrukturbetreiber N = 13, Logistikun-

ternehmen N = 17.  

Lesebeispiel: Das BAV gibt an, im Monat durchschnittlich 4,4 Mal mit einem EVU Kontakt zu haben. Die 

EVU wiederum haben gemäss eigenen Angaben im Durchschnitt 2,1 Mal Kontakt mit dem BAV. Die Dicke 

der Linie verhält sich proportional zum Durchschnitt aller Antworten zweier Akteurgruppen. 

Die Wichtigkeit der gegenseitigen Kontakte wird von den Akteuren relativ ähnlich 
gesehen. Einen ähnlichen – sehr hohen – Stellenwert haben demnach alle Kontakte im 
„Dreieck“ von BAV, EVU und Infrastrukturbetreibern. Demgegenüber nehmen diese 
Akteure die Kontakte zu den Logistikunternehmen/Verladern als etwas weniger wichtig 
wahr (immer bezogen auf die Sicherheit im Schienengüterverkehr). 
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D 3 .10 :  Wich t i gke i t  der  Kontakte  zw ischen ausgewäh l ten  ex ternen Akteuren und  

dem BAV 

  
Quelle: Online-Befragung Mai 2012; BAV N = 14, EVU N = 15–18, Infrastrukturbetreiber N = 8–13, Logis-

tikunternehmen N = 13–17.  

Lesebeispiel: Das BAV beurteilt die Wichtigkeit der Kontakte mit den EVU auf einer Skala von 1 bis 4 

(1 = unwichtig; 4 = wichtig) mit einem Wert von 3,8. Die EVU wiederum beurteilen die Wichtigkeit der 

Kontakte zum BAV mit 3,9. Die Dicke der Linie verhält sich proportional zum durchschnittlich angegebe-

nen Wert aller Befragten zweier Akteurgruppen. 

Die Zufriedenheit mit diesen Kontakten ist im Durchschnitt sehr hoch. Dies gilt insbe-
sondere bezüglich der Zufriedenheit der Akteure mit den Kontakten zum BAV. Gene-
rell leicht kritischer werden die Kontakte zu den Logistikunternehmen/Verladern gese-
hen, wobei diese Kontakte wie oben beschrieben auch als etwas weniger wichtig einge-
schätzt werden. Die hohe Zufriedenheit mit dem BAV zeigte sich auch in den Experten-
interviews mit externen Marktakteuren. Diese wiesen insbesondere darauf hin, dass 
das BAV im Vergleich zu anderen nationalen Behörden nicht nur ein angenehmer Part-
ner sei, sondern auch bezüglich der Wirkung seiner Tätigkeit sehr gut dastehe.  
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D 3 .11 :  Zu fr iedenhe i t  der  Kontakte  zw ischen ausgewäh lten  externen Akteuren 

und dem BAV 

  
Quelle: Online-Befragung Mai 2012; BAV N = 8–13, EVU N = 7–16, Infrastrukturbetreiber N = 6–11, 

Logistikunternehmen N = 12–16.  

Lesebeispiel: Das BAV beurteilt die Zufriedenheit mit den Kontakten zu den EVU auf einer Skala von 1 bis 4 

(1 = überhaupt nicht zufrieden; 4 = voll und ganz zufrieden) mit einem Wert von 3,2. Die EVU wiederum 

beurteilen die Zufriedenheit mit den Kontakten zum BAV mit 3,4. Die Dicke der Linie verhält sich proporti-

onal zum durchschnittlich angegebenen Wert aller Befragten zweier Akteurgruppen. 

In der Online-Befragung wurden die Externen nicht nur zu den Kontakten, sondern 
auch zu ihrem grundsätzlichen Verhältnis zum BAV befragt (vgl. Darstellungen D 3.12 
und D 3.13). Dabei wird deutlich: Das BAV wird von der grossen Mehrheit der Ant-
wortenden als konstruktiver, verlässlicher und kompetenter Partner wahrgenommen, 
bei dem auch die interne Koordination im Grossen und Ganzen gut klappt. Diesbezüg-
lich gibt es auch kaum Unterschiede zwischen den drei wichtigsten Untergruppen der 
externen Akteure EVU, Infrastrukturbetreiber und Logistikunternehmer/Verlader.  

Bezüglich der Unterstützung der Marktakteure durch das BAV bei der Umsetzung neu-
er nationaler und internationaler Regulative sind die Externen dagegen kritischer. 
Mehr als drei Viertel der Befragten stimmen der Aussage, wonach mehr Unterstützung 
wünschbar sei, voll und ganz oder zumindest eher zu. Diese Einschätzung wird vor 
allem von den EVU und den Infrastrukturbetreibern geteilt. 

Immerhin etwa ein Drittel der Befragten stimmt der Aussage zu, das BAV setze sich zu 
wenig für die Anliegen der Marktakteure ein. Und etwa 30 Prozent halten die Politik 
des BAV bezüglich Sicherheit im Schienengüterverkehr für eher oder ganz und gar 
nicht nachvollziehbar. Bei den Infrastrukturbetreibern wird diese Kritik gar von fast 
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der Hälfte der Befragten geteilt. Diese Einschätzung steht im starken Gegensatz zur 
Haltung der EVU, welche der Aussage nur zu gut 10 Prozent zustimmten.  

D 3 .12 :  Zust immung zu  Aussagen in  Bezug au f  das  Bundesamt für  Verkehr  (a l le  

externen Akteure )  

  
Quelle: Online-Befragung Mai 2012; N = 54–64.  

Legende: Die Werte geben an, wie viel Prozent der befragten Personen der Aussage „eher“ oder „voll und 

ganz“ zustimmen. Bei den schraffierten Balken liegt eine negativ formulierte Aussage zugrunde. 

D 3 .13 :  Zust immung zu  Aussagen in  Bezug au f  das  Bundesamt für  Verkehr   

(ausgewäh lte  externe  Akteure)  

  
Quelle: Online-Befragung Mai 2012; Eisenbahnverkehrsunternehmen N = 14–18, Infrastrukturbetreiber 

N = 11–12, Logistikunternehmen N = 14–15.  

Legende: Die Werte geben an, wie viel Prozent der befragten Personen der Aussage „eher“ oder „voll und 

ganz“ zustimmen. Bei den schraffierten Balken liegt eine negativ formulierte Aussage zugrunde. 

  

0 20 40 60 80 100

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) setzt sich ZU WENIG für die Anliegen der
Partner ein.

Die Koordination zwischen meinen verschiedenen Ansprechpartnern im
Bundesamt für Verkehr (BAV) klappt gut.

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) sollte die Marktakteure bei der Umsetzung
neuer nationaler und internationaler Regulative stärker unterstützen.

Die Ansprechpartner im Bundesamt für Verkehr (BAV) sind kompetent.

Die Politik des Bundesamts für Verkehr (BAV) im Sicherheitsbereich ist für mich
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4  B E A N T W O R T U N G  D E R  E V A L U A T I O N S F R A G E N  

Im Folgenden beantworten wir die Evaluationsfragen aus der Sicht des Evaluations-
teams. 

4 . 1  E V A L U A T I O N S F R A G E N  Z U R  S I C H E R H E I T  D E S  
S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R S  

1. Welches sind die Parameter, welche die Sicherheit im Schienengüterverkehr mass-
geblich beeinflussen? 

2.  Wie können die einzelnen Parameter bezüglich ihrer Relevanz eingeschätzt werden 
(auch differenziert nach Produktionsformen und Verkehrsarten)? 

Wesentliche Parameter, welche die Sicherheit im Schienengüterverkehr beeinflus-
sen sind gemäss der Dokumentenanalyse und den durchgeführten Interviews: 

D 4 .1 :  Wich t i ge  Parameter  m it  E in f luss  au f  d ie  S icherhe it  im SGV  

Bereich Wichtige Parameter 

Regulierung/Bestimmungen  

(CH/EU-Gesetzgebung, CH/EU-Richt-

linien, Betriebsvorschriften, Zulassungs-

vorschriften usw.) 

- Qualität 

- Komplexität 

- Verständlichkeit 

- Vollzugsaufwand 

Sicherheitseinrichtungen und Kontrollen  

(Sicherungsanlagen, Kontrollanlagen, 

Betriebskontrollen, Inspektionen, Audits) 

- Dichte der Sicherungs- und Kontrollanlagen 

- Möglichkeiten der Sicherungs- und Kontrollan-

lagen 

- Häufigkeit und Qualität von Kontrollen 

Rollmaterial/Equipment - Zustand Güterwagen, Ladeeinheiten usw. 

- Wartung/Instandhaltung 

Infrastruktur - Zustand 

Zusammenarbeit/Schnittstellen - Zuständigkeiten  

- Qualität/Zusammenarbeitskultur 

Personal - Qualifikation/Kompetenz 

- Erfahrung 

- Sprachkenntnisse bei internationalen Zügen 

- Aus- und Weiterbildung 

Transportgut - Gefahrgut/Nicht-Gefahrgut 

- Branchen/Güterart 

Marktöffnung - Kostendruck 

- Akteurvielfalt 

Betrieb/Unternehmen - Abläufe und Prozesse 

- Verfügbarkeit von Trassen 

- Funktionierende Managementsysteme 

- Geschäftsmodell 

- Betriebskonzept (EWLV, Shuttle usw.) 
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Aus den Interviews wurde klar dass alle diese Parameter relevant sind und ein 
zweckmässiges Zusammenspiel dieser Parameter von zentraler Bedeutung ist. Dies 
ist aus unserer Sicht plausibel, da eine wesentliche Schwäche bei einem Parameter 
die Sicherheit bereits erheblich reduzieren kann. In den Interviews besonders her-
vorgehoben wurden die Regulierung/Bestimmungen, der Zustand von Rollmateri-
al/Equipment und Infrastruktur, die Ausrüstung mit Sicherungs- und Kontrollan-
lagen sowie die Ausbildung und Erfahrung des Personals. 

Darüber hinaus beeinflussen die Produktionskonzepte die Schienengüterverkehrs-
sicherheit. Shuttlezüge sind aufgrund des nicht notwendigen Rangierens sicherer 
als Züge im Einzelwagenladungsverkehr. 

3. Wie können die Wirkungszusammenhänge beschrieben werden (wie beeinflussen 
die verschiedenen Parameter den Schienenverkehr beziehungsweise dessen einzelne 
Segmente)? 

Das Schienengüterverkehrssystem ist ein komplexes System und auch die Wirkun-
gen der obigen Parameter auf die Sicherheit im Schienengüterverkehr sind vielfäl-
tig.  

Die wichtigsten Einflussgrössen auf die Schienengüterverkehrssicherheit konnten – 
auf stark aggregierter Ebene – identifiziert werden (vgl. Abschnitt 3.1 sowie Ant-
worten auf die Fragen 1 und 2). Es hat sich gezeigt, dass sich die Wirkungen ver-
schiedener Einflussgrössen (z.B. Marktöffnung, Sicherheitsausrüstung) teilweise 
kompensieren. 

Die Ermittlung der detaillierten Wirkungsketten wäre zwar wünschbar, kann aber 
im Rahmen dieser Evaluation nicht geleistet werden. 

4. Welche Akteure tragen bezüglich Sicherheit im Schienengüterverkehr welche Ver-
antwortung? Gibt es Doppelspurigkeiten, Lücken oder andere Unklarheiten? 

Die Verantwortung für die Sicherheit im Schienengüterverkehr ist im Regulativ 
hinreichend deutlich festgehalten und liegt in erster Linie bei den EVU. Das BAV 
fungiert als Aufsichtsbehörde. In der Praxis gibt es gewisse Unklarheiten und auch 
Doppelspurigkeiten, hervorgerufen durch die Veränderungen, welche die Umset-
zung der EU-Richtlinien zur Interoperabilität in der Schweiz und in der EU mit 
sich bringen. Diese Unklarheiten betreffen eher die praktische Umsetzung der Re-
gulative als deren konkreten Inhalt. Mitten im Umsetzungsprozess der neuen 
Richtlinien zur Interoperabilität sind solche Unklarheiten unseres Erachtens nor-
mal, selbstverständlich müssen aber alle Akteure dazu beitragen, um sehr rasch 
wieder klare Umsetzungsprozesse zu ermöglichen und unnötige Doppelspurigkei-
ten zu eliminieren. Solche Doppelspurigkeiten dürfen aber nicht verwechselt wer-
den mit bewusst eingeplanten Redundanzen im Sicherheitsmanagement, welche 
unverzichtbar sind und die entscheidend zur Sicherheit des ganzen Systems beitra-
gen. 



I N T E R F A C E  

 E V A L U A T I O N  S I C H E R H E I T  S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R  8 6  

4 . 2  E V A L U A T I O N S F R A G E N  Z U R  M A R K T Ö F F N U N G   

5. Wie hat sich die Sicherheit im Schienengüterverkehr seit der Marktöffnung entwi-
ckelt (positiv/negativ/neutral)?  

In den letzten Jahren hat sich die Sicherheit im Schienengüterverkehr weder signi-
fikant verschlechtert noch signifikant verbessert. Die Ereignisrate (sicherheitsrele-
vante Ereignisse) stagniert. Die Verletztenrate stagniert seit 2005; allerdings auf 
sehr tiefem Niveau. Trotz Zunahme der Anzahl Marktakteure ist das Sicherheits-
niveau gleichgeblieben. 

- Positive Entwicklungen: Positiv ist die Abnahme der Ereignisse mit Gefahr-
guttransporten und insbesondere auch der Rückgang der Gefahrgutereignisse 
mit Austritt von Gefahrgut. Entgleisungen und Zusammenstösse (Ereignisse 
mit hohem Schadenpotenzial) sind deutlich zurückgegangen. 

- Negative Entwicklungen: Die Unfallrate (Unfälle/Mio. Tkm) ist in den letzten 
fünf Jahren im Schienengüterverkehr leicht gestiegen; ohne vertieftere statisti-
sche Analysen lässt sich dies nicht erklären.  

- Die Statistiken der ERA und der UIC deuten bezüglich der Schienengüterver-
kehrssicherheit auf positive Entwicklungen hin. Diese werden auch durch die 
Marktakteure in den Interviews bestätigt. 

- Im Vergleich zum Strassengüterverkehr weist der Schienengüterverkehr ein 
deutlich höheres Sicherheitsniveau auf. Strassenseitig ist jedoch im Vergleich 
zum Schienengüterverkehr ein klar positiver Trend in der Verkehrssicherheit 
festzustellen.  

6. Gibt es Unterschiede zwischen den Produktionsformen (RoLa, KV, Ganzzug 
usw.), den Verkehrsströmen (Binnen-, Transit-, Import- und Exportverkehr) und 
den betroffenen Branchen (Gefahrgut, andere Güter)? 

Aus den Interviews hat sich ergeben, dass das Sicherheitsniveau bei Ganzzügen 
höher ist als beim Einzelwagenladungsverkehr (bei dem mehr sicherheitsrelevante 
Rangierprozesse auftreten). Bezüglich RoLa und KV lassen sich aus der Statistik 
keine Aussagen machen. In einem Interview wurde darauf hingewiesen, dass im 
kombinierten Verkehr das Sicherheitsniveau eher tiefer ist als im übrigen Schie-
nengüterverkehr. Im Gefahrgutbereich ist die Sicherheit eher besser als in den üb-
rigen Branchen, da hier auch die Anforderungen deutlich höher sind. 

7. Was sind Trends im Güterverkehr und Konsequenzen für die Sicherheit im Schie-
nengüterverkehr? 

Aus der Untersuchung konnten folgende Trends und ihr Einfluss auf die Sicherheit 
identifiziert werden: 
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D 4 .2 :  Parameter  mi t  E in f lus s  au f  d ie  S i cherhe it  im SGV und ihre  Re levanz  

Trend Relevanz des Trends für 

die Sicherheit 

Einfluss auf die Schienengüter-

verkehrssicherheit (Einschätzung) 

Weiteres Wachstum des Schienen-

güterverkehrs (Wachstum des KV 

zulasten des EWLV, Konsumgüter 

zulasten Massengüter) 

mittel neutral/positiv 

Konsolidierung/Professiona-

lisierung im Schienengüterver-

kehrsmarkt (wenige grosse euro-

päische Player) 

mittel neutral/positiv 

Weitere Verbreitung von automa-

tischen Sicherheits- und Kontroll-

einrichtungen und Verbesserung 

ihrer Möglichkeiten 

gross positiv 

Outsourcing von Wartung/Unter-

halt von Rollmaterial 

mittel kann sowohl positiv wie negativ 

sein 

Zunahme Einsatz von Personal-

vermietungsgesellschaften 

mittel negativ 

Europäische Harmonisierung/ 

Standardisierung der Regulierung  

gross positiv (allenfalls Gefahr der 

Nivellierung nach unten) 

New Approach mit Ersatz von 

Behördenprüfungen durch Zertifi-

zierungen 

(nicht Gegenstand der 

Evaluation) 

(nicht Gegenstand der  

Evaluation) 

Grösserer Kostendruck aufgrund 

Marktöffnung und Wirtschafts-

entwicklung 

gross negativ 

 

Einen eher negativen Einfluss dürften der weiter steigende Kostendruck infolge Markt-
öffnung und die Zunahme der Personenvermietungsgesellschaften haben (zusätzliche 
Schnittstellen, Kosten-/Lohndruck), wobei die Bewertung des zweiten Aspekts mit 
grossen Unsicherheiten behaftet ist. 

Einen eher positiven Einfluss dürften die weitere Verbreitung von automatischen Si-
cherheits- und Kontrolleinrichtungen und die fortschreitende Standardisierung/Harmo-
nisierung der Regulierung aufweisen. Auch eher positiv werden sich das weitere 
Wachstum des Schienengüterverkehrs (Abnahme konfliktträchtiger Anteil EWLV) so-
wie die Konsolidierung im Schienengüterverkehrsmarkt (Anbieter Rollmaterial, Konso-
lidierung bei den neuen Marktplayern) auswirken. Unklar sind die Auswirkungen be-
züglich Outsourcings von Wartung/Unterhalt von Rollmaterial. 
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4 . 3  E V A L U A T I O N S F R A G E N  Z U  K O M P E T E N Z E N  U N D   
I N T E R N E R  O R G A N I S A T I O N  D E S  B A V  

8. Welche Aufgaben und Kompetenzen hat das BAV im Bereich Sicherheit im Schie-
nengüterverkehr? 

Die Aufgaben des BAV als hoheitliche Aufsichtsbehörde im Schienengüterverkehr 
sind in Abschnitt 2.4.1 im Einzelnen beschrieben. Aus unserer Sicht sind die Auf-
gaben des Amts klar und sinnvoll. Die vielfältigen notwendigen fachlichen Kompe-
tenzen zur Erfüllung dieser Aufgaben sind im Amt vorhanden. Mit den im Rahmen 
der Bahnreform 2.2 zu erwartenden Veränderungen könnten sich die Aufgaben im 
Amt unter Umständen wesentlich verändern. Aus heutiger Sicht dürfte die präven-
tive Phase am stärksten betroffen sein. 

9. Wie ist das Verhältnis von Aufgaben und Kompetenzen einzuschätzen? 

Die heutigen Aufgaben können mit den notwendigen fachlichen Kompetenzen in 
guter Qualität wahrgenommen werden. (Ob die personellen Ressourcen dazu in 
jedem Fall ausreichen, war nicht Gegenstand der Evaluation.) Allerdings bringt die 
zunehmende Europäisierung des Schienengüterverkehrs in Zukunft unseres Erach-
tens neue Herausforderungen im Bereich der internationalen Zusammenarbeit mit 
sich, denen im Bereich der Weiterbildung des bestehenden Personals und bei der 
Rekrutierung von neuem Personal Rechnung zu tragen ist. 

10. Gibt es Bereiche, die kontrolliert werden sollten, die aber aufgrund der rechtlichen 
Ausgangslage gar nicht beaufsichtigt werden können? 

Die rechtlichen Grundlagen erlauben unseres Erachtens eine umfassende Kontrolle 
des Schienengüterverkehrs im Inland. Da ein grosser Teil der festgestellten Sicher-
heitsmängel ihre Ursache ausserhalb der Schweiz hat (Vertrauensübernahme), ist 
diesbezüglich die gute internationale Zusammenarbeit von grösster Bedeutung. 

11. Wie ist die interne Regelung der verschiedenen Aufgaben des BAV? 

Die interne Gliederung der sicherheitsrelevanten BAV-Tätigkeit in die drei Phasen 
Regulation, Prävention und Betrieb ist aus unserer Sicht sinnvoll. Die Rolle des Si-
cherheitsrisiko-Managements (SRM) scheint intern noch nicht allen Akteuren ganz 
klar zu sein. Auftragsgemäss legte die Evaluation diesbezüglich aber keinen 
Schwerpunkt. 

12. Werden die richtigen Prioritäten gesetzt? 

Bewährt hat sich der risikoorientierte Ansatz mit einer stichprobenweisen Über-
prüfung der Sicherheit. Aus unserer Sicht wird dagegen der Reaktion auf die zu-
nehmende Europäisierung des Schienengüterverkehrs amtsintern noch zu wenig 
Priorität eingeräumt, auch wenn die Problematik durchaus erkannt worden ist. Es 
fehlen strategische Leitlinien zum Umgang mit der Europäisierung aus der Sicht 
eines kleinen Nicht-EU-Mitglieds (oder zumindest sind diese uns nicht bekannt). 
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13. Greifen die drei Phasen der BAV-Tätigkeit (regulative und präventive Phase sowie 
Betriebsphase) in einer konsistenten Art und Weise ineinander? Gibt es Über-
schneidungen, Lücken oder andere Unklarheiten? 

Die Befragungsergebnisse deuten klar auf gewisse Mängel bezüglich der Ausgestal-
tung der Schnittstellen zwischen den drei Phasen hin. Insbesondere werden Anre-
gungen, welche aus Kontakten mit Marktakteuren resultieren, amtsintern zu we-
nig aufgenommen, was in besonderem Mass auf die normative Phase zuzutreffen 
scheint. Zwar liegt es in der Natur der Sache, dass Schnittstellen immer mit gewis-
sen Kommunikationsgrenzen einhergehen, wir sind aber überzeugt, dass das Funk-
tionieren der Regelkreise mit relativ einfachen Massnahmen verbessert werden 
könnte. 

14. Was und wie kontrolliert das BAV? 

Seit 2005 führt das BAV Betriebskontrollen und Audits durch. In dieser Zeit wur-
de dazu amtsintern viel Know-how aufgebaut und die Kontrolltätigkeit wurde – 
nicht zuletzt als Folge von einigen Ereignissen mit grossen Schäden oder grossem 
Schadenspotenzial – stark ausgebaut. Das BAV orientiert sich in seiner Kontrolltä-
tigkeit gemäss dem amtsinternen Sicherheitskonzept an einem risikoorientierten 
Ansatz,36 kontrolliert also vor allem dort, wo die Wahrscheinlichkeit von Proble-
men aufgrund der bisherigen Erfahrungen am grössten ist. Mit dem seit 2012 
praktizierten Einsatz einer mobilen Kontrollequipe konnte diesem Ansatz noch 
verstärkt Rechnung getragen werden. 

15. Überprüft das BAV die Wirkung seiner Tätigkeit ausreichend? Welche Tätigkeit 
weist das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis auf? 

Zurzeit verfügt das BAV noch nicht über alle Instrumente, um die Wirkung seiner 
Tätigkeit umfassend beurteilen zu können. Erstens werden die an und für sich 
vorhandenen Daten (Ereignismeldungen, Resultate der Betriebskontrollen und Au-
dits) noch zu wenig konsequent ausgewertet. Zweitens ist es methodisch zweifellos 
schwierig, die Wirkung von Rechtssetzung und Bewilligungspraxis zu beurteilen. 
Gerade diesbezüglich scheint uns ein verbessertes Funktionieren des Regelkreises 
wichtig, damit die Rückmeldungen der Marktakteure amtsintern angemessen be-
rücksichtigt werden. Die Beurteilung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses ist aus die-
sen Gründen auch für das Evaluationsteam schwierig. Unsere Ergebnisse zeigen 
aber, dass die Ausweitung der Kontrolltätigkeit in den letzten Jahren nicht mit ei-
nem Rückgang der Ereignisse verbunden war. Zwar besteht keine direkte Kausali-
tät zwischen diesen beiden Tatbeständen (möglicherweise hätten die Entwicklun-
gen im Schienengüterverkehr der letzten Jahre – Marktöffnung, Kostendruck, 
dichtere Netznutzung – ohne vermehrte Kontrollen zu einer Verschlechterung des 
Sicherheitsniveaus geführt), es erscheint aber immerhin ratsam, eine weitere Aus-
dehnung der Betriebskontrollen kritisch zu prüfen. Dies umso mehr, als dass die 
Kontrolltätigkeit heute wie oben erwähnt auf das Inland beschränkt ist, bei gleich-
zeitiger tendenzieller Europäisierung des Marktgeschehens. 
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4 . 4  E V A L U A T I O N S F R A G E N  Z U R  K O O P E R A T I O N  M I T  
D E N  E X T E R N E N  P A R T N E R N  

16. Wie gestaltet das BAV seine Tätigkeiten gegenüber den Akteuren im Markt? Gibt 
es einen iterativen Prozess? 

Das BAV steht in ständigem und engem Austausch mit den EVU und den Betrei-
bern der Eisenbahninfrastruktur. Weniger ausgeprägt sind die Kontakte zur Grup-
pe der Logistikunternehmen und Verlader. Es ist gewährleistet, dass die Feedbacks 
von den Marktakteuren zum BAV gelangen, problematischer scheint, wie erwähnt, 
eher die interne Weiterverarbeitung dieser Feedbacks. 

17. Wie reagieren die Akteure im Schienenverkehrsmarkt auf die Tätigkeiten des 
BAV? 

Die Marktakteure nehmen das BAV als verlässlichen und kompetenten Partner 
wahr, dessen Politik im Sicherheitsbereich gut nachvollziehbar ist. Sie betonen 
aber, dass sie sich bei der Umsetzung neuer Regulative mehr Unterstützung durch 
das Amt wünschen, ein weiterer Hinweis, dass die Umsetzung des komplexen Re-
gulativs für viele zu einer Belastung geworden ist. 

4 . 5  B E A N T W O R T U N G  D E R  E V A L U A T I O N S F R A G E N  Z U R  
Z I E L E R R E I C H U N G  

18. Lässt sich eine Wirkung der BAV-Tätigkeit auf die Sicherheit im Schienengüter-
verkehr feststellen? 

Auf der Basis der Auswertung der Verkehrs- und Ereignisdaten lässt sich sagen, 
dass sich die Sicherheit im Schienengüterverkehr seit dem Jahr 2000 nicht wesent-
lich verändert hat. Positive und negative Entwicklungen halten sich die Waage 
(vgl. Abschnitt 2.5.8). Das Sicherheitsniveau ist deutlich höher als im Strassengü-
terverkehr. Die positive Bewertung des BAV und durch die Marktakteure lässt sich 
dahingehend deuten, dass eine positive Wirkung durchaus besteht. Beispielsweise 
gehen die Marktakteure davon aus, dass eine Zunahme der Kontrollen und Audits 
das Sicherheitsniveau weiter erhöhen würde. Weiter liesse sich wie oben (Frage 15) 
argumentieren, dass die Entwicklung im Schienengüterverkehr in den letzten Jah-
ren ohne vermehrte Kontrolltätigkeit des BAV zu einer Verschlechterung des Si-
cherheitsniveaus hätte führen können. 

19. Gibt es Anzeichen, dass die Subventionspolitik aus der Optik der Sicherheit zu 
falschen Anreizen führt?  

Solche Anzeichen gibt es unseres Erachtens nicht. Generell gilt es zu beachten, dass 
eine der Legitimationen der Verlagerungspolitik gerade in der gegenüber der Stras-
se deutlich höheren Sicherheit der Schiene liegt. 

20. Wird das Sicherheitsziel gemäss BAV-Sicherheitskonzept erreicht? 

Die Sicherheitsgrundsätze gemäss Sicherheitskonzept BAV werden – soweit sich 
dies aufgrund der Datenlage sagen lässt – eingehalten. Allerdings sind diese Si-
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cherheitsgrundsätze recht allgemein gehalten und sie sind unseres Wissens bisher 
nirgends in Bezug auf den Schienengüterverkehr konkretisiert. Am konkretesten 
scheint uns Grundsatz 2: „Wir setzen uns ein, dass die Sicherheit im öffentlichen 
Verkehr im Vergleich zum heutigen Stand mindestens gleich bleibt und mit dem 
Sicherheitsniveau führender Länder vergleichbar ist.“ Diesbezüglich lässt sich sa-
gen, dass sich die Sicherheit im Schienengüterverkehr in den letzten Jahren in der 
Tat nicht verschlechtert hat. Ob die Schweiz mit den international führenden Län-
dern mithalten kann, lässt sich aufgrund der ungenügenden Datengrundlagen nicht 
quantitativ belegen, aufgrund der Interviews ist aber davon auszugehen. 

Anders sieht die Situation in Bezug auf internationale Zielsetzungen bei den Be-
triebskontrollen aus. Trotz der Intensivierung der Kontrollen treten immer wieder 
schwerwiegende Fehler auf und der Fehlersummenwert liegt noch nicht im interna-
tional vereinbarten Zielbereich von weniger als 1 Prozent.37 

  

 

37
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5  O P T I M I E R U N G S P O T E N Z I A L E :  S T R A T E G I S C H E   
   S T O S S R I C H T U N G E N  U N D  E M P F O H L E N E  M A S S N A H M E N   

In diesem Kapitel greifen wir den letzten Teil der Fragestellungen auf, die Fragen nach 
Optimierungspotenzialen und Massnahmen. Als erstes formulieren wir strategische 
Stossrichtungen (Abschnitt 5.1), welche die zentralen Erkenntnisse der Evaluation auf-
greifen und die uns bei der Entwicklung der konkreten Massnahmen als Leitlinien die-
nen (Abschnitt 5.2). 

5 . 1  S T R A T E G I S C H E  S T O S S R I C H T U N G E N  

Wir schlagen aufgrund der Evaluationsergebnisse fünf strategische Stossrichtungen zur 
weiteren Verbesserung der Sicherheitspolitik im Schienengüterverkehr vor. Vorausschi-
cken möchten wir aber folgende grundsätzliche Einschätzung der Sicherheitspolitik des 
BAV im Schienengüterverkehr: 

Obwohl die Evaluation durchaus Optimierungspotenzial zutage gefördert und auf 
Herausforderungen durch Entwicklungen im europäischen Kontext hingewiesen hat, 
drängt sich aus unserer Sicht kein grundsätzlicher Kurswechsel in der Sicherheitspolitik 
des BAV im Schienengüterverkehr auf (mit Ausnahme der im Rahmen des New Ap-
proach angedachten Veränderungen vor allem im präventiven Bereich, die wir – ohne 
sie im Einzelnen überprüfen zu können – für grundsätzlich sinnvoll halten). Die Sicher-
heitspolitik des BAV wird von den Marktakteuren als transparent, nachvollziehbar und 
der Sache dienend wahrgenommen und den Fachleuten im Amt wird eine hohe Kompe-
tenz und eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Marktakteuren bescheinigt. Das 
bereits vor der Marktöffnung und der damit einhergehenden neuen Rolle des BAV in 
der Sicherheitspolitik hohe Sicherheitsniveau konnte erhalten werden, was nicht als 
selbstverständlich vorausgesetzt werden kann. Im internationalen Vergleich steht die 
Schweiz gut da. Insbesondere ist der risikoorientierte und auf stichprobenweise Prü-
fung beruhende Ansatz gemäss BAV-Sicherheitskonzept beizubehalten. Das bedeutet 
auch, dass wir eine weitere Ausdehnung der Kontrolltätigkeit in der Betriebsphase 
nicht für vordringlich halten. Die Verantwortung für die Sicherheit soll weiterhin in 
erster Linie bei den Marktakteuren liegen. Auf der anderen Seite erachten wir es nicht 
als ratsam, die hoheitlichen Aufgaben einer Aufsichtsbehörde mit der Sicherheitsprü-
fung durch die Marktakteure zu verbinden, hier muss das BAV autonom bleiben und 
die nötigen Kompetenzen und Ressourcen im Haus bereitstellen.  

1 .  S i c h e r h e i t s z i e l e  k o n k r e t i s i e r e n  
Die Beurteilung der Wirksamkeit einer politischen Tätigkeit setzt klare, realistische und 
überprüfbare Ziele voraus. Im Fall der Sicherheitspolitik ist dies sicher nicht immer 
ganz leicht. Die bisher geltenden Ziele gemäss Sicherheitskonzept BAV sind wohl des-
halb sehr allgemein gehalten. Aus unserer Sicht ist eine Konkretisierung der Ziele für 
den Schienengüterverkehr aber vordringlich und machbar. (Dabei gilt es, die Entwick-
lung im Rahmen des New Approaches zu berücksichtigen: Vorgesehen ist ja auf euro-
päischer Ebene die Einführung gemeinsamer Sicherheitsziele [GSZ], die wohl auch von 
der Schweiz mitzutragen wären.) Dabei halten wir es für wichtig, die Sicherheitsstan-
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dards nicht immer weiter hochzuschrauben und damit die Konkurrenzfähigkeit des 
Schienengüterverkehrs zu gefährden, denn im Vergleich zum Strassenverkehr sind die 
Standards schon heute sehr hoch. Als Ausnahme sehen wir dabei den Bereich Gefahr-
gut: Hier soll im Sinne einer Vision Zero die grösstmögliche Sicherheit angestrebt wer-
den. Diesbezüglich geht die Entwicklung gemäss unseren statistischen Analysen ja in 
die richtige Richtung.  

2 .  M o n i t o r i n g  u n d  C o n t r o l l i n g  v e r b e s s e r n  
Neben klaren Zielen braucht eine Wirkungsbeurteilung auch gute Monitoring- und 
Controllingprozesse. Unter Monitoring verstehen wir hier die Überwachung des 
Marktgeschehens im Sinne einer frühzeitigen Identifikation von Problemen (Frühwarn-
funktion). Controlling bezeichnet hier ein Steuerungs- und Führungsinstrument, wel-
ches die Einhaltung der gesteckten Ziele zu überprüfen hat. 

Heute werden zwar Schienengüterverkehrsdaten und Ereignisdaten erhoben, es fehlt 
jedoch eine systematische und standardisierte Aufbereitung, Analyse und Dokumenta-
tion von Kenngrössen zur Sicherheit im Schienengüterverkehr und ein laufender Ver-
gleich der Kenngrössen mit dem Schienenpersonenverkehr und dem Strassengüterver-
kehr. Dies erschwert sowohl die Frühwarnfunktion (Monitoring) als auch die Überprü-
fung der gesteckten Sicherheitsziele im Schienengüterverkehr (Controlling). Die Etab-
lierung guter Monitoring- und Controllingprozesse scheint mit beschränktem Aufwand 
machbar; die erforderlichen Daten werden weitgehend bereits heute erhoben. 

3 .  E f f e k t i v i t ä t  u n d  E f f i z i e n z  d e r  K o n t r o l l t ä t i g k e i t  k o n t i n u i e r l i c h   
v e r b e s s e r n  
Die Kontrolltätigkeit des BAV (Betriebskontrollen und Audits) wurde in den letzten 
Jahren stark ausgebaut. Mit dem Einsatz einer mobilen Equipe ab 2012 konnte die 
Effektivität der Kontrollen verbessert werden, weil nun auch Relationen erfasst wer-
den, die bisher nicht geprüft werden konnten. Da die Europäisierung des Schienengü-
terverkehrs aus unserer Sicht in Zukunft mehr Ressourcen binden wird, ist aber auch 
eine kontinuierliche Effizienzsteigerung anzustreben. Möglichkeiten dazu bieten sich 
insbesondere durch den vermehrten Einsatz von automatischen Zugkontrolleinrichtun-
gen aller Art. 

Für wichtig bezüglich einer weiteren Steigerung der Effektivität der Kontrolltätigkeit 
halten wir auch die Erarbeitung eines Konzepts, welches bei Fehlverhalten der Markt-
akteure adäquate Sanktionsmöglichkeiten konkretisiert. Der Gestaltungsspielraum 
gestützt auf Artikel 86a EBG wurde unseres Erachtens bisher zu wenig ausgeschöpft. 
Die gemäss dem Papier „Analyse der Sanktionsmöglichkeiten“ vom 28. August 2011 
bereits eingeleiteten Aktivitäten sind diesbezüglich zu überprüfen. 

4 .  D e r  F u n k t i o n  d e s  i n t e r n e n  R e ge l k r e i s e s  m e h r  A u f m e r k s a m ke i t   
s c h e n k e n  
Die Evaluation hat gezeigt, dass der Regelkreis mit den drei Phasen Normierung, Prä-
vention und Überwachung des Betriebs noch nicht in allen Fällen wunschgemäss funk-
tioniert. Mit geeigneten Massahmen gilt es deshalb, die Kommunikation zwischen den 
drei Phasen zu verbessern und insbesondere eine praxisgerechte Weiterentwicklung des 
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Regulativs und der verschiedenen Bewilligungsprozesse zu gewährleisten (auch hier 
unter Berücksichtigung absehbarer Veränderungen im Rahmen des New Approachs).  

5 .  D e r  E u r o p ä i s i e r u n g  d e s  S c h i e n e n gü t e r v e r k e h r s  v e r m e h r t  R e c h n u n g  
t r a g e n  
Die zunehmende Europäisierung des Schienengüterverkehrs mit einer Zunahme der 
Akteurvielfalt halten wir für die wichtigste Veränderung des Schienengüterverkehrs-
markts. Für die Schweiz und das BAV bedeutet das unter anderem, dass mit der direk-
ten Kontrolltätigkeit im Land immer weniger Wirkung im Sinne einer nachhaltigen 
Verhaltensänderung der betroffenen Marktakteure erzielt werden kann. Auch die 
Sanktionsmöglichkeiten auf nationaler Ebene greifen in diesen Zusammenhängen oft 
nicht. Grössere Bedeutung kommt deshalb in Zukunft der internationalen Zusammen-
arbeit für die Etablierung einer gemeinsamen europäischen Sicherheitskultur zu, wobei 
für die Schweiz die Nicht-Mitgliedschaft bei der EU die Vertretung in wichtigen Gre-
mien erschwert (z.B. ERA). Hier ist Einfluss zu nehmen, damit die Schweiz ihre Positi-
on, aber auch ihre Reputation und ihr grosses Know-how auch weiterhin und sogar 
noch vermehrt einbringen kann. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-
Richtlinien zu Interoperabilität und Sicherheit in der Schweiz laufen im BAV bereits 
entsprechende Aktivitäten. 

Darüber hinaus verändert sich die Rolle des BAV mit dieser Entwicklung unseres Er-
achtens. Neben der weiter bestehenden Aufgabe als nationale Aufsichtsbehörde soll das 
Amt vermehrt Aufgaben im Bereich des Netzwerkmanagements übernehmen, wobei 
diesbezüglich die Zusammenarbeit mit den Verbänden der Marktakteure (z.B. VAP 
oder VöV, aber auch auf internationaler Ebene) verstärkt werden könnte. Solche Auf-
gaben könnten sein: Schaffung von Weiterbildungsmöglichkeiten, oder die Etablierung 
von Plattformen für einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch der Marktakteure. 

5 . 2  E M P F O H L E N E  M A S S N A H M E N   

Im folgenden Abschnitt leiten wir, im Sinne von Empfehlungen an das BAV, Mass-
nahmen ab, welche die oben skizzierten strategischen Stossrichtungen aufnehmen und 
konkretisieren. Die folgende Tabelle D 5.1 gibt einen Überblick über diese Massnah-
men und ihre Zuordnung zu den statistischen Stossrichtungen. Die Massnahmen sind 
in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben und nicht nach Prioritäten geordnet. 
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D 5 .1 :  Massnahmen und  ihre  Zuordnung zu  den s tat is t i schen Stossr ichtungen 

Massnahme Betroffene strategische  

Stossrichtung 

A Institutionalisierte Plattform Schienengüterverkehrssicherheit 1, 2, 3, 4, 5 

B Konkretisierung der Sicherheitsziele 1 

C Aufbau und Betrieb Sicherheitsmonitoring/-controlling 2, 3 

D Schaffung Instrument für Kosten-Nutzen-Analysen von Sicher-

heitsmassnahmen 

3 

E Verbesserte Zusammenarbeit zwischen den drei Phasen im BAV 4 

F Konkretisierung der Entscheidungsgrundlagen für optimierten 

Risiko-/Stichprobenansatz 

2, 3 

G Förderung automatischer Sicherheitskontrollsysteme 3 

H Sanktions- und Meldekonzept 3 

I Verstärkung internationale Zusammenarbeit 5 

J Verstärkung Aus- und Weiterbildungsangebote 2, 3, 5 

 

A  Inst i tu t iona l i s ier te  P l at t form Sch ienengü terverkehrs s icherhe it  

Bezug zu strategischen 

Stossrichtungen:  

1, 2, 3, 4, 5 

Betroffene Phasen: 

normativ, präventiv, 

Betrieb  

Umsetzungshorizont: 

kurzfristig 

Wirkungshorizont: 

mittel- bis langfristig 

Beschrieb 

Ausgangslage 

Zu den zentralen Befunden der Evaluation zählt die zunehmende Komplexität auf verschiede-

nen Ebenen:  

- Die Vielfalt der Akteure in der Schweiz hat im Zuge der Marktöffnung stark zugenommen. 

- Die zunehmende Europäisierung führt zu grösseren sprachlichen und kulturellen Differenzen 

zwischen den Akteuren und erhöht die Bedeutung von Unterschieden bezüglich der nationa-

len Rechtssysteme. 

- Die technologische Entwicklung im Bereich der automatisierten Kontrollen fordert die Ak-

teure zusätzlich. 

- Die Erfahrungen der beteiligten Akteure werden noch zu wenig genutzt. 

All dies erhöht den Koordinationsbedarf zwischen den Akteuren und die Bedeutung eines re-

gelmässigen Informationsaustausches. Heute bestehen zwar verschiedene Gefässe die sich mit 

dem Informations- und Erfahrungsaustausch sowie der Sensibilisierung in Sicherheitsfragen im 

Schienengüterverkehr befassen (z.B. Sicherheitsdialog des BAV mit den einzelnen EVU, VAP, 

sowie KOSEB usw.). Diese sind aber wenig institutionalisiert, weisen zu wenig Kontinuität auf 

und nutzen deshalb die Erfahrungen vor allem der „neuen“ Akteure zu wenig systematisch. 

Massnahme 

Es soll eine „Plattform Schienengüterverkehrssicherheit“ institutionalisiert werden mit dem 

Ziel, die Akteure für Sicherheitsfragen zu sensibilisieren, die gemachten Erfahrungen besser zu 

verbreiten und zu nutzen sowie Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Möglicherweise kann 

ein Teil der Aufgaben der KOSEB in diese neue Plattform integriert werden. 

Aufgaben der Plattform: 

- Informations- und Erfahrungsaustausch BAV mit relevanten BAV-externen Akteuren im In- 

und Ausland 
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- Identifizierung des Handlungsbedarfs für Verbesserungen der Sicherheit im Schienengüter-

verkehr 

- Gegenseitige Sensibilisierung für Probleme und Anliegen der Akteure 

- Anstossen von Aktivitäten zur Verbesserung und Optimierung der Sicherheit im Schienengü-

terverkehr 

- Abstimmung mit den Entwicklungen im Schienenpersonenverkehr 

Themen/Inhalte der Plattform: 

- Sicherheitsstrategie/-ziele und Aufgaben/Zuständigkeiten  

- Entwicklung der Sicherheit im Schienengüterverkehr allgemein (auch Orientierung über lau-

fendes Sicherheitsmonitoring und -controlling, vgl. spätere Massnahmen) 

- Erfahrungen aus den Betriebskontrollen, Audits, Inspektionen und Zulassungen 

- Erfahrungen aus Ereignissen 

- Information über laufende Aktivitäten der Akteure 

- Information über laufende Aktivitäten der ERA und UIC 

- Verbesserungs-/Optimierungsmassnahmen  

Durchführung: 

- Alle 4 bis 6 Monate (2 bis 3 Mal pro Jahr) 

- Einladung durch BAV in Abstimmung mit den übrigen Akteuren 

- Dokumentation der Erkenntnisse, Aufgaben, Zuständigkeiten und Termine 

Kompetenzen:  

- Empfehlungen an die beteiligten Akteure 

- Anträge an die BAV-Direktion 

Involvierte Akteure 

- BAV-intern: wichtigste Abteilungen und Sektionen, welche sich mit dem Thema Schienengü-

terverkehrssicherheit befassen  

- Extern: (je nach Thema ist eine unterschiedliche Beteiligung an den einzelnen Treffen denk-

bar) EVU, Eisenbahninfrastrukturunternehmen, VöV, VAP, weitere Infrastrukturbetreiber, 

Dienstleister, Zertifizierungsstellen, Sachverständige, Prüfstellen, benannte Stellen  

- Leitung der Plattform: beim BAV (Direktionsstufe)  

Erwartete Wirkungen auf die Sicherheit 

Positive Wirkungen 

- Verbesserung der Zusammenarbeit, Information, Erfahrungsaustausch und Sensibilisierung 

- Laufende Verbesserung der Regulierung und der Prozesse sowie Aufgabenteilung in allen drei 

Phasen (normativ, präventiv, betrieblich) 

- Reduktion der Mängel bei Kontrollen, Audits, Inspektionen, Zulassungen usw. 

- Reduktion der sicherheitsrelevanten Ereignisse 

- Erhöhung des Sicherheitsniveaus 

Negative Wirkungen 

- Zeitbedarf für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Plattformveranstal-

tung 

Kosten 

Aufwand für das BAV  

- Einladung, Leitung und Dokumentation der Plattformveranstaltungen 

- Vorbereitung von Beiträgen zu den Plattformveranstaltungen 

- Aufwand insgesamt beschränkt; wenig bis keine zusätzlichen personellen Ressourcen not-

wendig; Plattform kann voraussichtlich einen Teil der heutigen bilateralen Gespräche erset-

zen 
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Aufwand für die Marktakteure 

- Teilnahme an den Plattformveranstaltungen 

- Vorbereitung von Beiträgen für die Plattformveranstaltungen 

- Aufwand insgesamt beschränkt; keine zusätzlichen personellen Ressourcen notwendig; Platt-

form kann voraussichtlich einen Teil der heutigen bilateralen Gespräche ersetzen  

Gesamtbeurteilung 

Insgesamt kann bei beschränktem Aufwand ein hoher Nutzen erwartet werden. Das Kosten-

Nutzen-Verhältnis wird als gut bewertet. 

Kooperationsbedarf/offene Fragen 

- Es wäre noch zu prüfen, ob die Sicherheit im Güter- und Personenverkehr an der gleichen 

Plattform thematisiert werden soll. Wir gehen davon aus, dass es je nach Thematik sinnvoll 

ist, Sicherheitsaspekte im Güter- und Personenverkehr in der gleichen Plattform zu behan-

deln, da teilweise die gleichen Personen zuständig sind und weil Synergien der Zusammenar-

beit genutzt werden können. 

- Es ist zu klären, welche bestehenden Dialoge mit der institutionalisierten Plattform abgedeckt 

sind (KOSEB) und welche noch weiterzuführen wären. 

 

B  Konkret is ierung der  S icherhe its z ie le  

Bezug zu strategischer 

Stossrichtung: 1 

Betroffene Phase: 

normativ 

Umsetzungshorizont: 

kurzfristig 

Wirkungshorizont: 

mittel- bis langfristig 

Beschrieb 

Ausgangslage 

Die Beurteilung der Wirksamkeit einer politischen Tätigkeit setzt klare und realistische Ziele 

voraus. Im Fall der Sicherheitspolitik ist dies nicht immer einfach.  

Im Sicherheitskonzept des BAV (BAV 2009b) werden Sicherheitsgrundsätze bezüglich des 

öffentlichen Verkehrs formuliert. Wir gehen davon aus, dass diese auch für den Schienengü-

terverkehr gelten. Dabei stehen die Sicherheit der Menschen und der Schutz der Umwelt im 

Vordergrund. Als Ziel ist formuliert, dass die Sicherheit im Vergleich zum heutigen Stand 

mindestens gleich bleiben soll und mit dem Sicherheitsniveau führender Länder vergleichbar 

sein soll. Zudem soll das Sicherheitsniveau dauernd überwacht werden. Diese Ziele sind sehr 

allgemein gehalten und für eine Wirkungskontrolle nur beschränkt verwendbar. 

Eine nähere Betrachtung der Sicherheitsziele und die Experteninterviews zeigen, dass 

- die Sicherheitsziele für eine Überprüfung und einen Vergleich mit führenden Länder zu 

wenig konkretisiert und nicht quantifiziert sind; ein konkretes Niveau ist nicht definiert. 

- eine Differenzierung bezüglich Ereignisfällen und effektiver Schadenfälle fehlt.  

Für ein wirkungsvolles Sicherheitsmonitoring und eine wirkungsvolle Massnahmenbeurteilung 

fehlt ein konkretes Set von Wirkungs- und Leistungszielen. 

Massnahme 

Die Sicherheitsziele für den Schienengüterverkehr sollen für ein wirkungsvolles Sicherheitsmo-

nitoring und eine wirksame Massnahmenbeurteilung konkretisiert und operationalisiert wer-

den. Dazu gilt es, ein Zielsystem mit Leistungs- und Wirkungsindikatoren aufzubauen. Das 

Zielsystem sollte folgende Anforderungen erfüllen: 

- Fokussierung auf den Schienengüterverkehr 

- Differenzierung nach Schadenfällen und Gefährdungen 

- Vergleichsmöglichkeit mit dem Strassengüterverkehr 

- Vergleichsmöglichkeit mit dem Schienenpersonenverkehr 
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Mögliche Wirkungsindikatoren sind: 

- Anzahl sicherheitsrelevante Ereignisse nach Ereignisklassen (Schadenfälle und Gefährdun-

gen) 

- Anzahl Verunfallte, Verletzte und Tote pro Jahr 

- Ereignisraten nach Ereignisklassen mit und ohne Gefahrgut 

- Unfallraten, Verletztenraten und Getötetenraten pro Jahr 

- Anzahl Beanstandungen aus Betriebskontrollen 

Mögliche Leistungsindikatoren sind: 

- Anzahl Betriebskontrollen und Audits 

- Anzahl Sitzungen der Sicherheitsplattform 

Involvierte Akteure 

- Sektion SRM, Sektionen der Abteilung Sicherheit 

- Einbezug der Marktakteure bei der Zielformulierung 

Erwartete Wirkungen auf die Sicherheit 

Positive Wirkungen 

- Ermöglichung eines wirkungsvollen Sicherheitsmonitorings und einer wirkungsvollen Beur-

teilung von Massnahmen (inkl. Vergleich mit Strasse und mit Ausland) 

- Verbesserte Erkennbarkeit des Handlungsbedarfs  

- Optimierung der Instrumente/Massnahmen aller drei Phasen für die Erreichung eines be-

stimmten Sicherheitsniveaus (Erhöhung Effizienz und Effektivität) 

Negative Wirkungen 

- Personalaufwand für den Aufbau des Zielsystems 

Kosten 

Aufwand für das BAV  

- Erarbeitung der Ziele und der Definition der Wirkungs- und Leistungsindikatoren 

- Quantifizierung der Ziele 

- Vorgaben für die Messung der Ziele 

Aufwand für die Marktakteure 

- Gering (Einbindung der Markakteure in die Zielformulierung) 

Gesamtbeurteilung 

Hoher Nutzen bei beschränktem Aufwand; zwingende Voraussetzung für ein wirkungsvolles 

Leistungs- und Wirkungscontrolling 

Kooperationsbedarf/offene Fragen 

- Abstimmung mit „Gemeinsamen Sicherheitszielen“ GSZ und „Gemeinsamen Sicherheitsin-

dikatoren“ GSI der EU 

- Vergleichbarkeit der Definitionen und Kennwerte mit dem Strassengüterverkehr 

- Vergleichbarkeit mit Kennwerten des Schienenpersonenverkehrs 

 

C  Aufbau  und Betr ieb  S icherhe itsmon itor ing / -control l i ng  

Bezug zu strategischen 

Stossrichtungen: 2, 3 

Betroffene Phase: 

normativ, Betrieb 

Umsetzungshorizont: 

kurzfristig 

Wirkungshorizont: 

mittel- und langfristig 

Beschrieb 

Ausgangslage 

Aussagekräftige statistische Daten sind eine zentrale Grundlage sowohl für die frühzeitige 

Identifizierung von Problemen (Monitoring) als auch für die Überprüfung der Umsetzung von 
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Sicherheitszielen (Controlling). Heute werden einerseits Schienengüterverkehrsdaten (Leistun-

gen, Tonnagen usw.), Ereignisdaten (Schadenfälle, Gefährdungen) sowie auch Daten im Rah-

men der Betriebskontrollen (Beanstandungen, Mängel) erhoben. Bei den Betriebskontrollen 

für Güterzüge erfolgt auch eine systematische Auswertung der Fehler nach Fehlerquellen, 

welche eine Ermittlung der Fehlersummenwerte nach EVU zulassen. Aufgrund der unter-

schiedlichen Kontrollintensität und den unterschiedlich abgedeckten Marktsegmenten sind den 

Vergleichen aber gewisse Grenzen gesetzt. 

Bei den Schienengüterverkehrsdaten und Ereignisdaten fehlt eine systematische und standardi-

sierte Aufbereitung, Analyse und Dokumentation von Kenngrössen zur Sicherheit im Schie-

nengüterverkehr und ein laufender Vergleich der Kenngrössen mit dem Schienenpersonenver-

kehr und dem Strassengüterverkehr. Dies erschwert die Überprüfung der gesteckten Sicher-

heitsziele im Schienengüterverkehr.  

Massnahme 

Zur laufenden Überprüfung der Sicherheitsziele (vgl. Massnahme G) soll ein Sicherheitsmoni-

toring und -controlling aufgebaut werden, das eine Beurteilung des Sicherheitsniveaus im 

Schienengüterverkehr ermöglicht; dies im Vergleich zu bisher, im Vergleich zu führenden 

europäischen Ländern, im Vergleich zum Strassengüterverkehr und evtl. im Vergleich zum 

Schienenpersonenverkehr. 

Die für die konkretisierten Sicherheitsziele (Massnahmen G) notwendigen Ereignisdaten und 

Daten aus Betriebskontrollen werden laufend in der notwendigen Differenzierung erfasst, 

analysiert und dokumentiert. Die Daten werden mindestens einmal jährlich (evtl. 6-monatlich) 

ausgewertet und die definierten Kennzahlen ermittelt (inkl. Vergleichswerte im Strassengüter-

verkehr in Zusammenarbeit mit dem ASTRA). Darauf gestützt, wird die Entwicklung des 

Sicherheitsniveaus im Schienengüterverkehr beurteilt. Das laufende Sicherheitsmonitoring 

erlaubt es, den Handlungsbedarf zu erkennen und auch Massnahmen hinsichtlich der kriti-

schen Kennwerte zu beurteilen. Die Ergebnisse sollen in ein laufendes Reporting (Sicherheits-

plattform usw.) einfliessen. 

Involvierte Akteure 

- Sektion SRM, Sektionen der Abteilung Sicherheit 

Erwartete Wirkungen auf die Sicherheit 

Positive Wirkungen 

- Grundlage sowohl für die Früherkennung von Sicherheitsproblemen wie auch für die lau-

fende und systematische Beurteilung der Erreichung von Sicherheitszielen 

- Erhöhung der Effektivität und der Effizienz der Sicherheitspolitik im Schienengüterverkehr 

- Ausrichtung der Tätigkeiten und Massnahmen auf Abweichungen der Ist- von den Soll-

Werten 

Negative Wirkungen 

- Aufwand für den Betrieb des Sicherheitsmonitorings 

Kosten 

Aufwand für das BAV  

- Personalaufwand für den Aufbau des Monitorings/Controllings 

- Personalaufwand für den laufenden Betrieb des Monitorings/Controllings (Datenauswer-

tung, Reporting) 

Aufwand für die Marktakteure 

- Kein zusätzlicher Aufwand 
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Gesamtbeurteilung 

Der Nutzen eines systematischen Sicherheitsmonitorings/-controllings erscheint hoch, da es 

eine Optimierung der Effektivität und Effizienz der Sicherheitsmassnahmen erlaubt. Der zu-

sätzliche Aufwand ist beschränkt, da heute die Schienengüterverkehrsdaten, Ereignisdaten und 

Ergebnisse der Betriebskontrollen bereits erfasst werden. Ein Sicherheitscontrolling ist eine 

zwingende Voraussetzung für eine wirkungsvolle Überprüfung der sicherheitspolitischen Ziel-

setzungen. 

Kooperationsbedarf/offene Fragen 

- Abstimmung auf Sicherheitsmonitoring beim Schienenpersonenverkehr 

- Abstimmung auf Sicherheitsmonitoring beim Strassengüterverkehr 

- Abstimmung auf das Sicherheitsmonitoring europäischer Länder (vor allem auch im Rah-

men der Umsetzung der EU-Richtlinie zur Interoperabilität und Sicherheit) 

 

D  Scha f fung Instrument  für  Kos ten-Nutzen -Ana lysen  von S icherhe i ts -

massnahmen  

Bezug zu strategischer 

Stossrichtung: 3 

Betroffene Phasen: 

normativ, präventiv, 

Betrieb 

Umsetzungshorizont: 

kurzfristig 

Wirkungshorizont: 

mittel- und langfristig 

Beschrieb 

Ausgangslage 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass  

- Angaben zu Nutzen und Kosten von bestehenden und geplanten Sicherheitsmassnahmen als 

Grundlage für Entscheide oft nicht oder nur in ungenügender Form vorliegen. 

- Massnahmen bei Marktakteuren erhebliche Kostenfolgen haben können und damit auch 

den intermodalen Wettbewerb (Schiene/Strasse) erheblich beeinflussen können. 

- das Sicherheitsniveau des Schienengüterverkehrs im Vergleich zum Strassengüterverkehr 

deutlich höher ist. 

- die Komplexität und Fülle der vorhandenen BAV-Vorschriften gross ist und dass insbeson-

dere kleinere EVU manchmal die Übersicht verlieren und unter Umständen Bestimmungen 

sogar falsch anwenden. 

Massnahme 

Bestehende und geplante Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit im Schienengüterver-

kehr sollen systematisch auf ihr (volkswirtschaftliches) Kosten-Nutzen-Verhältnis geprüft 

werden. Voraussetzung dafür ist eine Konkretisierung der Sicherheitsziele und ein verbessertes 

Sicherheitsmonitoring und -controlling (Massnahmen B und C). Mittels Kosten-Nutzen-

Analyse (KNA) kann dann die Zweckmässigkeit der Massnahmen besser beurteilt werden. 

Damit dies einheitlich erfolgt, sollen Vorgaben bzw. ein Instrument für eine einheitliche KNA 

geschaffen werden. Dieses Instrument sollte folgende Elemente enthalten: 

- Anforderungen/Kriterien, um festzulegen in welchen Fällen eine KNA sinnvollerweise 

durchzuführen ist (abhängig vom Wirkungspotenzial, Kostenpotenzial) 

- Kriterienset für den Nutzen von Sicherheitsmassnahmen (Akteure, Allgemeinheit) 

- Kriterienset für die zu berücksichtigenden Kosten von Sicherheitsmassnahmen (BAV, 

Marktakteure usw.) 

- Methoden/Verfahren für Ansätze einer Monetarisierung (inkl. Kostensätze) 

- Ablauf und beteiligte Stellen 

Für die KNA wird auf Excel-Basis ein Berechnungsinstrument geschaffen. In einem Handbuch 
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werden Vorgehen und Anwendung der KNA sowie das Berechnungshilfsmittel beschrieben.  

Involvierte Akteure 

- Sektionen der Abteilung Sicherheit, Sektionen Güterverkehr, Sektion SRM 

- Marktakteure (zur Bereitstellung von Grundlagen für die Ermittlung von Kosten und Nut-

zen) 

Erwartete Wirkungen auf die Sicherheit 

Positive Wirkungen 

- Vermeidung unverhältnismässiger Massnahmen zulasten von Marktakteuren 

- Verbesserung Entscheidungsgrundlagen für Sicherheitsmassnahmen 

- Optimierung/Entschlackung Regulativ 

- Weitere Verbesserung der Praxistauglichkeit von Massnahmen 

- Vermeidung von Benachteiligungen des Schienengüterverkehrs gegenüber dem Strassengü-

terverkehr 

Negative Wirkungen 

- Personalaufwand 

- Evtl. Reduktion des Sicherheitsniveaus durch Einstellung von Massnahmen mit schlechtem 

Kosten-Nutzen-Verhältnis 

Kosten 

Aufwand für das BAV  

- Personalaufwand für die Schaffung des Instrumentes  

- Personalaufwand für die Durchführung der Kosten-Nutzen-Analyse  

Aufwand für die Marktakteure 

- Bereitstellung von Grundlagen für die der Kosten-Nutzen-Analyse (Kosten, Nutzen) 

Gesamtbeurteilung 

Es kann ein hoher Nutzen durch Optimierung der Sicherheitsmassnahmen bei mittlerem Auf-

wand erwartet werden 

Kooperationsbedarf/offene Fragen 

- Methodische Behandlung und Quantifizierung der Nutzen und Kosten 

- Eingrenzungskriterien für die Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse 

- Abstimmung mit den „Gemeinsamen Sicherheitsindikatoren“ GSI gemäss EU-Richtlinie zu 

Interoperabilität und Sicherheit 

 

E  Verbesserte  Zusammenarbe it  zw ischen den dre i  Phasen  im BAV 

Bezug zu strategischer 

Stossrichtung: 4 

Betroffene Phase: 

normativ, präventiv, 

Betrieb 

Umsetzungshorizont: 

kurzfristig 

Wirkungshorizont: 

mittel- bis langfristig 

Beschrieb 

Ausgangslage 

Die Aufgaben des BAV umfassen die Phasen Regulation (normative Phase), Genehmigung 

(präventive Phase) sowie Überwachung und Sanktion (Betriebsphase). Die Evaluation hat 

gezeigt, dass  

- bezüglich Interaktion und Schnittstellen zwischen den Phasen Verbesserungsbedarf besteht. 

Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Nicht-Nutzung der Erkenntnisse einer Phase (z.B. Be-

trieb) in den übrigen Phasen (normativ und präventiv) wegen ungenügendem Feedback oder 

ungenügenden Rückkopplungen. Auch werden die mit in der normativen Phase erarbeiteten 
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Bestimmungen verbundenen Kosten in der Betriebsphase zu wenig berücksichtigt (vgl. Mas-

snahme D). 

- die präventive Phase gegenüber der normativen Phase und Betriebsphase gestärkt werden 

sollte. 

Aus dem Konzept Sicherheitsaufsicht des BAV in der Betriebsphase (Überwachung) (BAV 

2010b) ist ersichtlich, dass eine Nutzung der Erkenntnisse aus der Überwachung in anderen 

Phasen und Prozessen angedacht ist. Dieser Ansatz sollte für den gesamten Regelkreis institu-

tionalisiert werden. 

Massnahme 

Zur Verbesserung der Interaktion und der Schnittstellen der normativen Phase, der präven-

tiven Phase und der Betriebsphase soll die Kooperation der in den drei Phasen tätigen Akteure 

verstärkt und verbessert werden. Dies garantiert, dass der Feedback-Kreislauf nicht nur kon-

zeptionell angedacht, sondern auch (mit ausreichenden Ressourcen) „gelebt“ wird. Elemente 

einer solcherart verbesserten Zusammenarbeit sind: 

- Systematische Aufbereitung der Erkenntnisse einer Phase zuhanden der anderen zwei Phasen 

(inkl. Handlungsbedarf und Verbesserungsvorschläge) im Sinne eines Vorschlagswesens 

- Periodische Regelkreis-Workshops mit Vertretern aus den drei Phasen (mit Diskussion Er-

kenntnisse, Handlungsbedarf, Verbesserungsvorschläge usw.) 

- Periodisches Reporting über die Resultate in den Direktionssitzungen des BAV 

Involvierte Akteure 

- Sektion SRM, Sektionen der Abteilung Sicherheit  

- Alle Stellen mit gesetzgebender Funktion mit möglicher Sicherheitsrelevanz 

Erwartete Wirkungen auf die Sicherheit 

Positive Wirkungen 

- Sicherstellung der zwingenden Nutzung der Erkenntnisse 

- Verbesserung der Interaktion/Schnittstellen der drei Phasen 

- Erhöhung Effizienz/Qualität der Zusammenarbeit 

- Verbesserung der in den drei Phasen genutzten Instrumente 

- Verbesserung Praxistauglichkeit und -Akzeptanz der BAV-Vorgaben 

- Reduktion der Ereignis- und Schadenfälle 

Negative Wirkungen 

- Erhöhung Personalaufwand 

Kosten 

Aufwand für das BAV  

- Personalaufwand für die Konkretisierung der institutionalisierten Zusammenarbeit der drei 

Phasen 

- Personalaufwand für die Erfassung der Erkenntnisse, Handlungsbedarf und Verbesserungs-

vorschläge 

- Personalaufwand für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Regelkreis-

Workshops 

Aufwand für die Marktakteure 

- Kein direkter Mehraufwand bei den Marktakteuren 

Gesamtbeurteilung 

Hoher Nutzen bei beschränktem Aufwand 

Kooperationsbedarf/offene Fragen 

- Definitive (personelle) Zuständigkeiten und Ressourcenbedarf 
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F  Konkret is ierung der  Entsche idungsgrund lagen  für  op t im ier ten  Ris iko- /  

St ichprobenansat z  

Bezug zu strategischen 

Stossrichtungen: 2, 3 

Betroffene Phase: 

normativ, präventiv 

Umsetzungshorizont: 

kurzfristig 

Wirkungshorizont: 

kurz- bis mittelfristig 

Beschrieb 

Ausgangslage 

Das BAV verfolgt heute einen risiko-und stichprobenorientieren Ansatz in seinem Sicherheits-

konzept (vgl. BAV 2009b und Abschnitt 2.4.1). Das Wissen um bestimmte Risiken stützt das 

BAV heute auf Sicherheitsnachweise, Auswertungen von sicherheitsrelevanten Informationen, 

eigenes Fachwissen und eigene Erfahrung. 

Dieser Ansatz hat sich grundsätzlich bewährt; lässt aber in der Umsetzung den Experten im 

BAV einen sehr grossen Handlungsspielraum. Somit ist nicht sichergestellt, dass die Anwen-

dung des Ansatzes über die verschiedenen sicherheitsrelevanten Tätigkeiten hinaus vergleich-

bar ist. Zudem könnte die Effektivität und Effizienz des Ansatzes erhöht werden, wenn die 

Risiken, die Handlungen erfordern, näher spezifiziert würden. 

Massnahme 

Zur Optimierung und Vereinheitlichung des risikoorientierten Vorgehens sollen die Grundla-

gen zur Risikobeurteilung verbessert bzw. strukturiert werden. Insbesondere soll konkretisiert 

werden, auf Basis welcher Grundlagen in welchen Fällen Stichproben gemacht werden. Dies 

umfasst auch die verbesserte Nutzung der Ereignisstatistik (vgl. Massnahme C) und eine sys-

tematische Auswertung der Sicherheitsnachweise usw. Aufgrund von Statistiken und Checklis-

ten kann die Auswahl von Stichproben objektiviert werden. 

Die Umsetzung könnte in Form eines Handbuchs/Leitfadens oder einer Weisung erfolgen.  

Involvierte Akteure 

- Sektion SRM, Sektionen der Abteilung Sicherheit 

Erwartete Wirkungen auf die Sicherheit 

Positive Wirkungen 

- Harmonisierung der Anwendung des risikoorientierten Ansatzes bei den verschiedenen 

Sicherheitsaufgaben 

- Objektivierung der Anwendung des risikoorientierten Ansatzes 

- Steigerung der Effektivität und der Effizienz des risikoorientierten Ansatzes 

- Reduktion des Aufwands für Stichproben  

Negative Wirkungen 

- Einschränkung Handlungsspielraum BAV-Experten  

Kosten 

Aufwand für das BAV  

- Personalaufwand für die Schaffung und Nachführung der notwendigen Grundlagen (Hand-

buch, Leitfaden, Weisung) 

Aufwand für die Marktakteure 

- Bringt eher eine Reduktion des Aufwands, falls Stichproben reduziert werden 

- Evtl. Mehrbelastung der Akteure mit Sicherheitsproblemen durch häufigere Kontrollen 

Gesamtbeurteilung 

Eine Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen verbessert die einheitliche Anwendung des 

risikoorientierten Ansatzes. Insgesamt weist die Massnahme ein positives Kosten-Nutzen-

Verhältnis auf. 
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Kooperationsbedarf/offene Fragen 

- Potenzial für die Reduktion der Stichproben ist unklar. 

- Auch hier besteht ein Bezug zur neuen EU-Richtlinie, welche den Einsatz „Gemeinsamer 

Sicherheitsmethoden“ GSM vorsieht. 

 

G  Förderung automat is cher  S i cherhe itskontro l l sys teme 

Bezug zu strategischer 

Stossrichtung: 3 

Betroffene Phase: 

präventiv, Betrieb  

Umsetzungshorizont: 

kurzfristig 

Wirkungshorizont: 

kurz- bis mittelfristig 

Beschrieb 

Ausgangslage 

In den letzten Jahren wurde das Netz von automatischen Sicherheitskontrollen erweitert (sta-

tionäre Prüfanlagen, Profilmessanlagen, Wagenüberwachungsausrüstungen usw.). Die techni-

schen Entwicklungen verbessern die automatischen infrastruktur- und rollmaterialseitigen 

Kontrollmöglichkeiten laufend. 

Das Kontrollpersonal steht zunehmend unter Druck und hat für die Kontrollen ein immer 

geringeres Zeitbudget zur Verfügung. Dies wirkt sich nachteilig auf das Erkennen von fehlba-

ren Zuständen und Handlungen aus. 

Aus den Interviews ist ersichtlich, dass automatisierte Sicherheitskontrollen eine positive Wir-

kung auf die Sicherheit haben, aber auf der anderen Seite auch mit bedeutenden Investitionen 

verbunden sind.  

Massnahme 

Das BAV fördert die weitere Ausrüstung der Infrastruktur und des Rollmaterials mit Sicher-

heitskontrollanlagen mit folgenden Teilmassnahmen: 

- Unterstützung von Forschung und Entwicklung in diesem Bereich 

- Das BAV als „Marktscout“: Verfolgen der technischen Neuerungen auf dem Weltmarkt und 

Information intern und extern über neue Möglichkeiten der automatisierten Sicherheits-

überwachung 

- Weiterbildung BAV-intern und -extern bezüglich dieser Themen 

- Evtl. finanzielle Anreize für Infrastrukturbetreiber, welche die Ausrüstung der Netze mit den 

neuen Anlagen besonders rasch umsetzen. (Im Bereich Rollmaterial scheint dies nicht oppor-

tun, weil die Güterwagen auf dem gesamten europäischen Netz verkehren. Finanzielle An-

reize für Rollmaterial müssten also mit der ERA abgestimmt werden; zum Beispiel im Rah-

men eines gemeinsamen Finanzierungsfonds für sicherheitssteigernde Massnahmen) 

Je nach Ausgestaltung der Massnahmen braucht es auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe eine 

Spezifizierung der Beitragsvoraussetzungen, der anrechenbaren Kosten und der Beitragshöhe 

u.a.m. 

Involvierte Akteure 

- Sektion SRM, Sektionen der Abteilung Sicherheit 

- Abteilung Finanzierung 

Erwartete Wirkungen auf die Sicherheit 

Positive Wirkungen 

- Verbreitung und Verbesserung von automatisierten Sicherheitskontrollen nach dem neusten 

Stand der Technik 

- Rückgang Fehlhandlungen/fehlerhafte Zustände 

- Rückgang der meldepflichtigen Ereignisse 

- Erhöhung der Sicherheit im Schienengüterverkehr 
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- Reduktion personeller Kontrollaufwand 

Negative Wirkungen 

- Keine 

Kosten 

Aufwand für das BAV  

- Personalaufwand (Marktüberwachung usw.); eine teilweise Auslagerung an spezialisierte 

Firmen ist denkbar 

- Evtl. Personaleinsparung bei den Betriebskontrollen 

- Evtl. Mittel für finanzielle Anreize (evtl. auch nur Umlagerung) 

Aufwand für die Marktakteure 

- Reduktion von Kosten für automatisierte Sicherheitseinrichtungen 

- Reduktion Kontrollaufwand durch Personal 

- Personalaufwand für die Vorbereitung und Einreichung der Gesuche für finanzielle Unter-

stützung 

Gesamtbeurteilung 

Die Massnahmen dürften je nach Ausgestaltung Kosten in unterschiedlicher Höhe verursa-

chen. Es sind durchwegs positive Wirkungen auf die Sicherheit zu erwarten. Insgesamt sollte 

diese Massnahme ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen. 

Kooperationsbedarf/offene Fragen 

- Klärung der Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit ERA 

- Konkretisierung Beitragsvoraussetzungen und -höhe 

 

H  Sankt ions -  und Me ldekonzept  

Bezug zu strategischer 

Stossrichtung: 3 

Betroffene Phase: 

normativ, Betrieb 

Umsetzungshorizont: 

mittelfristig 

Wirkungshorizont: 

mittel- bis langfristig 

Beschrieb 

Ausgangslage 

Im Rahmen der Betriebskontrollen von Güterzügen oder auch in anderen Zusammenhängen 

zeigen sich regelmässig Mängel bzw. Fehler, die eine Relevanz für die Sicherheit des Schienen-

güterverkehrs aufweisen. Trotz der Intensivierung der Kontrollen treten immer wieder 

schwerwiegende Fehler auf und der Fehlersummenwert liegt noch nicht im international ver-

einbarten Zielbereich von weniger als 1 Prozent (vgl. BAV 2011b). Es stellt sich daher die 

Frage, ob durch das Verhängen von koordinierten und zweckmässigen Sanktionen bzw. einem 

abgestimmten Sanktions- und Meldekonzept die Abweichungen und Beanstandungen reduziert 

werden könnten. 

Aus der Online-Befragung geht hervor, dass Vertreter des BAV und der EVU in Sanktionen 

durchaus ein Potenzial für Verbesserungen bei der Schienengüterverkehrssicherheit sehen 

(während die Infrastrukturbetreiber und die Verlader/Logistikunternehmer diesbezüglich eher 

skeptisch eingestellt sind). 

Die Sanktionsmöglichkeiten wurden durch das BAV (BAV 2011e) untersucht. Die (rudimentä-

re) Untersuchung kam zum Schluss, dass die heutige Gesetzgebung grundsätzlich bereits zahl-

reiche Sanktionsmöglichkeiten enthält, dass aber beispielsweise Ordnungsbussen eine eher 

geringe Lenkungswirkung bei grossem Nachweisaufwand hätten. Der Nutzen zusätzlicher 

Sanktionsmöglichkeiten, die unter Umständen auf einer neuen gesetzlichen Grundlage basieren 

müssten, wird im Rahmen dieser Analyse bezweifelt. Die zentralen Empfehlungen der Analyse 

zielen in die Richtung einer Klärung von zweckmässigen Sanktionen (in den Gebieten der 
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einzelnen Prozessverantwortlichen) und einer Sensibilisierung der Mitarbeitenden. 

Ein eigentliches Sanktionskonzept fehlt zurzeit noch vollständig, insbesondere erscheint auch 

das Verhältnis zwischen Meldewesen und Sanktionen nicht definiert. Ausgehend von der Ana-

lyse der Sanktionsmöglichkeiten des BAV (BAV 2011e) ist deshalb der bestehende (und wohl 

auch genügende) Spielraum für Sanktionen auszuschöpfen und im Rahmen eines gesamtheitli-

chen Konzepts, das auch ein geeignetes Meldewesen umfasst, abzustimmen und auszunützen. 

Massnahme 

Das BAV sollte im Rahmen eines Projekts ein amtsweites Sanktions- und Meldekonzept ent-

wickeln und anschliessend konsequent anwenden.  

Fehlerhafte Zustände/fehlerhaftes Verhalten können sein (BAV 2011e, S. 7): 

- Fehlbare Handlungen bei Audits/Betriebskontrollen (Verstoss gegen Vorschriften, Nichtein-

halten von Vorgaben, Missachten vom Auflagen, Missachten von Verfahren) 

- Fehlhandlungen im Zusammenhang mit Ereignissen (Fehlhandlungen, die zu einem melde-

pflichtigen Ereignis führen, Missachtung Meldepflicht) 

- Missachten von Auflagen (Zulassung, Betriebsbewilligung, Sicherheitsbescheinigung usw.) 

- Missachten von Vorschriften (Betreiben ohne Genehmigung oder ohne Zulassung) 

Die Feststellung solcher Fehlhandlungen oder Missachtungen funktioniert gemäss SRM heute 

gut. Das freiwillige Meldewesen in diesem Bereich muss ebenfalls systematisiert und in ein 

vernünftiges und zweckmässiges Verhältnis zu den Sanktionen gestellt werden. 

Die Sanktionen sollten auf wiederholte fehlerhafte Zustände bzw. auf wiederholtes Fehlver-

halten ausgerichtet werden. 

Dabei sind folgende Sanktionsmöglichkeiten vorstellbar: 

- strafrechtliche Folgen, 

- Auflagen (administrative Massnahmen), 

- präventive Massnahmen (wie z.B. Zwangskurse der verantwortlichen Personen usw.), 

- Entzug der Betriebsbewilligung, 

- Entzug der Sicherheitsbescheinigung. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass, gestützt auf die bestehenden gesetzlichen Grundla-

gen, ein breites Instrumentarium entwickelt werden kann. Punktuelle Anpassungen können – 

falls nötig – nach der Erarbeitung des Konzepts vorgenommen werden. 

Die betrieblichen Sofortmassnahmen funktionieren bereits heute gut und haben eine gute 

Lenkungswirkung (BAV 2011e). Im Zusammenhang mit Strafen ist dem Verhältnis zwischen 

Aufwand und Nutzen im Rahmen des Konzepts besondere Beachtung zu schenken. 

Die Kriterien für Art und Umfang der Massnahmen im Zusammenhang mit sicherheitsrelevan-

ten, fehlerhaften Zuständen bzw. Fehlhandlungen und allfällige Wiederholungsintervalle sind 

im Rahmen des Konzepts risikoorientiert zu spezifizieren.  

Involvierte Akteure 

- Sektion SRM, Sektionen der Abteilung Sicherheit bzw. Prozessverantwortliche 

- Sektion Recht  

Erwartete Wirkungen auf die Sicherheit 

Positive Wirkungen 

- Entwicklung bzw. Schärfung des Bewusstseins der Konsequenzen fehlerhaften Verhaltens 

bzw. fehlerhafter Zustände seitens der Verantwortlichen 

- Rückgang Fehlhandlungen/fehlerhafte Zustände 

- Rückgang der meldepflichtigen Ereignisse 

- Erhöhung der Sicherheit im Schienengüterverkehr 

- Evtl. Förderung von freiwilligen Meldungen 
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Negative Wirkungen 

- Belastung der Zusammenarbeit/des Dialogs in Sicherheitsfragen zwischen dem BAV und den 

EVU und weiteren Akteuren 

- Evtl. Erhöhung des Anteils von Nichtmeldungen bei meldepflichtigen Ereignissen (kann aber 

durch ein geeignetes Zusammenspiel von Meldewesen und Sanktionen vermieden werden) 

Kosten 

Aufwand für das BAV  

- Projektaufwand im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Konzepts (Personalaufwand für 

Konkretisierung der Bedingungen und des Umfangs von Sanktionsmassnahmen, Projektlei-

tungsaufwand) 

- Personalaufwand für die Umsetzung des Konzepts (Vorbereitung und Verfügung von Sank-

tionsmassnahmen) 

- Aufgrund der (bisher nicht feststellbaren) Koordination in diesem Bereich sind Ressourcen-

einsparungen ebenfalls denkbar. 

Aufwand für die Marktakteure 

- Je nach Sanktionen erleiden EVU starke Nachteile, die sich auch auf das finanzielle Ergebnis 

auswirken können (bis zur existenziellen Bedrohung bei kleineren Unternehmen); allerdings 

hat auch die erwünschte Compliance Mehraufwand für diejenigen Unternehmen zur Folge, 

die sich nicht an sicherheitsrelevante Vorschriften halten. 

Gesamtbeurteilung 

Die Auswirkungen von vermehrten und insbesondere abgestimmten Sanktionen sowie freiwil-

ligen Meldungen sind als positiv zu bewerten. Der damit verbundene Aufwand seitens des 

BAV erscheint überschaubar; hingegen braucht es Ressourcen für den Aufbau und Betrieb 

eines zweckmässigen Instrumentariums im Rahmen des geforderten abgestimmten Konzepts. 

Kooperationsbedarf/offene Fragen 

- Im Rahmen eines ersten Projektschrittes hat eine Konkretisierung der Kriterien und Fehl-

handlungen, die eine Sanktionierung erforderlich machen, zu erfolgen. 

- Prüfung/Abstimmung im Umgang mit Sanktionen und Meldungen in anderen Bereichen als 

dem Schienengüterverkehr. 

- Der normative Anpassungsbedarf kann definitiv erst beim Vorliegen des abgestimmten 

Konzepts beurteilt werden; er wird aus heutiger Sicht jedoch als nicht vorhanden bzw. mi-

nimal eingeschätzt, da die gesetzlichen Grundlagen als ausreichend erscheinen für eine Viel-

zahl strafrechtlicher und administrativer Massnahmen. 

 

I  Verst ärkung in ternat iona le  Zusammenarbe i t  

Bezug zu strategischer 

Stossrichtung: 5 

Betroffene Phasen: 

normativ, präventiv, 

Betrieb 

Umsetzungshorizont: 

kurz- bis mittelfristig 

Wirkungshorizont: 

mittel- bis langfristig 

Beschrieb 

Ausgangslage 

Die Evaluation hat gezeigt, dass 

- aufgrund der zunehmenden Europäisierung des Schienengüterverkehrs der europäische 

Kooperations- und Koordinationsbedarf zugenommen hat. Zahlreiche relevante Sicherheits-

vorgaben (z.B. UIC, ERA) werden auf europäischer Ebene erarbeitet, teilweise (mit zuneh-

mender Tendenz) ohne direkten Einfluss des BAV. 

- zahlreiche Fehlerquellen bei Betriebskontrollen aus dem Ausland importiert werden und für 
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einen grossen Teil der Transitzüge die Vertrauensübergabe gilt. Damit ist der Einflussbe-

reich der Schweizer EVU und des BAV beschränkt und es besteht eine starke Abhängigkeit 

von der Qualität der Sicherheitsvorgaben und -prozesse in den übrigen europäischen Län-

dern. 

- die Schweiz einen vergleichsweise hohen Standard in Sicherheitsbelangen des Schienengüter-

verkehrs hat. 

- aus Sicht der Marktakteure ein wesentliches und zunehmendes Potenzial bei einem vermehr-

ten Engagement des BAV auf internationaler Ebene liegt. 

Im Aussprachepapier zu den Betriebskontrollen Güterzüge (BAV 2011b) wird empfohlen, die 

internationale Zusammenarbeit mit den übrigen nationalen Sicherheitsagenturen zu vertiefen 

(Sensibilisierung, operative Zusammenarbeit, Informationsaustausch und Amtshilfe). Dies gilt 

unseres Erachtens nicht nur für die Betriebskontrollen, sondern ganz generell für die meisten 

sicherheitsrelevanten Themen. 

Massnahme 

Das BAV verstärkt die internationale Zusammenarbeit mit europäischen Ländern und Institu-

tionen (ERA, nationale NSA). Das BAV setzt sich für eine weitere Harmonisierung und Stan-

dardisierung der sicherheitsrelevanten Bestimmungen (normativ), der Bewilligungen und Zu-

lassungen (präventiv) und der Überwachung ein (Betrieb). Dies mit dem Ziel, das Sicherheits-

niveau auf europäischen Güterverkehrskorridoren durch die Schweiz zu erhöhen. Im Fokus 

stehen dabei Länder wie Italien, Deutschland, Belgien, Holland, Österreich und Frankreich. 

Die Zusammenarbeit soll unter anderem auch den Vergleich der Sicherheitsniveaus in den 

verschiedenen Ländern erlauben, den Austausch der Ergebnisse von Betriebskontrollen ermög-

lichen, den Austausch von Erkenntnissen aus Schadenfällen fördern und letztlich vor allem 

von einer nationalen zu einer europäischen Sicherheitskultur führen, ohne dass es zu einer 

Nivellierung nach unten kommt.  

Involvierte Akteure 

- BAV 

- Nationale Sicherheitsagenturen 

- ERA (entsprechende Kommission) 

- UIC  

Erwartete Wirkungen auf die Sicherheit 

Positive Wirkungen 

- Europäische Sicherheitskultur im Schienengüterverkehr 

- Vereinheitlichung und Harmonisierung von Standards (normativ, präventiv, betrieblich) 

entlang der relevanten Schienengüterverkehrskorridore durch die Alpen und auf weiteren 

Relationen 

- Reduktion der Mängel/Ereignisse, welche ausserhalb der Schweiz verursacht werden 

- Reduktion der Schadenfälle und Erhöhung des Sicherheitsniveaus 

Negative Wirkungen 

- Evtl. Widerstände/Konflikte wegen Einmischung bei anderen Ländern und bei ERA und UIC 

- Gefahr, dass sich die Schweiz tieferen Standards europäischer Länder anpassen muss 
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Kosten 

Aufwand für das BAV  

- Zeitaufwand für die Erstellung eines Konzepts zur Verstärkung der internationalen Zusam-

menarbeit (Zweck, Aufgaben, Themen, Beteiligte, Zuständigkeiten, Budget, Termine, Re-

porting), später Aktualisierung aufgrund der gemachten Erfahrungen 

- Zeitaufwand für die Vorbereitung, Teilnahme und Nachbereitung von Sitzungen und Ver-

anstaltungen mit verschiedenen europäischen Gremien  

Aufwand für die Marktakteure 

- Kein direkter Aufwand für die Marktakteure, ihr Input wird via institutionalisierter Platt-

form „abgeholt“ 

Gesamtbeurteilung 

Ein sehr hoher zu erwartender Nutzen steht einem mittleren bis grossen Aufwand gegenüber. 

Der Erfolg der Massnahme ist abhängig von der Kooperationsbereitschaft der ausländischen 

NSA sowie von der ERA und der UIC. 

Kooperationsbedarf/offene Fragen 

- Möglichkeiten zur verstärkten Mitwirkung der Schweiz in der ERA aufgrund der Bahnre-

form 2.2 

- Möglichkeiten zur verstärkten Mitwirkung in der UIC 

- Bereitschaft/Interesse anderer Länder/Institutionen zu einer verstärkten internationalen 

Zusammenarbeit 

 

J  Verst ärkung Aus-  und Wei terb i ldungsangebote  

Bezug zu strategischen 

Stossrichtungen:  

2, 3 und 5 

Betroffene Phasen: 

normativ, präventiv, 

Betrieb 

Umsetzungshorizont: 

kurzfristig 

Wirkungshorizont: 

mittel- und langfristig 

Beschrieb 

Ausgangslage 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass 

- die Marktöffnung und die Europäisierung im Schienengüterverkehr die Anforderungen 

betreffend Wissen und laufenden Aktivitäten auf nationaler und europäischer Ebene erhöht. 

- die Zahl der Schnittstellen und die Komplexität in allen drei Phasen (normativ, präventiv, 

Betrieb) zugenommen haben und damit auch die Anforderungen an die Zusammenarbeit ge-

stiegen sind. 

- das bestehende Aus- und Weiterbildungsangebot viele Themen nicht abdeckt. 

Massnahme 

Das BAV schafft Weiterbildungsangebote für BAV-Mitarbeitende und für die Marktakteure. 

Themen der Weiterbildung (einige Beispiele): 

- Sicherheitsphilosophie/-konzepte im Schienenverkehr (inkl. kulturelle Unterschiede im Voll-

zug) 

- Sicherheitsstatistik im Schienenverkehr 

- Veränderungen im Schienengüterverkehrsmarkt und Herausforderungen für die Sicherheit 

- Entwicklungen in der Regulierung zur Sicherheit auf europäischer und auf nationaler Ebene 

- Technische Entwicklungen zur Verbesserung der Sicherheit im Schienengüterverkehr 

- Möglichkeiten/Massnahmen für die Verbesserung der Sicherheit im Schienengüterverkehr 

Durchführung:  

- Organisation durch das BAV oder Delegation an spezialisierte Weiterbildungsakteure  



I N T E R F A C E  

 E V A L U A T I O N  S I C H E R H E I T  S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R  1 1 0  

- Einbezug von BAV-internen und -externen Experten 

- Halbtages- und Tagesveranstaltungen 

- Je nach Thema nur intern, extern oder gemischt 

Involvierte Akteure 

- BAV 

- Marktakteure 

Erwartete Wirkungen auf die Sicherheit 

Positive Wirkungen 

- Sicherstellung und teilweise Erhöhung der Qualität der Dienstleistungen des BAV in Bezug 

auf Sicherheit 

- Sicherstellung und teilweise Erhöhung der Qualität der Dienstleistungen der Marktakteure 

in Bezug auf Sicherheit 

- Verbesserung der Regulierung und der Prozesse in Bezug auf die Sicherheit beim BAV 

- Verbesserung der betrieblichen Abläufe in Bezug auf Sicherheit bei den Marktakteuren 

- Weitere Erhöhung der Effizienz der Dienstleistungen beim BAV und bei den Marktakteuren 

Negative Wirkungen 

- Keine 

Kosten 

Aufwand für das BAV  

- Für das BAV entstehen keine zusätzlichen Kosten. Die Weiterbildungsveranstaltungen (Kon-

zeption und Durchführung) sind durch Beiträge der teilnehmenden Marktakteure zu finan-

zieren. Die Kosten für die Teilnehmenden aus dem BAV sind aus dem laufenden Weiterbil-

dungsetat zu tragen. 

Aufwand für die Marktakteure 

- Übernahme der Kurskosten pro Teilnehmende 

Gesamtbeurteilung 

Insgesamt kann bei geringem Aufwand ein hoher Nutzen erwartet werden. Das Kosten-

Nutzen-Verhältnis ist gut. 

Kooperationsbedarf/offene Fragen 

- Abstimmung mit bestehenden Weiterbildungsangeboten 

- Klärung Interesse und Bedarf bei den Marktakteuren 

- Einbezug der Weiterbildungsthemen, die sich aus der Umsetzung der Bahnreform 2.2 erge-

ben 
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A 1  A N H A N G   

 A B K Ü R Z U N G S V E R Z E I C H N I S  A 1 . 1

AB Ausführungsbestimmungen 
AnG Anschlussgleise 
AnGG Bundesgesetz über die Anschlussgleise 
AnGV Verordnung über die Anschlussgleise 
ARE  Bundesamt für Raumentwicklung 
ASTRA Bundesamt für Strassen 
AVV Allgemeiner Vertrag für die Verwendung von Güterwagen 
AZG Bundesgesetz über die Arbeit in Unternehmen des öffentlichen Ver-

kehrs (Arbeitszeitgesetz) 
AZGV Verordnung über die Arbeit in Unternehmen des öffentlichen Verkehrs 
BAV Bundesamt für Verkehr 
BAFU Bundesamt für Umwelt 
BFS Bundesamt für Statistik 
BLS Bern-Lötschberg-Simplon Bahn AG 
BK Betriebskontrollen 
BV Bundesverfassung 
CIM Einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über die internationale 

Eisenbahnbeförderung von Gütern 
CIT Internationales Eisenbahntransportkomitee 
CIV Einheitliche Rechtsvorschriften für den Vertrag über die internationale 

Eisenbahnbeförderung von Personen und Gepäck 
COTIF Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr 
CUV Einheitliche Rechtsvorschriften für Verträge über die Verwendung von 

Wagen im internationalen Eisenbahnverkehr 
DB Deutsche Bahn 
EBA Eisenbahn-Bundesamt 
EBG Eisenbahngesetz 
EBV Eisenbahnverordnung 
ECM Entity in Charge of Maintenance 
EG Europäische Gemeinschaft 
ERA European Railway Agency 
ETCS European Train Control System 
EU Europäische Union 
EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen (unabhängig von der Rechtsform) 
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
EWLV Einzelwagenladungsverkehr 
FDV Schweizerische Fahrdienstvorschriften 
GGBV Gefahrgutbeauftragtenverordnung 
GschG Gewässerschutzgesetz 
GüTV Verordnung über den Gütertransport von Bahn- und Schiffsunterneh-

men 
KFEV Verordnung über die Konzessionierung und Finanzierung der Eisen-

bahninfrastruktur 
KOSEB Kommission Sicherheit Eisenbahnen 
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KV Kombinierter Verkehr 
KVP Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
MGE Mobile Gefahrgutequipe (von SBB Infrastruktur) 
NSA National Safety Authorities 
NZB Netzzugangsbewilligung 
NZV Netzzugangsverordnung  
OTIF Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahn-

verkehr 
RFID Radio Frequency Identification 
RID/RSD Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher 

Güter; Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der 
Eisenbahn und mit Seilbahnen 

RIV Übereinkommen über die gegenseitige Güterwagen-Benutzung 
RoLa Rollende Landstrasse 
RSD Verordnung des UVEK über die Beförderung gefährlicher Güter mit 

der Eisenbahn und mit Seilbahnen 
RTE Regelwerk Technik Eisenbahn 
SBB Schweizerische Bundesbahnen AG 
SiBe Sicherheitsbescheinigung 
SGV Schienengüterverkehr 
SKE Schiedskommission Eisenbahn 
SMS Sicherheitsmanagement-System 
SOB Schweizerische Südostbahn AG 
SAS Schweizerische Akkreditierungsstelle 
SRM Sicherheitsrisiko-Management 
SUST Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle 
STEBV Verordnung über die sicherheitsrelevanten Tätigkeiten im Eisenbahn-

bereich 
StFV Störfallverordnung 
TKI Technische Kontrolleure/-innen Infrastruktur (von SBB Infrastruktur) 
TSI Technische Spezifikationen für die Interoperabilität 
UIC Union internationale des chemins de fer (International Union of Rail-

ways) 
UIP International Union of Wagon Keepers 
USG Umweltschutzgesetz 
UUS Unfalluntersuchungsstelle Bahnen und Schiffe  
UVEK Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
VAP Verlader Anschlussgeleise Privatgüterwagen – Verband der verladen-

den Wirtschaft 
VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 
  
VEFB Vorschriften des Bundesamtes für Verkehr über den Erlass von Fahr-

dienst- und Betriebsvorschriften 
VKE Verordnung über die Konzessionierung und Finanzierung der Eisen-

bahninfrastruktur 
VöV Verband öffentlicher Verkehr 
VPVE Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanla-

gen 
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VTE Verordnung des UVEK über die Zulassung zum Führen von Trieb-
fahrzeugen der Eisenbahnen 

VUU Verordnung über die Meldung und Untersuchung von Unfällen und 
schweren Vorfällen beim Betrieb öffentlicher Verkehrsmittel 

VUV Verordnung über die Unfallverhütung 
ZGB Zivilgesetzbuch 
ZUB Zugbeeinflussung 
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 D A R S T E L L U N G S V E R Z E I C H N U N G  A 1 . 2

D  1.1: Wirkungsmodell der Evaluation aus Sicht des BAV 21 
D  1.2: Detaillierte Fragestellungen und Zuordnung zu Wirkungsebenen 22 
D  1.3: Befragte Akteurgruppen und Rücklaufquote 25 
D  2.1: Die wichtigsten Einflussgrössen 28 
D  2.2: Güterverkehrsbelastungen auf dem Schienennetz 2008 30 
D  2.3: Ganzzugverkehr 32 
D  2.4: Transportkette Einzelwagen- oder Wagengruppenverkehr 33 
D  2.5: Moderne Güterwagen als kleine „Verkehrstelematik-Zentralen“ 35 
D  2.6: Die wichtigsten Akteure im System Schienengüterverkehr Schweiz 43 
D  2.7: Aktionsbeziehungen des BAV in der normativen Phase 46 
D  2.8: Aktionsbeziehungen des BAV in der präventiven Phase 47 
D  2.9: Aktionsbeziehungen des BAV in der Betriebsphase 48 
D  2.10: Marktanteile der in der Schweiz tätigen grossen und kleinen EVU 49 
D  2.11: Verwendete Statistiken/Datengrundlagen 56 
D  2.12: Entwicklung der Verkehrsleistung im Schienengüterverkehr  

(in Mio.  
Netto-Tkm) 57 

D  2.13: Entwicklung der Verkehrsleistungen mit Gefahrgut (in Mio. Netto-Tkm) 58 
D  2.14: Entwicklung des Verkehrsaufkommens (in Tausend-Netto-Tonnen) 58 
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 M E T H O D I K  U N D  D A T E N G R U N D L A G E N  B E I  D E R  A 1 . 6
A U S W E R T U N G  D E R  S T A T I S T I S C H E N  A N A L Y S E N  

A 1 . 6 . 1  D A T E N B E D A R F  
Aus der Fragestellung ergibt sich folgender Datenbedarf im Sinne eines Wunschbedarfs: 

Für die Auswertungen von sicherheitsrelevanten Kennwerten werden insbesondere 
Schienengüterverkehrskennwerte nach Eisenbahnverkehrsunternehmen benötigt (die 
meisten von diesen Daten werden heute nur in aggregierter Form via BFS publiziert). 

Für die Ermittlung von sicherheitsrelevanten Kennwerten werden folgende Schienengü-
terverkehrsdaten benötigt (idealerweise 1995 bis 2010): 

- Verkehrsleistung in Netto-Tonnen-km pro Jahr auf Schweizer Hoheitsgebiet nach 
EVU (differenziert nach Binnenverkehr, Import, Export und Transit sowie nach 
Sendungsart (vollst. Zugladungen, vollständige Wagenladungen, sonstige Sendun-
gen). 

- Verkehrsaufkommen in Netto-Tonnen pro Jahr auf Schweizer Hoheitsgebiet nach 
EVU (differenziert nach Binnenverkehr, Import, Export und Transit sowie nach 
Sendungsart (vollst. Zugladungen, vollständige Wagenladungen, sonstige Sendun-
gen). 

- Fahrleistungen auf Schweizer Hoheitsgebiet in Zugs-km nach EVU. 

- Verkehrsaufkommen in Netto-Tonnen nach Gefahrgutklasse und nach EVU. 

- Verkehrsleistung in Netto-Tonnen-km nach Gefahrgutklasse und nach EVU. 

- Verkehrsaufkommen in Netto-Tonnen nach Art der Transporteinheit (Cont/WB, 
SA, Strassenfahrzeuge, übrige) sowie Verkehrsart (BIET) nach EVU. 

A 1 . 6 . 2  D A T E N V E R F Ü G B A R K E I T  
E r e i g n i s d a t e n  
In den vom BAV gelieferten Ereignisdaten sind die Ereignisse auf dem schweizerischen 
Schienennetz erfasst. Die Datenlieferung erfolgte für zwei Zeiträume: 2000 bis 2008 
und 2009 bis 2011. Die Ereignisdaten umfassen folgende Informationen je Ereignis: 

- Infrastrukturbetreiber 

- Beteiligte Verkehrsunternehmen (EVU) 

- Ort und Datum  

- Kurzbeschrieb des Ereignisses 

- Getroffene Massnahmen und Ergebnisse interner Abklärungen 

- Klassierung des Ereignisses (Was, Wo, Warum, Wer) 

- Personenschäden: Tote, leicht und schwer Verletzte 

- Sachschäden 
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- Gefahrgut: geladen, freigesetzt 

Ereignisse mit Güterverkehr werden nicht direkt als solche erfasst, können aber über 
die beteiligten EVU herausgefiltert werden. Ab 2009 werden zwar Güterzüge und Ro-
La-Züge entsprechend gekennzeichnet, bei Rangierbewegungen wird diese Unterschei-
dung jedoch nicht vorgenommen. 

In der Ereignisdatenbank sind keine Angaben zur Verkehrsart oder zur Sendungsart 
des beteiligten Zuges vorhanden. In den Ereignisdaten sind neben den Schienenver-
kehrsereignissen auch Ereignisse des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs enthal-
ten (Busse). Diese können jedoch aus den weiteren Auswertungen ausgeklammert wer-
den. 

Ein Ereignis umfasst Störungen des (Bahn-)Betriebs wie Unfälle, Streckenblockierun-
gen, Stromausfälle usw. und muss nicht zwingend vom Infrastrukturbetreiber oder von 
einem Verkehrsunternehmen ausgelöst werden. 

S c h i e n e n gü t e r v e r k e h r s d a t e n  
In den vom BAV gelieferten Schienengüterverkehrsdaten sind Kennzahlen je EVU zu 
Gütertransportaufkommen und -leistung für die Jahre 2008 bis 2010 enthalten. 

Folgende Kennwerte für 2008 bis 2010 für alle EVU sind enthalten (für Schweizer Ter-
ritorium): 

- Zugkilometer 

- Netto-Tonnen: Total, nach Verkehrsart (BIET), nach Sendungsart (vollständige 
Wagenladungen, vollständige Zugsladungen, sonstige Sendungen, unbekannt) 

- Netto-Tonnenkilometer: Total, nach Verkehrsart, nach Sendungsart (vollständige 
Wagenladungen, vollständige Zugsladungen, sonstige Sendungen, unbekannt). 

Für EVU mit einer Verkehrsleistung von mehr als 500 Mio. Tonnenkilometern (SBB 
Cargo und BLS Cargo: 2008 bis 2010; Crossrail: 2010) sind weitere Detailangaben 
verfügbar: 

- Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung nach Relation (Land) und Warengrup-
pe 

- Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung nach Gefahrgutklasse 

- Verkehrsaufkommen und Verkehrsleistung nach Art der Transporteinheit im KLV. 

Für die Jahre vor 2008 muss auf die publizierten Daten des BFS zurückgegriffen wer-
den. In diesen Daten sind jedoch die einzelnen EVU nicht separat ausgewiesen. Das 
BFS publiziert Netto-Tonnen beziehungsweise -kilometer. 

S t r a s s e n g ü t e r v e r k e h r s d a t e n  
Strassengüterverkehrsdaten sind aus der Gütertransporterhebung (GTE) und der 
grenzquerenden Erhebung (GQGV) für den Schwerverkehr verfügbar beim BFS. Die 
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Lieferwagen werden heute nicht erhoben, jedoch werden jährlich die Fahr- und Trans-
portleistungen aufgrund von Schätzungen publiziert. 

S t r a s s e n v e r k e h r s u n f a l l s t a t i s t i k  
Die Strassenverkehrsunfälle werden durch die Polizei erfasst und dem ASTRA gemel-
det. Sie werden im Strassenverkehrsunfall-Register erfasst. Die erfassten Merkmale 
können dem Unfallaufnahmeprotokoll entnommen werden. Die Daten können beim 
ASTRA bezogen werden. Die Unfälle mit Sachentransportfahrzeugen können aus der 
Statistik herausgefiltert werden; nicht jedoch die Verursacher. 

A 1 . 6 . 3  A U S W E R T U N G S M Ö G L I C H K E I T E N  
E r e i g n i s d a t e n  
Aufgrund der vorliegenden Ereignisdaten sind folgende Auswertungen für den Schie-
nengüterverkehr möglich: 

- Anzahl Ereignisse pro Jahr und EVU: 2006 bis 2011 

- Anzahl Ereignisse pro Jahr nach Klassierung was: 2006 bis 2011 

- Anzahl Ereignisse pro Jahr nach Klassierungen wer/was: 2006 bis 2011 

- Verursacher: EVU, Infrastrukturbetreiber usw. 

- Vertiefte Auswertungen von Ereignissen mit hohem Sachschaden oder Personen-
schaden (EVU, Ursachen, Netz usw.) 

S c h i e n e n gü t e r v e r k e h r s d a t e n  
Aufgrund der vorliegenden Schienengüterverkehrsdaten sind folgende Auswertungen 
für den Schienengüterverkehr möglich: 

Für die Jahre 1990 bis 2010 (über alle EVU): 

- Verkehrsleistung pro Jahr:  

- Nach Verkehrsart (BIET) 

- Verkehrsaufkommen pro Jahr:  

- Nach Verkehrsart (BIET) 

Für die Jahre 2008 bis 2010 (nach EVU): 

- Verkehrsleistung pro Jahr: 

- Nach Verkehrsart (BIET) 

- Nach Sendungsart 

- Verkehrsaufkommen pro Jahr: 

- Nach Verkehrsart (BIET) 

- Nach Sendungsart 
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- Fahrleistungen (Zugkilometer) auf Schweizer Territorium 

Für die Jahre 2008 bis 2010 (SBB Cargo, BLS Cargo, Crossrail): 

- Verkehrsleistung nach Gefahrgut: 

- Verkehrsaufkommen nach Gefahrgut: 

- Verkehrsleistung nach Transporteinheit KLV: 

- Transporteinheit: Cont/WB, SA, Strassenfahrzeuge, übrige 

- Verkehrsaufkommen nach Transporteinheit KLV: 

- Transporteinheit: Cont/WB, SA, Strassenfahrzeuge, übrige 

S t r a s s e n g ü t e r v e r k e h r s d a t e n  
Für die Jahre bis 2010 liegen vor: 

- Verkehrsleistung der Lastwagen 

- Verkehrsleistung der Lieferwagen 

V e r k n ü p f t e  K e n n g r ö s s e n  
Mögliche Verknüpfungen von Kenngrössen sind: 

- Anzahl Ereignisse pro Jahr zu Verkehrsleistungen (2000–2010) 

- Anzahl Ereignisse pro Jahr zu Verkehrsleistungen je EVU (2008–2010) 

- Anzahl Ereignisse pro Jahr zu Zugkilometer (2008–2010) 

- Anzahl Ereignisse pro Jahr zu Zugkilometer je EVU (2008–2010) 

- Anzahl Ereignisse mit Gefahrgut pro Jahr zu Verkehrsleistungen (2000–2010) 

- Anzahl Ereignisse mit Gefahrgut pro Jahr zu Verkehrsleistungen je EVU (2008–
2010). 

- Unfall-, Verletzten- und Getötetenraten im Schienengüterverkehr (pro Mio. Tkm) 

- Unfall-, Verletzten- und Getötetenraten im Strassengüterverkehr (pro Mio. Tkm) 
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 F R A G E B O G E N  D E R  O N L I N E - B E F R A G U N G  A 1 . 7

A 1 . 7 . 1  F R A G E B O G E N  O N L I N E - B E F R A G U N G  E X T E R N E  
 

 
 

 
 

 

1. Zu welcher Akteurskategorie zählen Sie?

Internationale Organisationen (UIC, ERA, Otif, CIT, usw.)

Schweizerische Bundesämter und andere Institutionen des Bundes (bspw. SUST, SAS, KOSEB, usw.)

Eisenbahnverkehrsunternehmen

Infrastrukturbetreiber (inkl. Terminalbetreiber, Anschlussgleisbesitzer und Trasse Schweiz AG)

Besitzer/Vermieter von Rollmaterial und/oder Lokomotiven

Personalvermietungsgesellschaften

Logistikunternehmen/Verlader (inkl. Verbandsvertreter wie VAP, SSC, GS1, SPEDLOGSWISS, ASTAG, VöV usw.)

Andere Akteurskategorie, nämlich:

Bemerkungen zur Akteurkategorie (nur sofern Zuordnung nicht eindeutig möglich ist):

2. Mit welchen Akteuren im Schienengüterverkehr stehen Sie persönlich wie häufig in Kontakt? (persönliche
Besprechung, Telefonat, E-Mail usw.)

kein Kontakt
weniger oft als

monatlich
ca. 1-3x

monatlich
ca. 1x

wöchentlich

mehrmals
wöchentlich

oder täglich

Internationale Organisationen
(UIC, ERA, Otif, CIT, usw.)

Schweizerisches Bundesamt für Verkehr 

(BAV)

Schweizerische Bundesämter (ohne BAV) und
andere Institutionen des Bundes (bspw. SUST,
SAS, KOSEB, usw.)

Eisenbahnverkehrsunternehmen

(EVU)

Infrastrukturbetreiber (inkl. Terminalbetreiber,
Anschlussgleisbesitzer und Trasse Schweiz AG)

Besitzer/Vermieter von Rollmaterial 
und/oder Lokomotiven

Personalvermietungsgesellschaften

Logistikunternehmen/Verlader (inkl.
Verbandsvertreter wie VAP, SSC, GS1,

SPEDLOGSWISS, ASTAG, VöV usw.)

Anderer Kontakt, 
nämlich:

3. Für wie wichtig halten Sie die angegebenen Kontakte hinsichtlich einer optimalen Sicherheit des
Schienengüterverkehrs?

unwichtig

eher

unwichtig

eher

wichtig wichtig weiss nicht

Internationale Organisationen 
(UIC, ERA, Otif, CIT, usw.)

Schweizerisches Bundesamt für Verkehr 

(BAV)

Schweizerische Bundesämter (ohne BAV) und andere Institutionen
des Bundes (bspw. SUST, SAS, KOSEB, usw.)

Eisenbahnverkehrsunternehmen

(EVU)

Infrastrukturbetreiber (inkl. Terminalbetreiber,
Anschlussgleisbesitzer und Trasse Schweiz AG)

Besitzer/Vermieter von Rollmaterial 
und/oder Lokomotiven

Personalvermietungsgesellschaften

Logistikunternehmen/Verlader (inkl. Verbandsvertreter wie VAP,
SSC, GS1, SPEDLOGSWISS, ASTAG, VöV usw.)

Anderer von Ihnen in Frage 2 genannter Kontakt
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4. Wie zufrieden sind Sie mit den Ergebnissen dieser Kontakte bezüglich Sicherheitsoptimierung des
Schienengüterverkehrs?

überhaupt
nicht zufrieden

eher nicht
zufrieden eher zufrieden

Voll und ganz
zufrieden weiss nicht

Internationale Organisationen 
(UIC, ERA, Otif, CIT, usw.)

Schweizerisches Bundesamt für Verkehr 

(BAV)

Schweizerische Bundesämter (ohne BAV) und
andere Institutionen des Bundes (bspw. SUST,
SAS, KOSEB, usw.)

Eisenbahnverkehrsunternehmen

(EVU)

Infrastrukturbetreiber (inkl. Terminalbetreiber,
Anschlussgleisbesitzer und Trasse Schweiz AG)

Besitzer/Vermieter von Rollmaterial 
und/oder Lokomotiven

Personalvermietungsgesellschaften

Logistikunternehmen/Verlader (inkl.
Verbandsvertreter wie VAP, SSC, GS1,

SPEDLOGSWISS, ASTAG, VöV usw.)

Anderer von Ihnen in Frage 2 genannter Kontakt

5. Bitte geben Sie an, wie stark Sie den Einfluss der Marktöffnung (seit 1999) im Schienengüterverkehr auf die Sicherheit in
den folgenden Bereichen beurteilen.
   

(Skala von -5 bis +5: -5 = "sehr starke Verschlechterung"; 0 = "kein Einfluss"; +5 = "sehr starke Verbesserung")

Gefahrgut

Weitere Handels- und Industriegüter (ohne Gefahrgut)

Einzelwagenverkehr

Ganzzugsverkehr

Kombinierter Verkehr (UKV und RoLa)

Aktivitäten in Rangierbahnhöfen, Freiverladeanlagen, Terminals und Anschlussgleisen

Binnenverkehr

Internationaler Verkehr (Transit, Import/Export)

6. Wie beurteilen Sie den Handlungsbedarf bezüglich Sicherheit im Schienengüterverkehr in den folgenden Bereichen? 
   

(Skala von 1 bis 10: 1 = "überhaupt kein Handlungsbedarf"; 10 = "sehr hoher Handlungsbedarf")

Infrastruktur/techn. Ausrüstung der Infrastruktur (inkl. Kontrollanlagen)

Technische Ausrüstung, Rollmaterial (inkl. Unterhalt), Regulierung (inkl. Harmonisierung)

Betriebskontrollen (Durchführung, Harmonisierung, usw.) des Bundesamts für Verkehr (BAV) und Eisenbahnämter
anderer Länder

Unternehmensinterne Organisation in Sicherheitsfragen

Zusammenarbeit der Marktakteure

Gemeinsame Sicherheitskultur der Marktakteure

Aus- und Weiterbildung des Personals

Konkretisierung der staatlichen Sicherheitsziele

Grundlagen/Statistik

weiterer Handlungsbedarf, nämlich:
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7. Bitte geben Sie an, inwiefern Sie den folgenden Aussagen zustimmen:

stimme überhaupt
nicht zu

stimme eher nicht
zu stimme eher zu

stimme voll und

ganz zu weiss nicht

Das Bundesamt für Verkehr

(BAV) ist ein konstruktiver und
verlässlicher Partner.

Die Politik des Bundesamt für

Verkehr (BAV) im
Sicherheitsbereich ist für mich
nicht nachvollziehbar.

Die Ansprechpartner im
Bundesamt für Verkehr (BAV)
sind kompetent.

Das Bundesamt für Verkehr

(BAV) sollte die Marktakteure
bei der Umsetzung neuer
nationaler und internationaler

Regulative stärker unterstützen.

Die Koordination zwischen
meinen verschiedenen

Ansprechpartnern im
Bundesamt für Verkehr (BAV)
klappt gut.

Das Bundesamt für Verkehr

(BAV) setzt sich zuwenig für die
Anliegen der Partner ein.

8. Wie würden sich Ihrer Meinung nach folgende denkbaren Massnahmen des BAV auf die Sicherheit im
Schienengüterverkehr auswirken?

(Skala von -5 bis +5:  -5 = "sehr starke Verschlechterung"; 0 = "keine Auswirkung"; +5 = "sehr starke Verbesserung")

Das BAV/der Bund konkretisiert seine Sicherheitsziele im Schienengüterverkehr

Das BAV verbessert das Monitoring/Controlling der Sicherheitsziele

Das BAV erhält verstärkte Sanktionsmöglichkeiten

Das BAV engagiert sich verstärkt in der Sensibilisierung der Marktakteure

Das BAV führt mehr Betriebskontrollen durch

Das BAV führt weniger Betriebskontrollen durch

Das BAV richtet seine Kontrollen vermehrt so aus, dass die Betriebsabläufe der Marktakteure möglichst wenig
tangiert werden

Das BAV führt mehr Audits durch

Das BAV führt weniger Audits durch

8. (Fortsetzung) Wie würden sich Ihrer Meinung nach folgende denkbaren Massnahmen des BAV auf die Sicherheit im
Schienengüterverkehr auswirken?

(Skala von -5 bis +5:  -5 = "sehr starke Verschlechterung"; 0 = "keine Auswirkung"; +5 = "sehr starke Verbesserung")

Das BAV verbessert die statistischen Grundlagen zur Sicherheit im Schienengüterverkehr

Das BAV schafft Weiterbildungsangebote zur Sicherheit im Schienengüterverkehr (für die Marktakteure)

Das BAV schafft Angebote zum Erfahrungsaustausch zwischen den Marktakteuren

Das BAV setzt sich vermehrt für die internationale Harmonisierung der Regulative ein

Das BAV setzt sich vermehrt für die Etablierung einer gemeinsamen Sicherheitskultur der wichtigsten europäischen
Partner ein

weiterere Massnahme, nämlich:

9. Haben Sie weitere Bemerkungen und Anregungen zur Sicherheit im Schienengüterverkehr?
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In welcher Sektion des BAV sind Sie tätig?

bb: Bahnbetrieb

bt: Bautechnik

fz: Fahrzeuge

gv: Güterverkehr

sn: Schienennetz

SRM: Sicherheitsrisikomanagement

st: Sicherheitstechnik

su: Sicherheitsüberwachung

uw: Umwelt

zr: Zulassungen und Regelwerke

1. Sektion BAV

2. Stellenwert der Phasen

Die sicherheitsrelevante Tätigkeit des BAV im Schienengüterverkehr gliedert sich bekanntlich in
a) die normative Phase (Gesetze, Verordnung, Ausführungsbestimmungen usw.),
b) die präventive Phase (Typenzulassungen, Plangenehmigungen, Betriebsbewilligung

stimme

überhaupt
nicht zu

stimme eher
nicht zu

stimme eher
zu

stimme voll

und ganz zu weiss nicht

Der Stellenwert der normativen Phase ist im Vergleich zu
den anderen Phasen gerade richtig

Der Stellenwert der präventiven Phase ist im Vergleich zu
den anderen Phasen gerade richtig

Der Stellenwert der Überwachung in der Betriebsphase
ist im Vergleich zu den anderen Phasen gerade richtig

3. Schnittstellen der Phasen

Bitte beurteilen Sie, inwiefern im BAV die drei Phasen in einer konsistenten Art und Weise ineinandergreifen (keine Lücken,

unnötigen Überschneidungen oder Unklarheiten)?

stimme

überhaupt
nicht zu

stimme eher
nicht zu

stimme eher
zu

stimme voll

und ganz zu weiss nicht

Die Schnittstelle zwischen normativer und präventiver Phase ist
konsistent ausgestaltet

Die Schnittstelle zwischen normativer Phase und Betriebsphase
ist konsistent ausgestaltet

Die Schnittstelle zwischen präventiver Phase und
Betriebsphase ist konsistent ausgestaltet

4. Kontakt

Mit welchen Akteuren im Schienengüterverkehr stehen Sie persönlich wie häufig in Kontakt? (persönliche Besprechung,
Telefonat, E-Mail usw.)

kein Kontakt

weniger oft
als

monatlich
ca. 1-3x

monatlich
ca. 1x

wöchentlich

täglich oder
mehrmals

wöchentlich

Internationale Organisationen 
(UIC, ERA, Otif, CIT, usw.)

Schweizerische Bundesämter (ohne BAV) und andere
Institutionen des Bundes (bspw. SUST, SAS, KOSEB, usw.)

Eisenbahnverkehrsunternehmen

(EVU)

Infrastrukturbetreiber (inkl. Terminalbetreiber,
Anschlussgleisbesitzer und Trasse Schweiz AG)

Besitzer/Vermieter von Rollmaterial 
und/oder Lokomotiven

Personalvermietungsgesellschaften

Logistikunternehmen/Verlader (inkl. Verbandsvertreter wie VAP,
SSC, GS1, SPEDLOGSWISS, ASTAG, VöV, usw.)

Anderer Kontakt, 
nämlich:
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5. Wichtigkeit der Kontakte

Für wie wichtig halten Sie die angegebenen Kontakte hinsichtlich einer optimalen Sicherheit des Schienengüterverkehrs?

unwichtig

eher

unwichtig eher wichtig wichtig weiss nicht

Internationale Organisationen 
(UIC, ERA, Otif)

Schweizerische Bundesämter (ohne BAV) und andere
Institutionen des Bundes (bspw. SUST, SAS, KOSEB, usw.)

Eisenbahnverkehrsunternehmen

(EVU)

Infrastrukturbetreiber (inkl. Terminalbetreiber,
Anschlussgleisbesitzer und Trasse Schweiz AG)

Besitzer/Vermieter von Rollmaterial 
und/oder Lokomotiven

Personalvermietungsgesellschaften

Logistikunternehmen/Verlader (inkl. Verbandsvertreter wie VAP,
SSC, GS1, SPEDLOGSWISS, ASTAG, VöV, usw.)

Anderer von Ihnen in Frage 4 angegebener Kontakt

6. Zufriedenheit mit Kontakten

Wie zufrieden sind Sie mit den Ergebnissen dieser Kontakte bezüglich Sicherheitsoptimierung des Schienengüterverkehrs?

überhaupt
nicht

zufrieden
eher nicht
zufrieden

eher
zufrieden

Voll und

ganz
zufrieden weiss nicht

Internationale Organisationen 
(UIC, ERA, Otif)

Schweizerische Bundesämter (ohne BAV) und andere
Institutionen des Bundes (bspw. SUST, SAS, KOSEB, usw.)

Eisenbahnverkehrsunternehmen

(EVU)

Infrastrukturbetreiber (inkl. Terminalbetreiber,
Anschlussgleisbesitzer und Trasse Schweiz AG)

Besitzer/Vermieter von Rollmaterial 
und/oder Lokomotiven

Personalvermietungsgesellschaften

Logistikunternehmen/Verlader (inkl. Verbandsvertreter wie VAP,
SSC, GS1, SPEDLOGSWISS, ASTAG, VöV, usw.)

Anderer von Ihnen in Frage 4 genannter Kontakt

7. Marktöffnung

Bitte geben Sie an, wie stark Sie den Einfluss der Marktöffnung (seit 1999) im Schienengüterverkehr auf die Sicherheit in
den folgenden Bereichen beurteilen.

(Skala von -5 bis +5: -5 = "sehr starke Verschlechterung"; 0 = "kein Einfluss" ; +5 = "sehr starke Verschlechterung")

Gefahrgut

Weitere Handels- und Industriegüter (ohne Gefahrgut)

Einzelwagenverkehr

Ganzzugsverkehr

Kombinierter Verkehr (UKV und RoLa)

Aktivitäten in Rangierbahnhöfen, Freiverladeanlagen, Terminals und Anschlussgleisen

Binnenverkehr

Internationaler Verkehr (Transit, Import/Export)

8. Handlungsbedarf "Infrastruktur/technische Ausrüstung der Infrastruktur"

Wie beurteilen Sie den Handlungsbedarf bezüglich Sicherheit im Schienengüterverkehr im Bereich
"Infrastruktur/technische  Ausrüstung der Infrastruktur (inkl. Kontrollanlagen)"?

(Skala von 1 bis 10: 1 = "überhaupt kein Handlungsbedarf"; 10 = "sehr hoher Handlungsbedarf")

Handlungsbedarf im BAV in der normativen Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der präventiven Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der Betriebsphase?

Allgemeiner Handlungsbedarf
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9. Handlungsbedarf "technische Ausrüstung, Rollmaterial (inkl. Unterhalt), Regulierung"

Wie beurteilen Sie den Handlungsbedarf bezüglich Sicherheit im Schienengüterverkehr im Bereich "Technische
Ausrüstung, Rollmaterial (inkl. Unterhalt), Regulierung (inkl. Harmonisierung)"?

(Skala von 1 bis 10: 1 = "überhaupt kein Handlungsbedarf"; 10 = sehr hoher Handlungsbedarf")

Handlungsbedarf im BAV in der normativen Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der präventiven Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der Betriebsphase?

Allgemeiner Handlungsbedarf

10. Handlungsbedarf "Betriebskontrollen"

Wie beurteilen Sie den Handlungsbedarf bezüglich Sicherheit im Schienengüterverkehr im Bereich "Betriebskontrollen
(Durchführung, Harmonisierung, usw.) des BAV und anderer EBA"?

(Skala von 1 bis 10: 1 = "überhaupt kein Handlungsbedarf"; 10 = "sehr hoher Handlungsbedarf")

Handlungsbedarf im BAV in der normativen Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der präventiven Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der Betriebsphase?

Allgemeiner Handlungsbedarf

11. Handlungsbedarf "Unternehmensinterne Organisation in Sicherheitsfragen"

Wie beurteilen Sie den Handlungsbedarf bezüglich Sicherheit im Schienengüterverkehr im Bereich "Unternehmensinterne
Organisation in Sicherheitsfragen"?

(Skala von 1 bis 10: 1 = "überhaupt kein Handlungsbedarf"; 10 = "sehr hoher Handlungsbedarf")

Handlungsbedarf im BAV in der normativen Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der präventiven Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der Betriebsphase?

Allgemeiner Handlungsbedarf

12. Handlungsbedarf "Zusammenarbeit mit den Marktakteuren"

Wie beurteilen Sie den Handlungsbedarf bezüglich Sicherheit im Schienengüterverkehr im Bereich "Zusammenarbeit des
BAV mit den Marktakteuren"?

(Skala von 1 bis 10: 1 = "überhaupt kein Handlungsbedarf"; 10 = "sehr hoher Handlungsbedarf")

Handlungsbedarf im BAV in der normativen Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der präventiven Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der Betriebsphase?

Allgemeiner Handlungsbedarf

13. Handlungsbedarf "Gemeinsame Sicherheitskultur der Marktakteure"

Wie beurteilen Sie den Handlungsbedarf bezüglich Sicherheit im Schienengüterverkehr im Bereich "Gemeinsame
Sicherheitskultur der Marktakteure"?

(Skala von 1 bis 10: 1 = "überhaupt kein Handlungsbedarf"; 10 = "sehr hoher Handlungsbedarf")

Handlungsbedarf im BAV in der normativen Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der präventiven Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der Betriebsphase?

Allgemeiner Handlungsbedarf
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14. Handlungsbedarf "Aus- und Weiterbildung des Personals"

Wie beurteilen Sie den Handlungsbedarf bezüglich Sicherheit im Schienengüterverkehr im Bereich "Aus- und Weiterbildung
des Personals"?

(Skala von 1 bis 10: 1 = "überhaupt kein Handlungsbedarf"; 10 = "sehr hoher Handlungsbedarf")

Handlungsbedarf im BAV in der normativen Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der präventiven Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der Betriebsphase?

Allgemeiner Handlungsbedarf

15. Handlungsbedarf "Konkretisierung der staatlichen Sicherheitsziele"

Wie beurteilen Sie den Handlungsbedarf bezüglich Sicherheit im Schienengüterverkehr im Bereich "Konkretisierung der
staatlichen Sicherheitsziele"?

(Skala von 1 bis 10: 1 = "überhaupt kein Handlungsbedarf"; 10 = "sehr hoher Handlungsbedarf")

Handlungsbedarf im BAV in der normativen Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der präventiven Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der Betriebsphase?

Allgemeiner Handlungsbedarf

16. Handlungsbedarf "Grundlagen/Statistik"

Wie beurteilen Sie den Handlungsbedarf bezüglich Sicherheit im Schienengüterverkehr im Bereich "Grundlagen/Statistik"?

(Skala von 1 bis 10: 1 = "überhaupt kein Handlungsbedarf"; 10 = "sehr hoher Handlungsbedarf")

Handlungsbedarf im BAV in der normativen Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der präventiven Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der Betriebsphase?

Allgemeiner Handlungsbedarf

17. Handlungsbedarf in weiterem Bereich?

Sehen Sie weiteren Handlungsbedarf bezüglich Sicherheit im Schienengüterverkehr in einem weiteren, bisher nicht
genannten Bereich?

nein ja, nämlich:

Wie beurteilen Sie den Handlungsbedarf bezüglich Sicherheit im Schienengüterverkehr in diesem zusätzlichen Bereich?

(Skala von 1 bis 10: 1 = "überhaupt kein Handlungsbedarf"; 10 = "sehr hoher Handlungsbedarf")

Handlungsbedarf im BAV in der normativen Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der präventiven Phase?

Handlungsbedarf im BAV in der Betriebsphase?

Allgemeiner Handlungsbedarf
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18. Beitrag BAV

Wie würden sich Ihrer Meinung nach folgende denkbaren Massnahmen des BAV auf die Sicherheit im
Schienengüterverkehr auswirken?

(Skala von -5 bis +5:  -5 = "sehr starke Verschlechterung"; 0 = "keine Auswirkung"; +5 = "sehr starke Verbesserung")

Das BAV/ der Bund konkretisiert seine Sicherheitsziele im Schienengüterverkehr

Das BAV verbessert das Monitoring/Controlling der Sicherheitsziele

Das BAV erhält verstärkte Sanktionsmöglichkeiten

Das BAV engagiert sich verstärkt in der Sensibilisierung der Marktakteure

Das BAV führt mehr Betriebskontrollen durch

Das BAV führt weniger Betriebskontrollen durch

Das BAV richtet seine Kontrollen vermehrt so aus, dass die Betriebsabläufe der Marktakteure möglichst wenig
tangiert werden

Das BAV führt mehr Audits durch

Das BAV führt weniger Audits durch

Wie würden sich Ihrer Meinung nach folgende denkbaren Massnahmen des BAV auf die Sicherheit im
Schienengüterverkehr auswirken?

(Skala von -5 bis +5:  -5 = "sehr starke Verschlechterung"; 0 = "keine Auswirkung"; +5 = "sehr starke Verbesserung")

Das BAV verbessert die statistischen Grundlagen zur Sicherheit im Schienengüterverkehr

Das BAV schafft Weiterbildungsangebote zur Sicherheit im Schienengüterverkehr für die Marktakteure

Das BAV schafft Angebote zum Erfahrungsaustausch zwischen den Marktakteuren

Das BAV setzt sich vermehrt für die internationale Harmonisierung der Regulative ein

Das BAV setzt sich vermehrt für die Etablierung einer gemeinsamen Sicherheitskultur der wichtigsten europäischen
Partner ein

weitere Massnahme, nämlich:

18. Beitrag BAV (Fortsetzung)

Haben Sie weitere Bemerkungen und Anregungen zur Sicherheit im Schienengüterverkehr?

19. Bemerkungen
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a )  S i c h e r h e i t  i m  S c h i e n e n g ü t e r v e r k e h r s m a r k t  

1. Welches sind aus Ihrer Sicht die Parameter, welche die Sicherheit im Schienen-
güterverkehr massgeblich beeinflussen? 
 

2. Wie können die einzelnen Parameter bezüglich ihrer Relevanz eingeschätzt 
werden (auch diff. für die einzelnen Segmente wie RoLa, Binnenverkehr usw.)? 
 

3. Wie können die Wirkungszusammenhänge beschrieben werden (wie beeinflus-
sen die verschiedenen Parameter den Schienenverkehr beziehungsweise dessen 
einzelne Segmente)? 
 

4. Welche Akteure tragen bezüglich Sicherheit im Schienengüterverkehr welche 
Verantwortung? Gibt es aus Ihrer Sicht (problematische) Doppelspurigkeiten, 
Lücken oder andere Unklarheiten? 
 

5. Die Anzahl sicherheitsrelevanter Ereignisse/Tkm hat sich zwischen 2005 und 
2006 um einen Faktor 3 bis 4 erhöht. Welches sind die Ursachen dafür? Hat 
allenfalls auch das Erfassungs- und Meldesystem geändert? 
 

6. Die Anzahl sicherheitsrelevanter Ereignisse/Tkm hat sich zwischen 2009 und 
2010 um einen Faktor 4 bis 5 erhöht. Welches sind die Ursachen dafür? Hat 
allenfalls auch das Erfassungs- und Meldesystem geändert? 
 

7. Die Anzahl Ereignisse/Tkm hat bei den meisten Bahnen zugenommen, insbe-
sondere bei der SBB Cargo und bei der BLS Cargo (insbesondere nach 2009). 
Welche Faktoren sind dafür massgebend? 
 

8. Ereignisse mit Gefahrguttransporten sind nach 2006 rückläufig; ist dies aus Ih-
rer Sicht auf getroffene Massnahmen zurückzuführen; wenn ja auf welche? 
 

9. Welche Art von Ereignissen ist aus Ihrer Sicht besonders sicherheitsrelevant? 
(Vorlegen der Ergebnisse, anonymisiert) 
 

b )  M a r k t ö f f n u n g   

1. Wie hat sich die Sicherheit im Schienengüterverkehr seit der Marktöffnung 
entwickelt (positiv/negativ/neutral)? 
 

2. Gibt es Unterschiede zwischen den Marktsegmenten? (Marktsegmente können 
sein: KV; Ganzzug, EWLV und Verkehrsarten wie Import/Export, Transit und 
Binnenverkehr, aber auch Branchen/Gütergruppen) 
 



I N T E R F A C E  

 E V A L U A T I O N  S I C H E R H E I T  S C H I E N E N G Ü T E R V E R K E H R  1 3 3  

3. Was sind Trends im Güterverkehr und welche Konsequenzen für die Sicherheit 
im Schienengüterverkehr ergeben sich Ihrer Meinung nach daraus? 
 

c )  A u f g a b e n  u n d  K o m p e t e n z e n  d e s  B A V  

1. Wie nehmen Sie das BAV als Kontroll- und Aufsichtsbehörde wahr? Verfügt 
das BAV über die notwendigen Kompetenzen und Ressourcen? 
 

d )  O u t p u t s  d e s  B A V  

1. Kontrolliert das BAV aus Ihrer Sicht das Richtige? Kontrolliert es zu viel oder 
zu wenig? 
 

e )  K o o p e r a t i o n  d e s  B A V  m i t  E x t e r n e n  ( E V U  u s w . )  

1. Wie gestaltet das BAV seine Tätigkeiten gegenüber den Akteuren im Markt? 
Gibt es einen iterativen Prozess? 
 

2. Wie reagieren die Akteure im Schienenverkehrsmarkt auf die Tätigkeiten des 
BAV? 
 

f )  W i r k u n g  d e r  T ä t i g k e i t  

1. Inwiefern lässt sich Ihrer Meinung nach eine Wirkung der BAV-Tätigkeit auf 
die Sicherheit im Schienengüterverkehr feststellen? 
 

g )  O p t i m i e r u n g s p o t e n z i a l e :  M a s s n a h m e n  

1. Mit welchen Massnahmen könnte das Sicherheitsniveau weiter verbessert wer-
den? 
 

2. Auf welcher der drei Ebenen Normen, Genehmigung, Betrieb sind diese Mass-
nahmen angesiedelt? 
 

3. Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis dieser Massnahmen? 
 

4. Wie können die relevanten Akteure einbezogen bzw. besser gesteuert werden? 
 

A 1 . 8 . 2  I N T E R V I E W S  M I T  B A V  
 

a )  S i c h e r h e i t  i m  S c h i e n e n g ü t e r v e r k e h r s m a r k t  

1. Welches sind aus Ihrer Sicht die Parameter, welche die Sicherheit im Schienen-
güterverkehr massgeblich beeinflussen? 
 

2. Wie können die einzelnen Parameter bezüglich ihrer Relevanz eingeschätzt 
werden (auch diff. für die einzelnen Segmente wie RoLa, Binnenverkehr usw.)? 
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3. Wie können die Wirkungszusammenhänge beschrieben werden (wie beeinflus-
sen die verschiedenen Parameter den Schienenverkehr, bzw. dessen einzelne 
Segmente)? 
 

4. Welche Akteure tragen bezüglich Sicherheit im Schienengüterverkehr welche 
Verantwortung? Gibt es aus Ihrer Sicht (problematische) Doppelspurigkeiten, 
Lücken oder andere Unklarheiten? 
 

5. Die Anzahl sicherheitsrelevanter Ereignisse/Tkm hat sich zwischen 2005 und 
2006 um einen Faktor 3 bis 4 erhöht. Welches sind die Ursachen dafür? Hat 
allenfalls auch das Erfassungs- und Meldesystem geändert? 
 

6. Die Anzahl sicherheitsrelevanter Ereignisse/Tkm hat sich zwischen 2009 und 
2010 um einen Faktor 4 bis 5 erhöht. Welches sind die Ursachen dafür? Hat 
allenfalls auch das Erfassungs- und Meldesystem geändert? 
 

7. Die Anzahl Ereignisse/Tkm hat bei den meisten Bahnen zugenommen, insbe-
sondere bei der SBB Cargo und bei der BLS Cargo (insbesondere nach 2009). 
Welche Faktoren sind dafür massgebend? 
 

8. Ereignisse mit Gefahrguttransporten sind nach 2006 rückläufig; ist dies aus Ih-
rer Sicht auf getroffene Massnahmen zurückzuführen; wenn ja auf welche? 
 

9. Welche Art von Ereignissen ist aus Ihrer Sicht besonders sicherheitsrelevant? 
(Vorlegen der Ergebnisse, anonymisiert) 
 

b )  M a r k t ö f f n u n g   

1. Wie hat sich die Sicherheit im Schienengüterverkehr seit der Marktöffnung 
entwickelt (positiv/negativ/neutral)? 
 

2. Gibt es Unterschiede zwischen den Marktsegmenten? 
 

3. Was sind Trends im Güterverkehr und welche Konsequenzen für die Sicherheit 
im Schienengüterverkehr ergeben sich Ihrer Meinung nach daraus? 
 

c )  A u f g a b e n  u n d  K o m p e t e n z e n  d e s  B A V  

1. Welche Aufgaben und Kompetenzen hat das BAV im Schienengüterverkehr? 
 

2. Wie ist das Verhältnis von Aufgaben und Kompetenzen einzuschätzen? 
 

3. Gibt es Bereiche, die kontrolliert werden sollten, die aber aufgrund der rechtli-
chen Ausgangslage gar nicht beaufsichtigt werden können? 
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d )  I n t e r n e  O r g a n i s a t i o n  

1. Wie ist die interne Regelung der verschiedenen Aufgaben des BAV? 
 

2. Werden die richtigen Prioritäten gesetzt? 
 

3. Greifen die drei Phasen in einer konsistenten Art und Weise ineinander? Gibt 
es Überschneidungen, Lücken oder andere Unklarheiten? 
 

e )  O u t p u t s  d e s  B A V  

1. Was und wie kontrolliert das BAV? 
 

2. Überprüft das BAV die Wirkung seiner Tätigkeit ausreichend? Welche Tätig-
keit weist das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis auf? 
 

f )  K o o p e r a t i o n  d e s  B A V  m i t  E x t e r n e n  ( E V U  u s w . )  

1. Wie gestaltet das BAV seine Tätigkeiten gegenüber den Akteuren im Markt? 
Gibt es einen iterativen Prozess? 
 

2. Wie reagieren die Akteure im Schienenverkehrsmarkt auf die Tätigkeiten des 
BAV? 
 

g )  W i r k u n g  d e r  T ä t i g k e i t  

1. Inwiefern lässt sich Ihrer Meinung nach eine Wirkung der BAV-Tätigkeit auf 
die Sicherheit im Schienengüterverkehr feststellen? 
 

h )  Z i e l e r r e i c h u n g  

1. Wird das Sicherheitsziel gemäss BAV-Sicherheitskonzept erreicht? 
 

i )  O p t i m i e r u n g s p o t e n z i a l e :  M a s s n a h m e n  

1. Mit welchen Massnahmen könnte das Sicherheitsniveau weiter verbessert wer-
den? 
 

2. Auf welcher der drei Ebenen Normen, Genehmigung, Betrieb sind diese Mass-
nahmen angesiedelt? 
 

3. Verfügt das BAV über die notwendigen gesetzlichen Instrumente, um das Op-
timierungspotenzial wahrzunehmen? 
 

4. Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis dieser Massnahmen? 
 

5. Wie können die relevanten Akteure einbezogen bzw. besser gesteuert werden? 
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